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1 Einführung 

1.1 Grundlagen der Waldumwandlung 

Der Grundsatz der Walderhaltung ist im Bundeswaldgesetz als Rahmenbestimmung für die 
Länder unter verstärkter Beachtung der weit über die Rohstofffunktion des Waldes hinaus-
reichenden Waldfunktionen verankert. Wald darf danach nur mit behördlicher Genehmigung in 
eine andere Nutzungsart umgewandelt werden (§ 9 BWaldG, § 9 LWaldG). 

§ 9 Abs. 1 Landeswaldgesetz (LWaldG) - Erhaltung des Waldes 

Wald darf nur mit Genehmigung der höheren Forstbehörde in eine andere Nutzungsart 
umgewandelt werden (Umwandlung). Bei Umwandlungen, die in den Anwendungsbereich 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung fallen, hat das 
Genehmigungsverfahren den in diesem Gesetz geregelten Anforderungen zu 
entsprechen. […] 

Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag gemäß § 9 Abs. 2 LWaldG sind die 
Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der 
Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen (forstwirtschaftliche Abwägung). 
Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Umwandlung mit den Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar ist oder die Erhaltung des Waldes 
überwiegend im öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der Wald für die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die forstwirtschaftliche Erzeugung oder die Erholung der 
Bevölkerung von wesentlicher Bedeutung ist. 

Wenn für eine Waldfläche in einem Bauleitplan (Flächennutzungsplan und/oder Bebauungs-
plan) eine anderweitige Nutzung dargestellt oder festgesetzt werden soll, so muss die 
Forstbehörde prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Umwandlungsgenehmigung nach 
§ 9 LWaldG vorliegen (§ 10 Abs. 1 LWaldG). 
 

1.1.1 Belange des Waldbesitzers 

Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und 
wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers zu berücksichtigen. Die Pflichten definieren sich 
dem Grunde nach entlang der Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, die die 
Waldgesetze, die Naturschutzgesetze und das einschlägige europäische Recht vornehmen. Die 
Rechte und wirtschaftlichen Interessen des Waldbesitzers liegen begründet in einer optimalen 
Verwertung des Forstproduktes und den Möglichkeiten der Verwendung des Grundeigentums. 
 

1.1.2 Öffentliche Interessen im Rahmen der Waldumwandlung 

Bei den öffentlichen Interessen nennt das Landeswaldgesetz ausdrücklich drei Aspekte, die, 
falls von wesentlicher Bedeutung, zur Versagung der Genehmigung führen sollen: 

• Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

• Forstwirtschaftliche Erzeugung 

• Erholung der Bevölkerung 
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Darüber hinaus können weitere öffentliche Interessen benannt werden, die sich auch aus den 
im Rahmen des Bebauungsplan zu berücksichtigenden Belangen gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
ableiten lassen, z. B.: 

• Nr. 1: Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

• Nr. 5: Die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege […] und 
die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 

• Nr. 7: Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere: 

• Nr. 7a: Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

• Nr. 7b: Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes 

• Nr. 7c: Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt 

• Nr. 7d: Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 

1.1.2.1 Bedeutung des Waldes für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

Eine Beschreibung, was gesetzlich unter der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ist, enthält 
§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) als allgemeinen Grundsatz. Danach sind 
Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter auf Dauer gesichert 
sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 

Unter Naturhaushalt sind dabei gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG „die Naturgüter Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen“ zu 
verstehen. 

In § 1 Abs. 3 BNatSchG definiert der Gesetzgeber, was zur dauerhaften Sicherung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts notwendig ist, insbesondere „die räumlich 
abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden biologischen 
Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen; 
Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und schonend zu nutzen […]“. 
 

1.1.2.2 Bedeutung des Waldes für die forstwirtschaftliche Erzeugung 

Ein weiterer Belang ist die Bedeutung des Waldes für die forstwirtschaftliche Erzeugung. Es 
kann sich hierbei etwa um überdurchschnittlich produktive Standorte handeln. Aber auch der 
aufstockende Bestand kann besonders hochwertiges oder seltenes Holz für die Versorgung des 
holzverarbeitenden Handwerks und der Industrie beherbergen. 
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1.1.2.3 Bedeutung des Waldes für die Erholung der Bevölkerung 

Der Begriff der Erholung wird in § 7 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG definiert als „natur- und 
landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur- und Freizeiterleben einschließlich natur- und 
landschaftsverträglicher sportlicher Betätigung in der freien Landschaft, soweit dadurch die 
sonstigen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden“. 

Um die Erholungsfunktion für die Bevölkerung zu sichern (und zum dauerhaften Schutz der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft) enthält 
§ 1 Abs. 4 BNatSchG Maßnahmen, diese lauten: 

• „Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren“ 

• „Zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage 
geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und 
zugänglich zu machen“ 

 

1.1.3 Ziele der Raumordnung 

Gemäß § 9 Abs. 2 LWaldG soll eine Waldumwandlungsgenehmigung versagt werden, wenn die 
Umwandlung mit den Zielend er Raumordnung und der Landesplanung nicht vereinbar ist. 
Dieses Kriterium wird im Rahmen der hier in Rede stehenden Alternativenprüfung bzw. 
Standortbewertung nicht näher betrachtet, da vorausgesetzt wird, dass im Rahmen eines 
Bauleitplanverfahren zur Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Grundlagen für eine 
JVA die erforderliche Änderung der Regional- oder Landespläne im Parallelverfahren 
durchgeführt werden würde.1 
 

1.2 Alternativenprüfung im Rahmen von Waldumwandlungen 

1.2.1 Alternativenprüfung bei UVP-pflichtigen Vorhaben 

Gemäß Anlage 1, Nr. 17.2 UVPG ist die Rodung von Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes 
zum Zwecke der Umwandlung in eine andere Nutzungsart mit 10 ha oder mehr Wald UVP-
pflichtig. Bei einer Rodung von 5 ha bis weniger als 10 ha Wald ist eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls gemäß § 3 Satz 1 UVPG und bei einer Rodung von 1 ha bis weniger als 5 ha 
Wald eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 2 UVPG 
vorzunehmen. 

Im Rahmen einer UVP ist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG vom Träger des Vorhabens eine 
„Übersicht über die wichtigsten, vom Träger des Vorhabens geprüften anderweitigen 
Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen Auswahlgründe im Hinblick auf die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens“ beizubringen. 

1 Zur Information: Der Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg stellt für die landwirtschaftlich genutzte 
Fläche im Esch in Rottweil einen schutzbedürftigen Bereich für die Bodenerhaltung und für die 
Landwirtschaft dar (Vorrangflur) und für den Waldbereich einen schutzbedürftigen Bereich für die 
Bodenerhaltung und die Forstwirtschaft (Schutzwald). Eine Änderung des Regionalplans wäre für beide 
Standorte in gleicher Weise erforderlich, um auch dem Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 BauGB zu 
genügen. 
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„Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist er aus dem UVPG heraus nicht 
verpflichtet, Alternativen zu prüfen. […] Die Alternativenprüfungspflicht, soweit sie in den UVP-
pflichtigen Verfahren gilt, gilt in erster Linie für die Genehmigungsbehörde und ergibt sich aus 
dem Fachrecht […], insbesondere aus dem Abwägungsgebot des Planungsrechts […]. 
Allerdings ist einzuräumen, dass Absatz 3 Nr. 5 UVPG (wie auch Nr. 2 des Anhangs IV der 
UVP-RiL) wie selbstverständlich davon ausgeht, dass Alternativen geprüft worden sind und eine 
Alternativenprüfung die Bewertung im Rahmen der UVP erheblich erleichtern kann […].“ 
(Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 6, Rn. 29). 
 

1.2.2 Alternativenprüfung im Bauleitplanverfahren 

Wenn im Rahmen eines Bauleitplans eine Waldfläche durch eine andere Nutzung überplant 
werden soll, so tritt auch die erforderliche Alternativenprüfung im Rahmen der Bauleitplanung 
hinzu. 

Die Pflicht zu einer Alternativenprüfung ergibt sich aus dem Gebot der Proportionalität der 
Abwägung und damit aus dem rechtstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. In der 
konkreten Fragestellung ist zu berücksichtigen, dass alle Funktionen des Waldes städtebaulich 
relevant sind – sie werden u. a. durch die „Umwidmungssperre“ in § 1a Abs. 2 BauGB 
geschützt. 

In der Alternativenprüfung im Rahmen der Bauleitplanung sind die in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten darzustellen, wobei die Ziele und der räumliche 
Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind. (vgl. 2d der Anlage 1 zum BauGB). 
Dies entspricht den Vorgaben der Plan-UP-Richtlinie und dem UVPG. 

Nach allgemeiner Auffassung hat die Gemeinde sich aufdrängende oder naheliegende Alterna-
tiven in die Abwägung einzustellen. (vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 28.08.1987, 
Az: 4 N 1/86, DVBl. 1987, 1273 BVerwG, Beschluss vom 20.12.1998, Az: 4 B 211/88, 
BauR 1989, 507) Dies gilt vor allem bei einer naheliegenden Alternativlösung, mit der die 
angestrebten Ziele unter geringeren Opfern an entgegenstehenden öffentlichen und privaten 
Belangen verwirklicht werden können (vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.1985, Az: 4 C 15/83, 
BVerwGE 71,16) 

Inwieweit Alternativen, die sich nicht bereits aufdrängen, zu prüfen sind, ist umstritten. Nach § 3 
Abs. 1 S. 1 BauGB soll die Gemeinde bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, „soweit 
verschiedene, sich wesentlich unterscheidende Lösungen für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht, [...] diese aufzeigen.“ 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG soll die Voraussetzung „in Betracht kommen“ 
verdeutlichen, dass das Aufzeigen von Alternativen kein Selbstzweck sei, sondern dazu dienen 
soll, die unter den tatsächlichen Gegebenheiten bestmögliche Lösung für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung zu finden. Dies gelte nicht nur für das Aufzeigen von Alternativen bei 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, sondern auch bei der planerischen Abwägung. 

Mit der Begrenzung der Prüfungspflicht auf „vernünftige“ Alternativen im Sinne des § 14g UVPG 
wird klargestellt, dass nicht alle auch nur denkbaren Alternativen geprüft werden. „Andererseits 
geht die Einbeziehung sämtlicher „vernünftiger“ Alternativen über das hinaus, was die deutsche 
Rechtsprechung an Anforderungen aus dem planungsrechtlichen Abwägungsgebot abgeleitet 
hat. Es genügt demnach nicht mehr, nur noch diejenigen Alternativen zu ermitteln, zu 
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beschreiben und zu bewerten, die sich „ernsthaft anbieten“ oder „gar aufdrängen““ 
(Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 14g UVPG, Rn. 34). 

Der Grundsatz zur Alternativenabwägung gilt allerdings auch im Hinblick auf 
naturschutzrechtliche oder umweltschützende Belange nicht absolut. So ist etwa die 
Planungsbehörde bei der fachplanungsrechtlichen Entscheidung auch durch das 
Vermeidungsgebot des § 19 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nicht zur Wahl der ökologisch günstigsten 
Planungsalternative verpflichtet (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 07.03.1997, Az: 4 C 10/96, 
BVerwGE 104,144 = DVBl. 1997, 838). Die gilt jedoch nicht für die forstrechtliche 
Abwägungsentscheidung im Rahmen einer Umwandlungsgenehmigung – dies ist eine vom 
Bauleitplanverfahren grundsätzlich getrennte fachliche Entscheidung. 
 

1.3 Schlussfolgerungen für das Vorgehen im Bezug auf die geplante JVA in Rottweil 

Für die Frage, ob eine Waldumwandlung bei Inanspruchnahme von Waldflächen durch 
Bauleitpläne grundsätzlich genehmigungsfähig sein kann, ist unter anderem die Erarbeitung 
einer Alternativenprüfung erforderlich. Diese ist zum einen aufgrund der erforderlichen 
forstwirtschaftlichen Abwägung (siehe Abschnitt 1.1) und zum anderen aufgrund der 
erforderlichen bauleitplanerischen Abwägung (siehe Abschnitt 1.2.2) geboten. Hierbei sind die 
„vernünftiger Alternativen“ zu ermitteln und zu bewerten. 

Der Kriterienkatalog für die Bewertung der konkret zu prüfenden Alternativen sollte dabei breit 
angelegt sein, um sowohl eine Grundlage für die erforderliche forstwirtschaftliche, als auch für 
die spätere bauleitplanerische Abwägung zu schaffen. 
 

2 Auswahl der zu prüfenden Alternativen 

Nach der Rechtsprechung des BVerwG sollen die in Betracht kommenden Alternativen geprüft 
werden. Im Rahmen der Planung für einen neuen Standort einer Justizvollzugsanstalt in Baden-
Württemberg hat bereits in den letzten Jahren ein umfangreicher Standortsuchlauf, 
durchgeführt durch das Land selbst, stattgefunden. Da es sich bei der geplanten 
Justizvollzugsanstalt um eine Anlage mit mindestens überregionaler Bedeutung handelt, war 
die großräumige Suche angemessen. Im Folgenden beschränkt sich die Auswahl der zu 
prüfenden Alternativen auf den Standortsuchlauf des Landes Baden-Württemberg und auf die 
Standorte, die nach dem ablehnenden Bürgerentscheid in der Gemeinde Tuningen nach 
begründeter Ansicht des Landes noch zur Verfügung standen. 

Im Folgenden werden die Standorte kurz anhand der im Beteiligungsportal Baden-Württemberg 
einsehbaren Unterlagen (siehe hierzu auch Anlagen 1 bis 8) beschrieben und die 
Entscheidungsbegründung wird zusammenfassend wiedergegeben. 

Danach werden die Entscheidungsprozesse der Stadt Rottweil zur Erweiterung des 
Plangebietes und damit zur möglichen Überplanung der Waldfläche am Standort Esch 
zusammenfassend dargestellt und die Standortalternativen am Esch werden erläutert. 
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2.1 Standortsuchlauf des Landes Baden-Württemberg 

Im Jahr 2006 prüfte der Landesrechnungshof Baden-Württemberg die Wirtschaftlichkeit der 
landeseigenen Vollzugseinrichtungen. Er kam zu dem Ergebnis, dass insbesondere kleine 
Justizvollzugsanstalten unwirtschaftlich seien und forderte auf, größere Einheiten zu schaffen. 
Es schloss sich im Jahr 2007 das Haftplatzentwicklungsprogramm des Landes an, in dem 
vorgesehen wurde, die bestehende Kleinteiligkeit der baden-württembergischen 
Vollzugslandschaft aufzulösen und zentrale Vollzugsschwerpunkte zu bilden. Hierzu sah das 
Konzept die Bildung eines bislang fehlenden Vollzugsschwerpunktes im südlichen Landesteil 
vor. Nach der Landtagswahl 2011 wurde ein Standortsuchlauf für den Neubau einer JVA 
gestartet. Dieser wurde in den Jahren 2012 und 2013 im Raum Rottweil, Villingen-
Schwenningen (Weigheim) und Tuttlingen durchgeführt. Nach den vom Land Baden-
Württemberg angefertigten Bewertungsmatrizes erreichten die landwirtschaftlich genutzten 
Standort „Liapor“ bei Tuningen und Weigheim sowie der Standort „Liapor“ die vorderen Plätze 
und wurden detailliert untersucht. Aufgrund von Baugrunduntersuchungen ergab sich ein Vorteil 
für den Standort „Liapor“. 

Im Rahmen eines Bürgerentscheides entschieden sich die Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Tuningen im Juli 2014 gegen einen JVA-Neubau. Daraufhin wurden auch die 
Standorte Rottweil und Meßstetten vertiefend geprüft und weiter untersucht. 

Zu den verbliebenen, grundsätzlich geeigneten Standorten kann Folgendes ausgeführt werden: 
 

2.1.1 Standort Esch, Rottweil 

Bei dem vom Land untersuchten Standort handelt es sich um ein in Privatbesitz befindliches 
Grundstück mit einer Größe von ca. 18,4 ha, bei welchem ein Teilflächenerwerb möglich ist 
(siehe Anlage 1 und Anlage 2). 

Der Baugrund ist als gut tragfähig bewertet worden und der Höhenunterschied beträgt mehr als 
15 %, welches die Überbauung mit einer JVA erschwert. Altlasten sind im Untergrund nicht 
bekannt. 

Die Verkehrsanbindung ist ohne größeren Aufwand möglich. Die A81 liegt nur ca. 3,8 km 
entfernt und der Hauptbahnhof von Rottweil ist ca. 6,4 km entfernt. Für Wasser, Gas und die 
weiteren Medien besteht ein hoher Anbindungsaufwand aufgrund der vereinzelten Lage des 
Standortes. 

Dem Standort kommt, im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Bodens, eine hohe Wertigkeit 
zu. Der Standort besteht aus intensiv genutzten Ackerflächen und im Süden ist ein Fichtenforst 
am Rande tangiert. Schutzgebietsausweisungen werden hingegen nicht berührt. Das 
Grundstück selbst liegt im landesweit bedeutsamen Landschaftsraum Oberes Neckartal. Bei 
dem Raum um den Standort herum handelt es sich um unvorbelasteten Landschaftsraum mit 
einer Bedeutung für die wohnortnahe Erholung. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser ist festzustellen, dass das Grundstück an ein 
Wasserschutzgebiet angrenzt. Das Grundwasser selbst liegt jedoch tief und wird voraussichtlich 
nicht beeinträchtig. 

Eingetragene Bau- oder Bodendenkmäler sind nicht vorhanden. Das Grundstück liegt aber 
nahe einer Römerstraße, sodass die Einbindung des Landesamtes für Denkmalpflege 
erforderlich wird. 
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Hinsichtlich der vollzuglichen Belange ist beim Standort festzustellen, dass Rottweil im Zentrum 
der Zuständigkeitsbereiche der Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil, Konstanz und 
Waldshut-Tiengen liegt. Die Inhaftierten wären heimatnah untergebracht und der Transport zu 
den Gerichten wäre aufgrund der zentralen Lage nicht aufwendig. Besuchsmöglichkeiten sind 
aufgrund der verkehrlichen Anbindung gut gegeben. 
 

2.1.2 Standort Meßstetten 

Bei dem Grundstück in Meßstetten handelt es sich um eine Fläche im Besitz des Bundes im 
Bereich der ehemaligen Zollernalb-Kaserne. Das Grundstück umfasst rund 56 ha, von dem nur 
eine Teilfläche für die Errichtung einer JVA erforderlich wäre (siehe Anlage 3 und Anlage 4). 

Eine grundsätzliche Bebaubarkeit des Areals ist gegeben und der Höhenunterschied beträgt 
weniger als 15 m, was eine Überbauung mit einer JVA erleichtert. Es sind keine Altlasten im 
Untergrund bekannt. 

Die Verkehrsanbindung ist ohne größeren Aufwand möglich. Die A81 ist ca. 40 km entfernt und 
der nächste Bahnhof in Albstadt-Ebingen ist ca. 7,8 km entfernt. Für die Versorgung mit 
Wasser, Gas, Strom und den weiteren Medien ist von einem insgesamt geringen 
Anbindungsaufwand aufgrund der Lage auf einer Konversionsfläche auszugehen. 

Dem Thema Bodenschutz kommt, aufgrund der bereits vorhandenen Versieglung am Standort 
Meßstetten, eine geringe Bedeutung zu. Der Standort weist eine großflächig überbaute Fläche 
sowie Grünflächen von naturschutzrechtlich geringer Bedeutung aus. Schutzgebiete werden 
nicht tangiert. Am Standort Meßstetten bestehen keine Oberflächengewässer. Der Standort 
liegt jedoch im Wasserschutzgebiet Zone 3 und Zone 3a eines Wasserschutzgebietes. 

Für den Standort sind keine eingetragenen Bau- oder Bodendenkmäler bekannt. 

Aus Sicht der vollzuglichen Belange ist ein verhältnismäßig großer Aufwand für den Transport 
der Inhaftierten zu den Gerichten der Landgerichtsbezirke Konstanz und Waldshut-Tiengen und 
Rottweil relevant. Da Meßstetten nicht über einen Autobahnanschluss verfügt, wären ggf. die 
Besuche von Angehörigen, Verteidigern und der Polizei im Vergleich zu anderen Standorten 
aufwendiger. 
 

2.1.3 Standort Hochwald, Rottweil 

Bei dem Standort Hochwald handelt es sich um ein Grundstück in Besitz eines Eigentümers mit 
einer Größe von ca. 14,6 ha, die keine Rechtecksform aufweist, jedoch grundsätzlich für eine 
JVA geeignet ist (siehe Anlage 5). 

Der Baugrund ist gut tragfähig, auch wenn sporadische Dolinen nicht auszuschließen sind. Der 
Höhenunterschied innerhalb des Grundstücks beträgt mehr als 15 m, welches eine Überbauung 
der JVA erschwert. Altlasten im Untergrund sind jedoch nicht bekannt. 

Die Verkehrsanbindung des Standortes Rottweil Hochwald ist ohne größeren Aufwand möglich. 
Für Wasser, Abwasser, Löschwasser und Strom besteht ein normaler Anbindungsaufwand, für 
Gas und die Entsorgung von Regenwasser hingegen ein hoher Anbindungsaufwand. 

P75323/01  SCE/SALI   Seite 10 
24. Oktober 2016  



   

   
 S

:\P
\P

R
O

J\
07

5\
P

75
32

3\
P

75
32

3_
01

_B
R

F_
1D

.D
O

C
X

 : 
24

.1
0.

20
16

 

Dem Standort kommt, im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Bodens, eine mittlere bis 
geringe Wertigkeit zu. Der Standort wird intensiv als Wirtschaftsgrünland bzw. Weidefläche 
genutzt. Schutzgebietsausweisungen werden am Standort nicht tangiert. Zwar handelt es sich 
um ein potenzielles Nahrungshabitat für Sing- und Greifvögel. Für diese Vögel gibt es aber 
ausreichend Ausweichmöglichkeiten, sodass ein Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände unwahrscheinlich wäre. 

Hinsichtlich des Schutzguts der Landschaft und Erholung wird beurteilt, dass der Standort an 
dem Weiler Hochwald angrenzt, mit einer landschaftstypischen dorfähnlichen Struktur und die 
Bebauung mit einer JVA eine deutliche Fremdköpereinwirkung entfalten würde. 

Am Standort gibt es keine Oberflächengewässer und das Grundwasser liegt tief, sodass nicht 
von einer Beeinträchtigung auszugehen ist. 

Hinsichtlich der vollzuglichen Belange ist beim Standort festzustellen, dass Rottweil im Zentrum 
der Zuständigkeitsbereiche der Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil, Konstanz und 
Waldshut-Tiengen liegt. Die Inhaftierten wären heimatnah untergebracht und der Transport zu 
den Gerichten wäre aufgrund der zentralen Lage nicht aufwendig. Besuchsmöglichkeiten sind 
aufgrund der verkehrlichen Anbindungen gegeben. 
 

2.1.4 Standort Bitzwäldle, Rottweil 

Das Grundstück bei Rottweil-Zepfenhan befindet sich vollständig im Landeseigentum und 
umfasst eine Größe von ca. 80 ha. Die Grundstücksform ist für eine JVA geeignet. Es gibt keine 
direkte Nachbarbebauung (siehe Anlage 6). 

Der Baugrund ist für eine Überbauung geeignet, auch wenn zusätzliche Maßnahmen für die 
Wasserhaltung erforderlich werden. Der Höhenunterschied beträgt mehr als 15 m, welches die 
Überbauung mit einer JVA erschwert. Altlasten im Untergrund sind nicht bekannt. 

Für die Verkehrsanbindung ist mit einem mittleren Aufwand zu rechnen. Für die Anbindung mit 
Wasser, Abwasser, Strom, Regenwasser und Gas ist mit einem hohen Anbindungsaufwand zu 
rechnen. 

Dem Boden kommt am Standort Bitzwäldle eine hohe bis sehr hohe Funktionserfüllung als 
Standort für natürliche Vegetation zu. Der Standort liegt in einer Waldfläche mit eingestreuten 
lichten Flächen und einem hohen naturschutzfachlichen Entwicklungspotential. Er weist ein 
hohes Artvorkommen auf, auch wenn Schutzgebietsausweisungen am Standort nicht tangiert 
werden. In der näheren Umgebung befindet sich ein Naturschutzgebiet und zugleich das FHH-
Gebiet „Prim-Alb-Vorland“. Erhebliche Auswirkungen wurden jedoch als eher unwahrscheinlich 
beurteilt. 

Die Bedeutung des Waldes ist für die lokale Naherholung von mittlerer Qualität und der Wald 
hat keine herausgehobene klimatechnische Bedeutung für die Frischluftproduktion. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Sach- und Kulturgüter hat der Standort keine herausgehobene 
Bedeutung. 

Am Standort gibt es keine Oberflächengewässer und das Grundwasser liegt tief, sodass nicht 
von einer Beeinträchtigung auszugehen ist. 
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Hinsichtlich der vollzuglichen Belange ist beim Standort festzustellen, dass Rottweil im Zentrum 
der Zuständigkeitsbereiche der Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil Konstanz und 
Waldshut-Tiengen liegt. Die Inhaftierten wären heimatnah untergebracht und der Transport zu 
den Gerichten wäre aufgrund der zentralen Lage nicht aufwendig. Besuchsmöglichkeiten sind 
aufgrund der verkehrlichen Anbindungen gegeben. 
 

2.1.5 Standort Stallberg, Rottweil 

Das vom Land in Auftrag gegebene geotechnische Gutachten der Universität Stuttgart für den 
Standort Stallberg in Rottweil schließt mit der Schlussfolgerung, dass sich auf Grund der 
geologischen Situation an diesem Standort für großflächige Gebäude mit größeren 
Geländeeinschnitten überdurchschnittliche geologische Risiken ergeben (siehe Anlage 7). 

Um diese Risiken zu minimieren, müsste zunächst eine Vorplanung für den Stallberg erstellt 
werden, auf deren Grundlage dann für die konkreten Gebäudestandorte ein weiteres Baugrund- 
und Gründungsgutachten zu erstellen wäre, das Aufschluss über die zusätzlich zu ergreifenden 
baulichen Sicherungsvorkehrungen gibt. Die Kosten für eine solche Vorplanung betragen ca. 
2,2 Millionen Euro. Selbst bei Inkaufnahme aller Mehrkosten und Minimierung aller Risiken 
verbleibt angesichts der Bodenbeschaffenheit selbst dann noch ein nicht ausschließbares, 
erhebliches Restrisiko. 

Das vom Land in Auftrag gegebene Gutachten hebt insbesondere zwei wesentliche 
geotechnische Risiken hervor. Danach besteht der Baugrund am Stallberg in hohem Maße aus 
quellfähigem Gipskeuper in Verbindung mit großen Karsthohlräumen. Diese beiden 
geologischen Phänomene sind die risikoreichsten beim Bauen in Baden-Württemberg. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer Überbauung mit großen JVA-Baukörpern zu 
Hebungsschäden aufgrund der Quellkräfte und zu Verbruchschäden aufgrund der Hohlräume 
kommen könnte, ist äußerst hoch. 

Das Land Baden-Württemberg hat auf der Grundalge des Kenntnisstandes über die 
geologische Beschaffenheit vom Standort Stallberg Abstand genommen, solange der Bau der 
JVA an einem anderen, geeigneteren Standort möglich ist. Eine weitergehende Betrachtung 
kann daher entfallen. 
 

2.1.6 Entscheidungsbegründung 

Der Standort Stallberg wurde aufgrund einer fehlenden geotechnischen bzw. geologischen 
Eignung durch das Land Baden-Württemberg ausgeschlossen. 

Im April 2015 wurde der Suchlauf durch das Land auf den Standort Esch, Rottweil und das 
Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne bei Meßstetten eingegrenzt. Das Land Baden-
Württemberg hat seine Entscheidung für den Standort Esch bei Rottweil umfassend begründet 
(siehe Anlage 8). Danach hat die Prüfung und Abwägung der Einzelkriterien deutliche Vorteile 
für Rottweil und damit für den Standort Esch ergeben. 
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Im Einzelnen wurden folgende Aspekte, die für den Standort Esch sprachen, hervorgehoben: 

• Vollzugliche Belange: 

Da Gefangene regelmäßig zu Gericht gebracht werden müssen, spielt der Aufwand für 
Gefangenentransporte eine Rolle. Daher gilt, dass kürzere Wege und besser ausgebaute 
Straßen für den Standort Rottweil sprechen. Das neue Gefängnis soll für die 
Landgerichtsbezirke Rottweil, Hechingen, Konstanz und Waldshut-Tiengen zuständig sein 
und vom Standort Rottweil sind die Transporte mit einem geringeren personellen und 
finanziellen Aufwand zu leisten. Weiterhin ist aus vollzuglicher Sicht wichtig, dass 
Gefangene regelmäßig Besuch von Angehörigen erhalten können und aufgrund der 
besseren Erreichbarkeit des Standortes Rottweil war hier dem Standort Esch der Vorzug 
vor Meßstetten zu geben. Zuletzt spricht aus vollzuglicher Sicht auch eine 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zur Schließung 
vorgesehenen sechs Vollzugseinrichtungen in einer sozial verträglicheren Weise. 

• Gesellschaftliche Akzeptanz: 

Die gesellschaftliche Akzeptanz eines JVA-Neubaus wurde bei den Rottweiler Bürgerinnen 
und Bürger höher eingeschätzt. Die Bürgerschaft in Rottweil beschäftigte sich fast 
ausschließlich mit der Frage des „Wo“, in Meßstetten hingegen wurde die Frage des „Ob“ 
diskutiert. 

• Konversion und Strukturpolitik: 

Am Standort Meßstetten wäre es möglich gewesen, einen Teil des Geländes der 
Zollernalb-Kaserne im Wege der Konversion auf neue Weise nutzbar zu machen. Jedoch 
hätte nur ein kleiner Teil des Geländes von rund 50 ha für die Ansiedlung einer JVA 
genutzt werden können. Die bereits bestehenden Kasernengebäude wären für eine 
Nutzung als Vollzugsgebäude aus Sicherheitsgründen völlig ungeeignet, sodass ein 
Neubau auch am Standort Meßstetten unumgänglich gewesen wäre. Strukturpolitische 
Gründe sprachen auch für den Standtort Rottweil. Die Stadt hat im Dialogverfahren 
deutlich gemacht, dass der Verbleib der JVA nicht nur als Stärkung des traditionellen 
Justizstandortes versanden wird, sondern auch ein wesentlicher Teil der Zukunftsvision 
der Stadt sei. 

• Natur, Forst Wasser: 

Beide in Rede stehenden Standorte grenzen an Landschaftsschutzgebiete. Der Standort 
Esch liegt zudem in der Nähe eines FFH-Gebietes, berührt dieses jedoch nicht. Die 
nächtliche Beleuchtung müsste an beiden Standorten gleichermaßen erfolgen, auch wenn 
erhebliche Beeinträchtigungen der Tierwelt nicht zu erwarten sein. Der Standort 
Meßstetten liegt im Wasserschutzgebiet Zone 3 und 3a, während der Standort Esch 
lediglich an ein Wasserschutzgebiet angrenzt. 

• Nachbarbebauung: 

Die unmittelbar angrenzende Nachbarbebauung auf der anderen Straßenseite spricht in 
der Gesamtabwägung gegen den Standort Meßstetten. 
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Vor allem die vollzuglichen Belange und das Ergebnis der Bürgerbeteiligung sprechen nach 
Ansicht des Landes Baden-Württemberg für den Standort Rottweil. Die Bedeutung dieser 
Gesichtspunkte kann nach Ansicht des Landes, auch durch die für Meßstetten sprechende 
Konversion, nach derzeitiger Planungslage nicht aufgewogen werden. Daher wurde von Seiten 
des Landes im Standortsuchlauf eine Entscheidung für den Standort Rottweil getroffen. 

2.2 Entscheidung der Stadt Rottweil zur Erweiterung des Plangebietes 

Einstimmig hat der Rottweiler Gemeinderat am 30.09.2015 nach der Durchführung eines 
Bürgerentscheids beschlossen, einen Bebauungsplan „Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch“ zu 
erstellen und den Flächennutzungsplan zu ändern. Der Geltungsbereich im Rahmen des 
Aufstellungsbeschlusses entsprach der Abmessung des Grundstücksangebotes in Anlage 1, 
ergänzt um die für die verkehrliche Erschließung benötigten Flächen. 

Die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat Rottweil hat mit Datum vom 15.10.2015 einen 
Prüfantrag gestellt. Der Prüfantrag umfasste, dass der Waldstreifen zwischen der ackerbaulich 
genutzten Fläche und der Bundesstraße B27 in den Architekturwettbewerb zur Bebauung des 
Gewanns Esch mit der neuen JVA einbezogen wird. Weiterhin wurde beantragt, 
die Erschließung über die Bundesstraße B27, statt über die Bundesstraße B14 zu prüfen. 

Der Vorschlag der Freien Wähler wurde durch den Bürgermeister der Gemeinde Villingendorf 
unterstützt. Weiterhin wurde mit Datum vom 07.12.2015 durch den Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland – Ortsgruppe Rottweil, den NABU Deutschland – Ortsgruppe Rottweil 
und Umgebung sowie den Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg – Arbeitsgruppe 
Rottweil ebenfalls eine Verschiebung in den Wald begrüßt (siehe hierzu Anlage 9). 

Die Ergebnisse zum Prüfauftrag sind in der Vorlage Nr. 010/2016 in der oben angeführten 
Anlage dokumentiert. Am 20.01.2016 hat der Gemeinderat auch unter zur Kenntnisnahme der 
Stellungnahme des von Vermögen und Bau (siehe Anlage 11) einen Beschluss gefasst (siehe 
Anlage 10). Der Beschluss beinhaltet, dass der Gemeinderat die vorläufigen Prüfergebnisse zur 
Kenntnis nimmt und dem Land Baden-Württemberg vorschlägt, die südliche Plangrenze bis auf 
20 m an die Bundesstraße B27 in die Waldfläche hinein zu verlegen. 

Die Prüfung einer Verschiebung des Plangebiets in das Waldstück hinein läuft noch. Für die 
hier anstehenden Untersuchungen können auf Basis der kartographischen Darstellung in der 
Anlage 10 zwei Standorte unterschieden werden, die miteinander verglichen werden. Hierbei 
handelt es sich zum einen um den Standort A; die landwirtschaftliche Fläche, die Gegenstand 
des Standortsuchlaufs war, mit einer Größe von 185.958 m² und zum anderen um den 
Standort B; innerhalb der Waldfläche, mit einer Größe von 112.293 m², die in der folgenden 
Abbildung dargestellt werden. 
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Abbildung 1.  Zu untersuchende Standorte im Gewann Esch. 

 
 

2.3 Schlussfolgerung 

Bevor die Planungen einschließlich des vom Land durchgeführten Architektenwettbewerbs 
durchgeführt werden können, muss die Frage geklärt werden, wie der Zuschnitt des 
Plangebietes aussieht und ob eine Verschiebung des Plangebiets in den Wald hinein – also 
eine Verschiebung des Plangebietes vom Standort A zum Standort B – aus fachlichen Gründen 
möglich ist. 

Aus der Standortentscheidung des Landes Baden-Württemberg für das Gewann Esch resultiert, 
dass die weiteren im Suchlauf berücksichtigten Flächen sich nicht mehr als vernünftigerweise 
zu prüfende Alternativen aufdrängen. Vielmehr ist nur noch der Standort Esch im Detail im 
Rahmen der hier durchgeführten Alternativenprüfung im Vorlauf eines möglichen Antrags auf 
Waldumwandlung relevant. Daher werden im Folgenden nur noch diese beiden Standorte 
miteinander anhand eines Kriterienkataloges verglichen. 
 

3 Alternativenvergleich der Standorte A und B im Esch in Rottweil 

In den folgenden Abschnitten werden die Standorte A und B anhand verschiedener, für die 
forstliche und die bauleitplanerische Abwägung, relevanter Kriterien (siehe Abschnitte 1.1 und 
1.2.2) gegenübergestellt. 
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Die Kriterien orientieren sich in ihren Oberkategorien an den Schutzgütern gemäß § 2 des 
UVPG, daher werden die folgenden Oberkategorien gebildet: 

• Mensch und Erholung 

• Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

• Wasser 

• Boden 

• Luft, Klima 

• Landschaft 

• Kultur- und sonstige Sachgüter 

• Sonstige Kriterien 

Weiterhin sind insbesondere die Belange des § 1 Abs. 6 BauGB in die Definition der Kriterien 
im Einzelnen eingeflossen (z. B. die Anforderung an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse). 

Bezogen auf die einzelnen Kriterien wird jeweils eine kurze Bewertung der beiden Standorte im 
Verhältnis zueinander – soweit möglich – vorgenommen. Eine Gesamtbewertung im Sinne 
einer Priorisierung vor dem Hintergrund aller Kriterien erfolgt nicht, um insbesondere auf die 
Frage einer möglichen Genehmigungsfähigkeit eines Antrags auf Waldumwandlung nicht 
vorzugreifen. 
 

3.1 Mensch und Erholung 

3.1.1 Abstand zu Wohngebieten 

Zur Beurteilung der alternativen Standorte A und B hinsichtlich der Wirkungen auf den 
Menschen werden die Abstände zu Wohngebieten bzw. Wohnnutzungen ermittelt. Dabei 
werden Wohnnutzungen in Dietingen, Villingendorf und Rottweil betrachtet. In der folgenden 
Abbildung werden die gemessenen Strecken und betrachteten Standorte abgebildet; es wird 
immer die kürzeste Strecke angenommen, auch wenn von einer Überbauung des nördlichen 
Teilstücks des Standortes A aus bauökonomischen und vollzuglichen Gründen nicht 
auszugehen ist. In der folgenden Tabelle werden die Abstände für die Standorte A und B 
angegeben. 
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Abbildung 2.  Abstände zu Wohngebieten. 

 

Tabelle 1.  Abstand zu Wohnnutzungen. 

Wohnnutzungen Standort A: 
Landwirtschaftliche Fläche 

Standort B: 
Waldfläche 

Thierstein 0,3 km 0,6 km 
Dietingen-Wasen 1,5 km 1,7 km 
Dietingen 2,0 km 2,3 km 
Villingendorf 1,9 km 2,0 km 
Neckarburg 0,5 km 1,2 km 
Rottweil-Hegneberg 1,1 km 0,8 km 
Rottweil – Omsdorfer Hang 1,0 km 0,8 km 
 

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich sowohl hinsichtlich des Standortes A als auch 
hinsichtlich des Standortes B am Thierstein. Hier beträgt der Abstand zur Standortfläche A 
lediglich 300 m. Hinsichtlich der größeren Ortsteile lässt sich feststellen, dass der Standort B 
eine größere Entfernung zu den Wohnnutzungen in Dietingen und Villingendorf aufweist, als der 
Standort A, der Standort B jedoch deutlich näher an den Wohnnutzungen in Rottweil liegt. 
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3.1.2 Einsehbarkeit 

Für die Beurteilung des Kriteriums „Einsehbarkeit“, womit gemeint ist, ob die zukünftige JVA 
von außen durch Besucher oder von den Wohngebieten eingesehen werden kann, werden als 
Grundlage die Geländeschnitte aus Anlage 12 herangezogen. Diese Geländeschnitte beruhen 
auf einer vollständigen Bestandsaufnahme durch einen Vermesser. 

Aus dem Schnitt 3 der von Nord nach Süd verläuft und innerhalb des Standortes B liegt, ist 
folgender Sachverhalt abzulesen. Die Straße „Auf der Neckarburg“ liegt auf einer Höhe von 
626,8 m. Das Gelände fällt Richtung Süden bis auf eine Höhe von 617,6 m ab. Dieser tiefste 
Punkt liegt auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche innerhalb des Standortes A. Danach 
steigt das Gelände im Bereich des Waldstreifens wieder an (Höhe am Otto-Gulde-Weg rund 
629,5 m). Die Bundesstraße B27 liegt auf einer Höhe von rund 630 m. Der südliche Bereich der 
Ackerfläche liegt somit rund 9 m tiefer als die Straße „Auf der Neckarburg“ sowie die südliche 
Grenze des Standortes B. 

Hinsichtlich einer Einsehbarkeit ist somit davon auszugehen, dass sich – in Abhängigkeit von 
der konkreten Gestaltung und Höhenabwicklung, die sich erst aus dem Architekturwettbewerb 
ergeben wird – keine wesentliche Unterschiede für die Sichtbarkeit bzw. der Einsehbarkeit der 
Standorte A und B ergeben werden. Von einer relevanten Sichtbarkeit oder Einsehbarkeit ist 
aufgrund der Entfernung aus Dietingen, Villingendorf und aus dem Kernstadtbereich Rottweil 
nicht auszugehen (vgl. Abschnitt 3.1.1). 

Für die Bebauung am Thierstein wird die Sichtbarkeit bzw. Einsehbarkeit der JVA bei einer 
Realisierung am Standort A geringfügig höher ausfallen, als beim Standort B – auch ungeachtet 
des Geländeverlaufes. 
 

3.1.3 Geräuscheinwirkungen 

Zur Beurteilung der umweltbezogenen Auswirkung auf den Menschen und seine Gesundheit – 
auch gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB – werden die Geräuscheinwirkungen betrachtet. In einem 
ersten Schritt werden dabei die Geräuscheinwirkungen bezogen auf die geplante JVA 
betrachtet. Hierzu ist insbesondere der Verkehrslärm ausgehend von der Bundesstraße B27 
relevant. Hierfür werden die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung des LUBW 
herangezogen (vgl. http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/19330/). 

Aus den folgenden Abbildungen lassen sich die Lärmbelastungen für den gesamten Tag 
(00:00 Uhr bis 24:00 Uhr, bezeichnet als LDEN = Indikator für Lärmbelästigung) und die 
Lärmbelastungen für die Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, bezeichnet als LNIGHT = Indikator für 
Schlafstörungen) ablesen. 
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Abbildung 3.  Straßenlärm LDEN gemäß Umgebungslärmkartierung. 

 
 

 
Abbildung 4.  Straßenlärm LNIGHT gemäß Umgebungslärmkartierung. 
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Für den Standort A auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche zeigt sich, dass im Tagzeitraum 
nicht mit einer Beeinträchtigung der geplanten JVA durch den Straßenverkehrslärm zu rechnen 
ist. Im Nachtzeitraum ergibt sich insbesondere im südlichen Teilabschnitt eine geringfügige 
Einwirkung durch den Straßenlärm. 

Der Alternativstandort B innerhalb der Waldfläche hingegen wird insbesondere, je näher eine 
JVA an die Bundesstraße B27 heranrückt, stärker vom Straßenverkehrslärm beeinträchtigt, 
sodass zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass zur Bewahrung der 
gesunden Wohnverhältnisse – die auch in einer JVA gewährleistet werden müssen – passive 
Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen sind. 

Hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen auf die Umgebung, die von der geplanten JVA 
ausgehen würden (z. B. Geräusche durch den Werkstattbetrieb), ist zu beiden Standorten nach 
heutigem Kenntnisstand festzuhalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen im Rahmen des 
Neubaus durch eine Berücksichtigung der einschlägigen Regelwerke verhindert werden. Es ist 
somit diesbezüglich kein Unterschied zwischen den Standorten A und B festzustellen. 
 

3.1.4 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Die verkehrliche Erschließung kann für beide Standorte in ähnlicher Weise dargestellt werden. 
Aufgrund des derzeitigen Straßenbestandes würde eine Erschließung über die von der 
Bundesstraße B14 abgehende Stichstraße erfolgen und dann entweder in das Plangebiet am 
Standort A oder in das Plangebiet am Standort B einmünden. 

Im Rahmen der Vorbereitung der Entscheidung über den finalen Standort wird weiterhin die 
Möglichkeit einer Erschließung des Plangebietes über die B27 nachgegangen (vgl. 
Abschnitt 2.2), die Gutachtenergebnisse sowie die Ergebnisse zur Machbarkeit liegen jedoch 
noch nicht vor. Im Falle einer Erschließung über die B27 wäre der Erschließungsaufwand für 
den Standort B aufgrund der unmittelbaren räumlichen Nähe als deutlich geringer zu bewerten, 
als für den Standort A. 

Für die Beurteilung der sonstigen Medienerschließung (Ver- und Entsorgung mit Strom, 
Abwasser, Wasser etc.) kann auf die Beurteilung aus dem Standort Suchlauf in Anlage 13 
zurückgegriffen werden. 

Grundsätzlich ist eine Erschließung des Standortes A auf dem Acker möglich, wobei die 
Medienerschließung insgesamt von Süden kommt und zum Teil durch das Waldgebiet hindurch 
geführt werden muss. Die grundsätzliche Erschließung für den Standort B würde in gleicher 
Weise erfolgen können, wobei eine entsprechende Querung des Waldstückes nicht mehr 
erforderlich würde und die Erschließungswege entsprechend verkürzt würden. 
 

3.1.5 Erholungsfunktion, Eignung für Sport und Freizeit 

Das Neckartal stellt ein bedeutsames Naherholungsgebiet für Rottweil und die Umgebung dar. 
Mit der Ruine Neckarburg und dem Hofgut Neckarburg liegen zwei wichtige touristische Ziele in 
unmittelbarer Umgebung der beiden Standorte. Der überregional bekannte 
Neckartallandesradweg grenzt westlich direkt an den Standort A an und führt in das Neckartal. 
Die Waldflächen im Standort B (Beckenhölzle und Kautenwald) sind relevante Freizeit- und 
Erholungsziele für die Bevölkerung aus Rottweil und den benachbarten Gemeinden. 
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Somit wird der Standort B unmittelbar auch für die Erholung genutzt und eignet sich für die 
Ausübung von Sportarten wie z. B. Mountainbiking. Der Standort A als vollständig 
landwirtschaftlich genutzte Fläche grenzt hingegen nur an überregional bedeutsamen 
Neckartalradweg an. 
 

3.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

3.2.1 Abstände Schutzgebiete 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Lage der Standorte A und B zu den umgebenden 
Schutzgebieten. 

 

 
Abbildung 5.  Abstände zu Schutzgebieten. 

 

Nördlich der beiden Standorte liegt das Naturschutzgebiet Neckarburg in einer Entfernung von 
ca. 150 m zur äußersten Eckgrenze des Standortes A und in einer Entfernung von ca. 580 m 
zur nördlichsten Ecke des Standortes B2. Das Landschaftsschutzgebiet „Neckartal mit 
Seitentälern von Rottweil bis Aistaig“ schließt sich im Osten unmittelbar an den Standort A an. 
Der Standort B grenzt an der nordöstlichen Ecke unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet, 
während es im Süden durch die B 27 getrennt ist. 

2 Hinsichtlich der Abstände ist jedoch davon auszugehen, dass bauliche Anlagen einer zukünftigen JVA 
an beiden Standorten jeweils einen größeren Abstand zum Schutzgebiet aufweisen würden, da die 
Standorte A und B vermutlich aufgrund der bauökonomischen und vollzuglichen Anforderungen nicht in 
den äußersten Ecken bebaut werden würden. 
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Gleiches gilt für das FFH-Gebiet „Neckartal zwischen Rottweil und Sulz“. 

Bereits im Rahmen des Standortsuchlaufs wurden die möglichen Auswirkungen auf das 
angrenzende FFH-Gebiet beurteilt (siehe Anlage 14). Auch nach der Standortentscheidung sind 
die Untersuchungen fortgeführt worden. Zusammenfassend kann in Bezug auf den Standort A 
Folgendes festgehalten werden: 

Die FFH-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der 
maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebietes ausgeschlossen werden können, wenn, 
bezogen auf den Standort A, eine Reihe von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Dazu gehören insbesondere 

• die Minimierung der Außenbeleuchtung auf das für die Sicherheit erforderliche 
Mindestmaß und die Verwendung von insektenschonenden LED-Leuchtmitteln und die 
Verwendung von Lampenträgern, die vollständig eingekoffert sind, 

• ein möglichst weites Abrücken von der Hangkante zum Neckartal, um eine direkte 
Strahlungswirkung auf angrenzende Waldbestände zu minimieren und 

• eine Eingrünung der Anlage z. B. durch eine dichte Heckenbepflanzung insbesondere 
nach Süden, Osten und Norden. Die Eingrünung im Norden soll dabei eine Breite von 5 m 
bis 10 m aufweisen und eine wirksame Höhe erhalten. 

Diese Ergebnisse hinsichtlich der FHH-Verträglichkeitsprüfung können aufgrund der Lage auch 
auf den Standort B übertragen werden, wobei hier ein größerer Abstand zum FHH-Gebiet und 
insbesondere auch zum Naturschutzgebiet – hier ist mit dem Vorkommen von 
lichtempfindlichen Arten zu rechnen – auszugehen ist und somit von einer grundsätzlich 
geringeren Möglichkeit der Beeinträchtigung des FFH-Gebietes. 
 

3.2.2 Flora 

Der Standort A wurde im Rahmen des Standortsuchlaufs des Landes Baden-Württemberg 
intensiv gutachterlich untersucht. Es liegt hierfür eine Biotoptypenkartierung aus Juli 2015 
(siehe Anlage 14) vor. Hinsichtlich der Biotoptypen wird der Standort A größtenteils als 
Ackerfläche erfasst; nur im Süden wird ein kleiner Teil (0,7 ha) des Waldgebietes Beckenhölzle 
angeschnitten. Zwischen dem nordexponierten Waldrand und der Ackerfläche liegt ein 
schmaler, artenarmer, stellenweise feuchter Grünlandstreifen. Innerhalb des Plangebietes 
liegen keine geschützten Biotope vor. 

Der Standort A kann als Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (Biotopschlüssel 37.10 
gemäß der Anlage zur Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) Baden-Württemberg) eingestuft werden. 
Entlang des Waldrandes erstreckt sich ein 10 – 20 m breiter Grünlandstreifen, auf dem eine 
Fettwiese mittlerer Standorte (Biotopschlüssel 33.41) entwickelt ist (siehe Abbildung 3 in 
Anlage 14). 
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Für den Standort B ist im Rahmen der Vorbereitung zur Standortentscheidung bereits eine 
Bewertung der Waldflächen vorgenommen worden (siehe Anlage 15). Die in Rede stehende 
Waldfläche kann drei Biotoptypen zugeordnet werden: 

• 59.22 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil  

• 59.21 Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil  

• 55.20 Buchen-Wald basenreicher Standorte  

 

 
Abbildung 6.  Lage der Biotoptypen am Standort B (vgl. Anlage 15, Abbildung 1). 

 

Die Waldflächen am Standort B sind von naturschutzfachlich untergeordneter bis mittlerer 
Bedeutung, jedoch sind die Waldflächen grundsätzlich in ihrem Wert höher einzustufen als die 
Ackerflächen am Standort A (vgl. Abschnitt 3.2.4). 
 

3.2.3 Fauna und Artenschutz 

Für den Standort A ist im Rahmen des Standortsuchlaufs des Landes Baden-Württemberg eine 
umfassende faunistische Bestandsaufnahme durchgeführt worden (siehe Anlage 14). Es 
erfolgte eine Erfassung der Vögel, Fledermäuse und Nachtfalter. 
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Im Untersuchungsgebiet für den Standort A, das auch die umliegenden Waldränder einbezog, 
wurden bei den Begehungen 37 Vogelarten beobachtet. Von den beobachteten Vogelarten 
brüteten wahrscheinlich 28 Arten im Untersuchungsgebiet. Die übrigen neun Arten traten als 
Nahrungsgäste in Erscheinung oder es besteht Brutverdacht. Unter den Brutvögeln waren acht 
Arten der Rote Liste Baden-Württembergs am Standort A oder im näheren Umfeld vertreten 
(Feldsperling, Gimpel, Goldammer, Grauschnäpper, Star und Wachholderdrossel; ebenfalls 
brüten zwei Brutpaare der Feldlerche auf der Ackerfläche westlich des Feldweges). Unter den 
Nahrungsgästen war der ebenfalls in der Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs als 
schonungsbedürftig eingestufter Turmfalke. Die Arten der Vogelschutzrichtlinie waren mit dem 
Neuntöter und dem Rotmilan vertreten. Unter den streng geschützten Arten nach der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sind der Grünspecht, der Waldkauz und die Greife 
Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalke zu nennen, die im Untersuchungsgebiet als 
Nahrungsgäste beobachtet wurden. Mit Ausnahme der Feldlerche befinden sich alle 
Brutvogelvorkommen in den Waldflächen und den Waldrändern. 

Das Quartierpotential für Fledermäuse ist an dem Waldsaum im Süden insgesamt sehr gering, 
da fast keine geeigneten Höhlen und Spaltenbäume vorhanden sind. Für den Standort A selbst 
liegen keine Hinweise auf Fledermausquartiere vor. Der Waldsaum hat eine relativ hohe 
Fledermausaktivität mit Bedeutung vor allen Dingen für die Arten Zwergfledermaus, 
Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus und den Kleinen Abendsegler. In der 
Gesamtbewertung wird für den Standort A festgestellt, dass dieser für Fledermäuse nur eine 
lokale Bedeutung als Nahrungshabitat und keine Bedeutung als Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte hat. 

Hinsichtlich der Nachtfalter wurden insgesamt 204 Großschmetterlingsarten nachgewiesen. 
Hierbei handelt es sich durchweg um häufige und weitverbreitete Nachtfalterarten. Gefährdete 
Arten der Roten Liste waren nicht darunter. Jedoch konnte mit der „Spanischen Fahne“ eine im 
Anhang II der FFH-Richtlinie als prioritär aufgeführte streng geschützte Art festgestellt werden. 
Der Standtort A wird insgesamt als regional bedeutsam (Wertstufe 7 nach Kaule) eingestuft. 

Die Untersuchungen des Standortes B im Jahr 2016 bestätigten im Wesentlichen die 
Ergebnisse von 2015. Von den 36 insgesamt beobachteten Vogelarten brüteten 30 Arten im 
Wald. Sechs der beobachteten Arten sind in der Rote Liste der Brutvogelarten Baden-
Württembergs als schonungsbedürftig eingestuft (Goldammer, Gimpel, Grauschnäpper, Star, 
Wacholderdrossel, Weidenmeise vgl. Anlage 17). Es wurde im Rahmen einer Stellungnahme 
durch den Gutachter eingeschätzt, dass ein Eingriff in den Wald voraussichtlich zu keiner 
erheblichen Beeinträchtigung der lokalen Populationen der betroffenen Vogelarten führt, sofern 
bestimmte Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hinsichtlich der 
Fledermäuse wurde im Januar 2015 (siehe Anlage 17) der Standort B als relativ strukturarmer 
Fichtenaltersklassenwald beurteilt und die Wahrscheinlichkeit, dass größere 
Fledermausquartiere betroffen sein könnten, wurde als gering eingestuft. Dabei wurde 
herausgestellt, dass durch den Wald eine potenzielle Transferflugstraße (Waldweg) vorhanden 
ist, die von Fledermausarten regelmäßig bis stark frequentiert werden könnte. Im Rahmen der 
Untersuchungen bis Oktober 2016 hat sich diese Annahme als zutreffend herausgestellt. Der 
Waldweg und der Waldrand werden regelmäßig von Fledermäusen frequentiert. Einzelne 
Fledermausarten sind am Standort B identifiziert worden. Jedoch weist der Wald insgesamt ein 
geringes Quartierpotenzial auf. 
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Das in der Stellungnahme 2015 angenommene Vorkommen der Haselmaus konnte 2016 
bestätigt werden. Die Haselmaus wurde mit mehreren Nestern am strukturreichen Waldrand 
festgestellt. In der Umgebung der Eingriffsbereiche sind aufgrund der strukturellen 
Gegebenheiten vermutlich nicht ausreichend Quartiermöglichkeiten für die Haselmaus 
vorhanden, sodass die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang 
nicht ausreichend erfüllt wird. Aus diesem Grund müssen Maßnahmen erfolgen, die darin 
bestehen, dass alle bislang unbesiedelten oder suboptimalen Lebensräume, die an die 
Eingriffsbereiche unmittelbar angrenzen, durch Umgestaltung optimiert werden (Pflanzung 
strukturreicher Waldränder mit Hasel- und Beerensträuchern).Auch für den Standort B gilt, dass 
bei der Erfassung der Nachtfalter, die „Spanische Flagge“ festgestellt wurde, die Waldsäume 
und Waldränder besiedelt. Weitere streng geschützte oder naturschutzfachlich bedeutsame 
Vorkommen von Wirbellosen Tierarten sind im Bereich des Standortes B nicht zu erwarten. 

Sowohl für den Standort A als auch für den Standort B bestehen keine grundsätzlichen 
artenschutzrechtlichen Bedenken. Notwendige Vermeidungs-, Minimierungs- und ggf. 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen („CEF-Maßnahmen“) sind im Einzelfall nach 
Konkretisierung der Planung vorzusehen und umzusetzen. Tendenziell ist davon auszugehen, 
dass bei einer Nutzung des Standortes B mehr Maßnahmen vorgesehen werden müssen. 
 

3.2.4 Ausgleichsbedarf/Eingriffsintensität 

Die beiden Standorte A und B unterscheiden sich hinsichtlich des aus einer Überbauung 
resultierenden Ausgleichsbedarfs, Ausgangspunkt der Überlegung ist dabei eine vergleichbar 
hohe Eingriffsintensität bei einer Überbauung mit einer JVA an beiden Standorten. 

Bei dem Standort A handelt es sich vollständig um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche, welche nach Anhang 2 zur Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) Baden-Württemberg als 
Biotoptyp Nr. 37.10 mit einem Feinmodulwert von 4 bis 8 Punkten und einem 
Planungsmodulwert 4 Punkten eingestuft wird. Der Ausgleichsbedarf wird als verhältnismäßig 
gering bewertet. 

Für den Standort B ist im Rahmen der Vorbereitung zur Standortentscheidung bereits eine 
Bewertung der Waldflächen vorgenommen worden (siehe Anlage 15). Die in Rede stehende 
Waldfläche kann drei Biotoptypen zugeordnet werden, die in der folgenden Tabelle dargestellt 
werden: 

Tabelle 2.  Biotoptypen und Biotopbewertung am Standort B (zur Kartendarstellung vgl. Abbildung 1 in 
Anhang 17). 

Nr. Biotoptyp Fein-/Planungsmodul 
59.22 Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil (südlicher Bereich) 12/12 
59.21 Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil (südwestlicher Bereich) 13/13 
55.20 Buchen-Wald basenreicher Standorte westlicher Bereich) 33/24 

 

Grundsätzlich sind die Waldflächen am Standort B von naturschutzfachlich untergeordneter bis 
mittlerer Bedeutung, die ausgeglichen werden können, sofern einem möglichen Antrag auf 
Waldumwandlung zugestimmt werden würde. Der Ausgleichsbedarf ist jedoch relativ hoch und 
deutlich höher als am Standort A zu bewerten und muss neben den naturschutzrechtlichen 
Anforderungen auch noch den forstrechtlichen Anforderungen genügen. 
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3.3 Wasser 

3.3.1 Abstand Schutzgebiete 

Wie der folgenden Abbildung entnommen werden kann, grenzt das Wasserschutzgebiet 
Nr. 3250000000195 mit der Zone III und IIIa unmittelbar an den Standort A. Das 
Wasserschutzgebiet ist per Rechtsverordnung festzgesetzt. 

 

 
Abbildung 7.  Abstände zu Schutzgebieten. 

 

Der Standort B grenzt nur mit der äußersten nordwestlichen Ecke an das Wasserschutzgebiet 
an. 

Überschwemmungsgebiete werden durch beide Standorte nicht berührt. Diese liegen 
eingeschnitten im Neckartal. Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 

3.3.2 Oberflächengewässer, Einzugsgebiete 

In keinem der Standorte liegt ein stehendes oder fließendes Oberflächengewässer vor. Das 
Eschtal, als Gewässer 2. Ordnung, grenzt unmittelbar an den Standort A und verläuft im 
Bereich des tiefsten Punktes, der ungefähr am Waldsaum zwischen den Standorten liegt, als 
Trockental (zum Höhenverlauf vgl. Anlage 12). Die oberflächennahen Schichten des Eschtals 
sind großflächig stark sandhaltig und weisen eine verstärkte Tendenz zu Erosion und 
Sandverfrachtung in Richtung der Talsohle auf. 
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Gutachterlich ist darauf hingewiesen worden (vgl. Anlage 16), dass zu berücksichtigten sei, 
dass das Eschtal mit seinen Funktionen für die Wasserführung, insbesondere vor dem 
Hintergrund zunehmender Wetterextreme, besonders zu beachten sei. Es handele sich um ein 
Trockental, welches z. B. im Rahmen der Schneeschmelze oder bei Starkregenereignissen 
wasserführend sei. Aus topographischen Gründen sei es nach gutachterlicher Einschätzung 
voraussichtlich erforderlich, das Eschtal im Zuge der Optimierung der Geländeoberfläche bei 
einer Überbauung des Standortes B zumindest teilweise aufzufüllen. 

Insgesamt werden die beiden Standorte von drei Einzugsbereichen zu Oberflächengewässern 
tangiert, die in der folgenden Abbildung farblich unterschieden werden. 

 

 
Abbildung 8.  Oberflächengewässer und Einzugsgebiete. 

 

Das Basiseinzugsgebiet 1 wird dem Kälbergraben zugeordnet, das Basiseinzugsgebiet 2 dem 
Eschtal und das Basiseinzugsgebiet 3 dem Neckar. Für den Standort A kann somit festgehalten 
werden, dass sich eine Wasserscheide im Gebiet befindet, die bei der Planung der 
Entwässerung des Niederschlagswassers berücksichtigt werden muss. Relevante Unterschiede 
zwischen den Standorten ergeben sich nicht. 
 

3.4 Boden 

3.4.1 Geologie, Baugrund 

Am Standort A wird der Baugrund als gut tragfähig bewertet. Es besteht lediglich das Risiko 
sporadischer Dolinen (siehe Anlage 2). 
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Die Baugrunduntersuchungen im Zuge des Standortsuchlaufs erstrecken sich auf direkte 
Aufschlüsse durch Kernbohrungen und Rammkernsondierungen sowie auf ergänzende 
geophysikalische Untersuchungen. Es kann im bohrtechnisch erkundeten Tiefenbereich bis ca. 
30 m Untergelände/Oberkannte vereinfachend eine Einteilung in vier Schichten vorgenommen 
werden: Quartäre Deckschichten – Unterer Lettenkeuper – Trigonodusdolomit – Nodosus-
Schichten (oberer Hauptmuschelkalk). 

Innerhalb des Lettenkeupers wurde in allen Bohrungen Schichtwasser festgestellt, welches bei 
einer Überbauung zu berücksichtigen wäre. Insgesamt ist die Bebaubarkeit des Standortes A 
durch die gutachterlichen Ergebnisse nicht in Frage gestellt. 

Für den Standort B liegt eine geotechnische Prognose zur Bebaubarkeit vor (siehe Anlage 16). 
Im Ergebnis zeigt sich für den Standort B, dass im östlichen Teil des Waldgebietes zwischen 
der landwirtschaftlichen Fläche und der B27 mehrere relativ große und einige kleinere Dolinen 
liegen und die Fläche in östlicher Richtung zunehmend verkarstet und zonenweise erheblich 
geschwächt ist. Es ist davon auszugehen, dass zum Teil im Untergrund ein 
zusammenhängendes Karsthohlraumsystem zu finden ist. Es wird die gutachterliche 
Empfehlung ausgesprochen, auf eine Bebauung des Geländes östlich des Bohrpunktes 
BK 8.15 (siehe hierzu Übersichtslageplan in Anlage 10) zu verzichten. Eine Bebauung des 
westlichen Bereiches hingegen erscheint grundsätzlich möglich, auch wenn hier mit einer durch 
hohe Grundwasserstände verursachten Vernässung in Teilbereichen zu rechnen ist. Bei einer 
Überbauung des Standortes B würde bei einem flächendeckenden Waldeinschlag eine 
deutliche Verminderung der örtlichen Retentionswirkung herbeigeführt. D. h. Niederschläge 
würden als Oberflächenwasser schneller Richtung Eschtal abfließen. Da die oberflächennahen 
Schichten großflächig stark sandhaltig sind, ist eine verstärkte Tendenz zur Erosion und 
Sandverfrachtung in Richtung des Trockentals nicht auszuschließen. 

Durch die bis Oktober 2016 durchgeführten geotechnischen und geophysikalischen 
Untersuchungen, die noch nicht als Bericht vorliegen, haben sich in Rücksprache mit dem 
Gutachter keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse zum Standort B ergeben. Am Standort B 
liegt im Vergleich zum Standort A ein tendenziell höherer Grundwasserstand vor, welcher 
typisch für Waldstandorte ist. Es ist davon auszugehen, dass sich nach einer Rodung der 
Grundwasserstand absenkt. 
 

3.4.2 Altlasten 

Altlasten sind weder an Standort A noch an Standort B bekannt. 
 

3.5 Luft, Klima 

3.5.1 Mikroklima 

Mikroklimatisch können die Standorte A und B unterschiedlichen Klimatoren zugeordnet 
werden. Der Standort A kann grundsätzlich als Freilandklimatop eingestuft werden, welches in 
der Regel einen extremen Tages- und Jahresgang der Temperatur und der Feuchte sowie sehr 
geringe Windströmungsveränderung aufweist. Damit ist auch in der Regel eine intensive 
nächtliche Frisch- und Kaltluftproduktion verbunden. Dies trifft insbesondere immer auf 
ausgedehnte Wiesen- und Ackerflächen zu. 
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Der Standort B kann grundsätzlich als Waldklimatop eingestuft werden, welches sich durch 
stark gedämpfte Tages- und Jahresgänge der Temperatur und der Feuchte auszeichnet. 
Während tagsüber durch die Verschattung und Verdunstung relativ niedrige Temperaturen bei 
hoher Luftfeuchtigkeit im Stammraum vorherrschen, treten nachts relativ milde Temperaturen 
auf. Zudem wirkt das Blätterdach als Filter gegenüber Luftschadstoffen, sodass Waldklimatope 
grundsätzlich als Regenerationszonen für die Luft und als Erholungsraum für den Menschen 
geeignet sind. 

Die Klimatope beider Standorte sind als grundsätzlich wertvoll einzustufen und würden bei der 
Realisierung der geplanten JVA dahingehend verändert, dass vermutlich ein Stadtrandklimatop 
entstehen würde. 
 

3.5.2 Frischluftschneisen 

Grundsätzlich haben beide Standorte eine Bedeutung für die Frischluftproduktion. Die offenen 
nicht bebauten Flächen auf den Höhen oberhalb des Neckars können eine Bedeutung für die 
Kaltluftbildung haben, welche ins Neckartal abfließt. Weder der Standort A noch Standort B 
liegen jedoch in einer ausgeprägten Frischluftschneise mit einer höheren Bedeutung für die 
umliegenden Siedlungsbereiche. 
 

3.6 Landschaft 

3.6.1 Landschaftsraum 

Die Standorte A und B befinden sich im Naturraum „Obere Gäue“ auf einer Hochfläche. Der 
Landschaftsraum ist maßgeblich geprägt durch den tief in die Muschelkalkplatten 
eingegrabenen Neckar im Osten und Süden sowie dessen steilen z. T. felsigen und bewaldeten 
Hänge. Ein weiteres prägendes Merkmal sind die Umlaufberge und die Ruine Neckarburg im 
Norden. Relevante Unterschiede der beiden Standorte A und B für den Landschaftsraum 
ergeben sich nicht. 
 

3.6.2 Landschaftsbild 

Aus dem Bauleitplanverfahren Rw 314/13 "Industriegebiet Berner Feld – 2. Änderung – 
Testturm" der Stadt Rottweil liegt eine detaillierte Landschaftsbildbewertung vor, deren 
Erkenntnisse für die Beurteilung der Standorte A und B übernommen werden können. Danach 
liegen die Standorte A und B in dem gleichen Landschaftsraum Gäu, der östlich und südlich an 
den Landschaftsraum des Neckartals angrenzt. 

Die Raumeinheit entspricht dabei einer Raumeinheit mit mittlerer Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit. Im Osten und Süden angrenzend befindet sich das Neckartal welches einer 
Raumeinheit mit hoher Vielfalt, Eigenart und Schönheit zugeordnet wurde. 
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Zentral für die Beurteilung der Standorte sind die Sichtbeziehungen, die sich auch zu 
Landschafträumen mit hoher Vielfalt, Eigenart und Schönheit ergeben. Von der Hochfläche des 
Standortes A (nördlicher Teil des Grundstückes) ergeben sich relevante Sichtbeziehungen 
insbesondere in nördlicher und nordöstlicher Richtung nach Dietingen, zum Hofgut Thierstein 
sowie den Waldflächen des Riebelbergs und Haslerwalds bis hin zum Plettenberg und 
Oberhohenberg der Schwäbischen Alb. In nordwestlicher Richtung reicht der Blick zur 
Autobahnhochbrücke und der dahinter liegenden sanft hügeligen Acker- und Waldflächen bis 
zum Bauberg bei Trichtingen. Eine Vorbelastung und Überformung der Landschaft ergibt sich 
durch die im Nordwesten sichtbare Autobahn BAB81 sowie den im Südosten mit 246 m Höhe in 
die Landschaft hineinragenden ThyssenKrupp-Testturm. Für den südlichen, tiefer gelegenen 
Teil des Standortes A ergeben sich die identischen Sichtbeziehungen, zum Teil jedoch in 
deutlich abgeschwächter Form. 

Für den Standort B können die relevanten Sichtbeziehungen nicht aus der Ortsbesichtigung 
heraus beurteilt werden, da die Sichtbeziehungen durch den aufstehenden Wald derzeit nicht 
vorhanden sind. Es ist jedoch für den südlichen Teil des Standortes B, der in einer 
vergleichbaren Höhenlage wie der landwirtschaftliche Weg westlich des Standorte A liegt, von 
vergleichbaren Sichtbeziehungen auszugehen, sodass sich zwischen den beiden Standorten im 
Hinblick auf das Landschaftsbild keine wesentlichen Unterschiede ergeben. 
 

3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

3.7.1 Bodenarchäologie 

Im östlichen Bereich des Standortes B zwischen dem Otto-Gulde-Weg und der Bundesstraße 
B27 ist das Vorkommen eines frühkeltischen Grabhügelfeldes aus der beginnenden Eisenzeit 
bekannt, welches in der folgenden Abbildung dargestellt wird. 
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Abbildung 9.  Übersichtskarte. 

 

Vom Grabhügelfeld sind heute noch einige Hügel schwach als Bodenerhebung zu erkennen. 

Weiterhin ist mit dem Vorkommen eines römischen Gutshofes (Villa Rustica) südlich der 
Bundesstraße B27, außerhalb des Standortes B zu rechnen, dessen Hauptgebäude bereits 
teilweise ergraben wurde. Die tatsächliche Ausdehnung dieses Denkmals ist bislang jedoch 
nicht bekannt. Es muss nach heutigem Kenntnisstand nach Auskunft des Landesamts für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart damit gerechnet werden, dass sich das 
Denkmal der Villa Rustica sowie auch das Grabhügelfeld über die heute bekannten Umrisse 
hinaus erstreckt. 

Von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege wurde darauf hingewiesen, dass an der 
Erhaltung der Denkmäler ein öffentliches Interesse bestehe. Grundsätzlich könne dies z. B. 
durch den Verzicht auf Bodeneingriffe im Bereich der bekannten Grabhügel erreicht werden. 
Sollte die Planung jedoch dazu führen, dass diese oder andere Bodendenkmäler im Zuge der 
Realisierung der Baumaßnahmen gefährdet oder zerstört werden, könne dies aus 
denkmalfachlicher Sicht nur hingenommen werden, wenn zuvor eine archäologische 
Rettungsgrabung durchgeführt würde, die mindestens den Denkmalwert gemäß 
§ 6 Denkmalschutzgesetz (DSchG) erhält. 

Am Standort A liegen keine Hinweise auf das Vorkommen von bodenarchäologischen 
Denkmälern vor. 
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3.7.2 Kulturdenkmäler 

Weder am Standort A noch am Standort B sind über die in Kapitel 3.7.1 angeführten 
Bodendenkmäler, Kulturdenkmäler oder sonstige Kulturgüter, die schützenswert im Sinne des 
UVPG wären, bekannt. 
 

3.8 Sonstige Kriterien 

3.8.1 Grundstücksform und vollzugliche Belange 

Dem Standortsuchlauf des Landes Baden-Württemberg sowie der bisherigen gutachterlichen 
Untersuchung des Standortes Esch lag ein Gefängnis mit einem Flächenbedarf von rund 12 ha 
zugrunde. Für den Standortsuchlauf des Landes wurde dabei das Gefängnis Offenburg als 
„Stempel“ benutzt, um die grundsätzliche Eignung der Standorte zu beurteilen (vgl. Anlage 1 
und 3). 

Für den Neubau der geplanten JVA in Rottweil soll ein Architekturwettbewerb durchgeführt 
werden, welcher auch die landschaftliche Einbindung berücksichtigt. Daher muss weiterhin von 
einem Flächenbedarf von 12 ha (siehe Anlage 11) ausgegangen werden, wobei sich ein 
rechteckiges Grundstück sinnvoller für eine Bebauung anbietet, als ein stark verwinkeltes 
Grundstück. 

Aus der Karte in Anlage 10 lässt sich entnehmen, dass der Standort A eine Grundstücksgröße 
von 185.958 m² aufweist. Die grundsätzliche Eignung der Grundstücksform hat sich bereits im 
Standortsuchlauf des Landes Baden-Württemberg ergeben. 

Der Standort B weist gemäß der Entscheidung des Gemeinderates der Stadt Rottweil vom 
13.01.2016 (siehe Anlage 10) eine Größe von 112.293 m² auf. Der Grundstückszuschnitt 
entspricht nicht einem Rechteck sondern ist zum Teil stark verwinkelt und weist insgesamt nicht 
die erforderlichen 12 ha auf. Eine Ausweitung des Standortes auf die landwirtschaftlich genutzte 
Fläche im Bereich des Standortes A ist somit erforderlich. 
 

3.8.2 Flächenverbrauch 

Hinsichtlich des Flächenverbrauchs wird es voraussichtlich keinen Unterschied zwischen den 
Standorten A und B geben, da die Planung für den Neubau einer JVA mit einer Größe von rund 
12 ha ausschlaggebend für den Flächenverbrauch ist. 

Unterschiede im Flächenverbrauch werden sich indirekt durch die Unterschiede in der 
Eingriffsintensität (siehe Kapitel 3.2.4) ergeben. Für einen Eingriff am Standort B ist von einem 
höheren externen Kompensationsbedarf auszugehen, als bei einer Realisierung am Standort A. 
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Anlage 1 

Lageplan Machbarkeitsstudie Rottweil Esch 
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Anlage 2 

Standorterläuterung Rottweil Esch 
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Stand: 21. Juli 2015 – Ergänzungen des Landes sind durch Fettdruck kenntlich gemacht 
auf Basis 

Stand: 10. Juni 2015 – Ergänzungen der Stadt Rottweil sind Blau kenntlich gemacht 
und 

Stand: 13. April 2015 – Ausgangsfassung des Landes 
 

Standorterläuterung: Rottweil-Esch 

 

Kriterien Untersuchungsergebnis 

1. Grundstück 
Grundstück allgemein Das Grundstück bei Rottweil umfasst Flurstück Nr. 2634 und 

2634/2. Es gibt nur einen Eigentümer; er ist bereit, das 
Grundstück zu verkaufen. Ein Lageplan liegt vor. 

Grundstücksgröße/-form Das Grundstück umfasst ca. 18,4 ha, ein Teilflächenerwerb 
ist möglich. Die Grundstücksform ist für eine JVA geeignet.  

2. Nachbarbebauung 
Zahl der Angrenzer Das Grundstück liegt nahe dem Tiersteintunnel der DB. Der 

Testturm von Thyssen-Krupp liegt in ca. 1 km Entfernung. 
Insoweit ergibt sich kein Konfliktpotential. Sonstige 
Nachbarbebauung ist nicht vorhanden. 

Planerische Vorbelastung Keine ersichtlich. 
3. Bebaubarkeit 

Baugrund Der Baugrund ist gut tragfähig. Es besteht lediglich das Risiko 
sporadischer Dolinen. 

Topographie Der Höhenunterschied beträgt mehr als 15 m. Dies erschwert 
die Überbauung mit einer JVA. 

Altlasten Keine Altlasten im Untergrund bekannt. 
Erdbebenzone Risiko weniger starker Erdbeben (Zone 1). 

4. Erschließung 
Verkehr Die Verkehrsanbindung ist ohne größeren Aufwand möglich. 

Die A 81 ist ca. 3,6 km entfernt. 
Der Hauptbahnhof ist ca. 6,4 km entfernt. Vor Ort müsste 
eine neue Bus-Haltestelle geschaffen werden. Der Bus fährt 
mehr als 10-mal am Tag, was als ausreichend angesehen 
wird. 

Wasser, Gas, Strom, 
Telefon, Breitband 

Für Wasser, Abwasser, Regenwasser und Gas hoher 
Anbindungsaufwand. 
Die Anschlüsse für Löschwasser, Strom sowie Telefon und 
Breitband lassen sich mit normalem Aufwand herstellen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Anbindung 
über die B-27-Brücke und das Industrie- und Gewerbegebiet 
„Berner Feld“ den Anbindungsaufwand deutlich reduzieren 
könnte. 
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5. Recht: Natur, Forst, Wasser 
Schutzgut Boden Dem Standort kommt im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit 

des Bodens eine hohe Wertigkeit zu. 
Schutzgut Arten und 
Biotope 

Der Standort besteht aus intensiv genutzten Ackerflächen. Im 
Süden ist ein Fichtenforst am Rande tangiert (gut 
ausgebildeter und breiter 
Waldrand).Schutzgebietsausweisungen werden am Standort 
nicht tangiert. Schutzgebiete (FFH-Gebiet "Neckartal 
zwischen Rottweil und Sulz", geschützte Biotope, 
Landschaftsschutzgebiet "Neckartal") umgeben aber den 
Standort. Eventuelle Auswirkungen auf die benachbarten 
Schutzgebiete sind zu prüfen. Der Standort dient vermutlich 
als Nahrungs- und Jagdhabitat für Fledermäuse. Der Eintritt 
von Verbotstatbeständen ist insoweit eher unwahrscheinlich. 
Wildtierkorridore sind nicht betroffen. 

Schutzgut Landschaft 
und Erholung 

Das Grundstück liegt im landesweit bedeutenden 
Landschaftsraum Oberes Neckartal (Landschaftsschutzgebiet 
grenzt an). Bei dem Raum um den Standort herum handelt es 
sich um unvorbelasteten Landschaftsraum mit Bedeutung für 
die wohnortnahe Erholung. 

Schutzgut Klima Waldflächen sind in geringem Umfang betroffen. Wegen der 
Lage des Grundstücks im Außenbereich ist das Grundstück 
unter Klima-Gesichtspunkten unbedeutend. Es sind keine 
Kaltluftströme mit Siedlungsbezug vorhanden. 

Schutzgut Wasser Um zu prüfen, ob sich der Standort Esch von der Größe 
her für eine JVA eignet, wurde im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie der Grundriss der JVA Offenburg am 
Standort Esch abgebildet. Dabei zeigte sich, dass bei 
diesem Vorgehen ein Wasserschutzgebiet im nord-
westlichen Bereich geringfügig tangiert wird. Die 
konkrete JVA-Planung am Standort Esch wird jedoch von 
den Abmessungen der JVA Offenburg abweichen und 
sich nach den örtlichen Gegebenheiten richten. Ziel ist es 
dabei, eine Berührung des Wasserschutzgebiets zu 
vermeiden. 
 
Das Grundwasser liegt tief (voraussichtlich keine Be-
einträchtigung). Es handelt sich nicht um ein 
Überschwemmungsgebiet. Südöstlich grenzt der Vorfluter 
"Eschtal“ an, 500 m westlich der Neckar im Neckartal. Beide 
Gewässer liegen aber außerhalb des Standortes und sind 
durch einen Gehölzgürtel geschützt. Auswirkungen könnte es 
allenfalls durch die Einleitung von Regenwasser geben. 

Schutzgut Sach- und 
Kulturgüter/Forst 

In der topographischen Karte sind keine eingetragenen Bau- 
und Bodendenkmäler vorhanden. Das Grundstück liegt aber 
nahe einer Römerstraße, so dass eine Einbindung des 
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Landesamts für Denkmalpflege erforderlich wird. Die 
Forstwirtschaft ist nicht betroffen, da der Standort nur am 
Rande Wald tangiert. 

Nähe zu Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet 

Schutzgebiete (FFH-Gebiet "Neckartal zwischen Rottweil und 
Sulz", geschützte Biotope, Landschaftsschutzgebiet 
"Neckartal") umgeben den Standort. Eventuelle 
Auswirkungen auf die benachbarten Schutzgebiete sind zu 
prüfen. 

Überflutungsgebiet Kein Überflutungsgebiet.  
Flächenverbrauch Zusätzlicher Flächenverbrauch von rd. 12 ha erforderlich. 
Lärm und Licht Emissionen: Erhebungen in der JVA Offenburg (500 

Haftplätze) ergaben, dass dort täglich ca. 35 Fahrzeuge 
die Eingangsschleuse  durchfahren; in Rottweil ist 
aufgrund der geringeren geplanten Größe mit einem 
entsprechend geringeren Aufkommen zu rechnen. Hinzu 
kommt das durch Besucher und Mitarbeiter der Anstalt 
verursachte Aufkommen, das sich allerdings nicht näher 
beziffern lässt, da etliche Besucher und Mitarbeiter 
sicherlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem 
Fahrrad anreisen werden. 
 
Beleuchtung: Durch die nächtliche Beleuchtung, die an 
beiden Standorten gleichermaßen erfolgen muss, sind 
Beeinträchtigungen der Angrenzer nicht zu erwarten. Bei 
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Tierwelt nach 
aktuellen Prüfungen des Amts für Vermögen und Bau 
Konstanz zu erwarten. 

6. Kommunalpolitik 
Kommunalpolitisches 
Einvernehmen 

Das kommunalpolitische Einvernehmen für den Standort 
Esch wurde erteilt: 
- In der Sitzung des Gemeinderats am 23.07.2014 wird 
kommunalpolitisches Einvernehmen zu den Standorten Esch 
und Hochwald erzielt sowie für Bitzwäldle erneuert: „Der 
Gemeinderat signalisiert dem Land Baden-Württemberg 
kommunalpolitisches Einvernehmen für den Standort Esch.“ 
(Beschluss mit 19 Ja- und 6 Nein-Stimmen) 
- In der Sitzung des Gemeinderats am 29.04.2015 beschließt 
der Gemeinderat mit 22 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen: 
„Die Stadt Rottweil will weiterhin die Ansiedlung der JVA 
erreichen.“ (Zu diesem Zeitpunkt hat das Land bereits 
favorisiert). 
- Der Gemeinderat entscheidet sich in der Sitzung am 
29.04.2015 mit 6 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 3 
Enthaltungen gegen die Durchführung eines 
Bürgerentscheids und beraumt einstimmig eine 
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Bürgerversammlung am 21.05.2015 an. Daran haben rund 
700 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rottweil und der 
Umlandgemeinden teilgenommen. 
- Der Gemeinderat bestätigt in der Sitzung am 10.06.2015 
das kommunalpolitische Einverständnis für den Standort 
Esch mit 19 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen. Er beauftragt 
die Verwaltung, den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan und ein Parallelverfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil 
vorzubereiten. 
Die Bürgerinitiative „Neckarburg ohne Gefängnis“ hat ein 
Bürgerbegehren in die Wege geleitet. Ob das 
Bürgerbegehren zulässig ist, insbesondere ob die 
erforderliche Anzahl der Unterschriften erreicht wird, steht 
noch nicht fest. 

Planungsrecht Gemäß der Darstellung im Regionalplan handelt es sich um 
einen schutzbedürftigen Bereich für Bodenerhaltung und 
Landwirtschaft (Vorrangflur). Als Grundsatz der 
Raumordnung ist dieser Belang im Zuge der Abwägung zu 
berücksichtigen. Es besteht jedoch keine Zielverletzung, ein 
Zielabweichungsverfahren oder ein 
Regionalplanänderungsverfahren ist nicht erforderlich. 
Der Flächennutzungsplan 2012 der Verwaltungsgemeinschaft 
Rottweil stellt den größten Bereich als landwirtschaftliche 
Fläche (landwirtschaftliche Vorrangflur) und einen kleinen Teil 
als Fläche des Waldes dar, sodass der Bebauungsplan nicht 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann. Die 
Änderung des Flächennutzungsplans soll im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen. 
Es gibt keinen Bebauungsplan für den Standort, ein 
verbindlicher Bauleitplan ist erstmals aufzustellen. 
Am 10.06.2015 wurde die Verwaltung beauftragt, den 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bebauungsplan "Justizvollzugsanstalt Rottweil im Esch" 
sowie ein Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur 
Änderung des Flächennutzungsplans 2012 der 
Verwaltungsgemeinschaft Rottweil vorzubereiten. 

7. Vollzugliche Belange 
Heimatnahe 
Unterbringung 

Die JVA soll für die Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil, 
Konstanz und Waldshut-Tiengen zuständig sein. Rottweil liegt 
im Zentrum dieses Zuständigkeitsbereichs. Die Inhaftierten 
wären heimatnah untergebracht. 

Transporte der 
Inhaftierten 

Transporte von Inhaftierten zu den Gerichten wären aufgrund 
der zentralen Lage im Zuständigkeitsbereich der 
Landgerichte Hechingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen und 
Rottweil, der guten Erschließung und der Anbindung an die A 
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81 nicht aufwändig. 
Besuchs-Möglichkeiten Besuche von Angehörigen und Rechtsanwälten wären 

aufgrund der Lage im Zentrum des Zuständigkeitsbereichs 
der Landgerichte Hechingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen 
und Rottweil und der guten Erschließung durch den 
öffentlichen Personennahverkehr und durch die Anbindung 
an die A 81 nicht aufwändig. 

Weiterbeschäftigung 
Mitarbeiter bestehender 
Gefängnisse 

Nach dem Bau der neuen JVA sollen mehrere kleinere 
Gefängnisse geschlossen werden, darunter die JVA 
Waldshut. Eine sozialverträgliche Weiterbeschäftigung der 
Mitarbeiter der JVA Waldshut wäre möglich. 

8. Strukturpolitik 
Stadt Rottweil In der Gemeinde Rottweil leben 24.440 Menschen. Sie weist 

eine Bevölkerungsdichte von 341 Einwohner/km² auf. Der 
Anteil der Ausländer liegt bei 10,5 %. Das Durchschnittsalter 
beträgt 43,6 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 
2010 um 6,9 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird 
ein Bevölkerungswachstum von 1,5 % prognostiziert. Die 
Zahl der Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 7,8 % 
zugenommen. Der Schuldenstand der Gemeinde lag bei 
1.677 €/Einwohner (Stand: 2012). 
Der Haushaltsausgleich gelingt selbst in guten 
konjunkturellen Phasen meist nur durch eine Entnahme aus 
den Rücklagen. 2015: Rund eine Million Euro. 
In der regionalen Siedlungsstruktur erfüllt Rottweil die 
Funktion eines Mittelzentrums und hat damit die Aufgabe 
weitere Gemeinden im Verflechtungsraum mit Gütern und 
Dienstleistungen zu versorgen. Als Mittelzentrum bzw. 
Standort eines vielfältigen Angebots an höherwertigen 
Einrichtungen und Arbeitsplätzen soll Rottweil so entwickelt 
werden, dass es den spezialisierten Bedarf des Mittelbereichs 
decken kann. Die dauerhafte Sicherung der justiznahen 
Arbeitsplätze leistet für Rottweil einen wichtigen Beitrag zu 
seiner zentralörtlichen Funktion und entspricht damit den 
Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan 2002 sowie dem 
Regionalplan 2003. 
Rottweil hat seit 1975 das „Sondergebiet SO – BAWÜ – 
Landesreinrichtung am Stallberg – Justizvollzugsanstalt“ zum 
Bau einer JVA im Flächennutzungsplan vorgesehen und 
damit auf eine Erweiterung seines Industrie- und 
Gewerbegebietes „Saline“ verzichtet.  

Landkreis Rottweil Im Landkreis Rottweil leben 135.553 Menschen. Er weist eine 
Bevölkerungsdichte von 176 Einwohner/km² auf. Der Anteil 
der Ausländer liegt bei 7,1 %. Das Durchschnittsalter beträgt 
43,5 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 2010 um 
4,7 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird ein 



- 6 - 

Bevölkerungsrückgang von 1,5 % prognostiziert. Die Zahl der 
Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 6,9 % zugenommen. 
Die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 % und der Schuldenstand 
des Landkreises lag bei 912 €/Einwohner (Stand: 2012). 

Nutzen Ca. 200 bis 250 Arbeitsplätze; die Beschäftigten werden sich 
in der Regel um eine Wohnung am JVA-Standort bemühen; 
die Anzahl der Haftplätze wird auf die Einwohnerzahl 
angerechnet mit Auswirkungen auf den kommunalen 
Finanzausgleich; 
Die Ansiedlung der JVA in Rottweil führt zu einer Stärkung 
des Justizstandorts u.a. durch den allgemeinen 
Bedeutungsgewinn und die Ansiedlung der 
Strafvollstreckungskammer. Letzteres geht einher mit 
zusätzlichen Richterstellen und Servicepersonal. Im Bereich 
der öffentlichen Verwaltung ist von Synergieeffekte 
auszugehen. Ein weiterer Nutzen liegt in der Sicherung der 
bestehenden justiznahen Arbeitsplätze z.B. Rechtsanwälte, 
Bewährungshelfer etc.) 

Wirtschaft 
 

Beim Bauunterhalt der JVA besteht die Möglichkeit, dass 
örtliche bzw. regionale Betriebe im Rahmen von 
Ausschreibungen zum Zuge kommen; auch Lieferungen und 
Leistungen, die für den laufenden Betrieb benötigt werden, 
können über Ausschreibungen auf örtliche/regionale Betriebe 
entfallen. 
Die Stadt Rottweil gehört zu strukturwachen 
Wirtschaftsräumen: In der Kernstadt und den Teilorten ist 
ausdrücklich die ELR-Förderung von gewerblichen Vorhaben 
im Schwerpunkt Arbeiten möglich. Rottweil verfügt über ein 
unterdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen im 
Vergleich zu anderen Mittelzentren im Land Baden-
Württemberg. Der Abwanderung junger Menschen in die 
Verdichtungsräume kann mit der Ansiedlung einer JVA und 
den daraus entstehenden Sekundäreffekten entgegengewirkt 
werden. Damit kann auch der Rückgang der 
Erwerbsbevölkerung gebremst werden.  
Eine neue JVA generiert zukunftssichere und attraktive 
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus werden 
die vorhandenen Arbeitsplätze in der Justizvollzugsanstalt 
und am Justizstandort Rottweil (derzeit rund 650 
Beschäftigte) gesichert. 

Konversion Nicht möglich. 
Justizstandort Rottweil verfügt über eine jahrhundertealte Tradition als 

Gerichtsstandort. Heute sind dort ein Landgericht, ein 
Amtsgericht, eine Staatsanwaltschaft und eine kleine 
Justizvollzugsanstalt angesiedelt. Diese gewachsene 
Struktur wird durch den Bau des neuen Gefängnisses 
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weiter gestärkt und dauerhaft gesichert. 
9. Gesellschaftliche Akzeptanz 

Traditioneller Justiz- und 
Polizeistandort  

Rottweil ist seit dem Mittelalter ein traditionsreicher 
Justizstandort. Heute sind Amts- und Landgericht mit der 
Staatsanwaltschaft, aber auch die Kriminalpolizeidirektion, 
Anwaltskanzleien und weitere im Umfeld angesiedelte 
Dienstleister fester Bestandteil eines regional bedeutsamen 
Clusters im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 
Rottweil übernimmt hier für die gesamte Raumschaft in seiner 
zentralörtlichen Funktion als Mittelzentrum eine wichtige und 
gerade auch von den Bürgern im ländlichen Raum sehr 
geschätzte Position als verlässlicher Garant für ein Leben in 
Sicherheit und rechtsstaatlicher Ordnung wahr. 

Gefängnisstandort und 
weitere Einrichtungen 
sind akzeptiert 

Rottweil lebt seit vielen Jahren mit dem Gefängnis mitten in 
der Stadt und darüber hinaus mit einer großen 
psychiatrischen Heileinrichtung. Rottweil steht für eine 
Zivilgesellschaft, die sich seit vielen Jahren diesen 
besonderen Aufgaben gestellt hat und gelernt hat, damit 
umzugehen. 

Ehrenamtliches 
Engagement im 
Justizwesen 

Eine engagierte Gefängnisseelsorge, der Bewährungshilfe-
verein und weitere Einrichtungen wie die „Neustart GmbH“ 
sorgen für das passende Umfeld, um eine erfolgreiche 
Resozialisierung zu gewährleisten.  

BÜRGERDIALOG I: 
www.jvarottweil.de  

Diskussions- und Informationsplattform, die sowohl 
Befürwortern wie Kritikern die Möglichkeit bietet, ihre Meinung 
zu artikulieren und miteinander zu diskutieren. Beiträge der 
Presse und aus den Sozialen Medien werden dokumentiert, 
um allen einen Überblick über den Stand der Diskussion zu 
bieten. Ziel ist größtmögliche Transparenz und Beteiligung 
aller Interessierten am Verfahren.  

BÜRGERDIALOG II: 
Nachbarkommunen 

Die Stadtverwaltung Rottweil hat den Nachbargemeinden 
angeboten, im jeweiligen Gemeinderat über die Planungen 
zur JVA zu informieren und ins Gespräch zu kommen. 
Teilnahme der Verwaltungsspitze an den Ratssitzungen in 
Dietingen (18.5.) und Villingendorf (20.5.). 

BÜRGERDIALOG III: 
Runder Tisch 

Runder Tisch am 21. Mai 2015 mit Vertretern der Stadt, des 
Landes, des haupt- und ehrenamtlichen Justizwesens in 
Rottweil, der Bürgerinitiative „Neckarburg ohne Gefängnis“ 
sowie der Naturschutzverbände. Diese Einrichtung soll fester 
Bestandteil des Planungsverfahrens werden, um mithilfe 
weiterer Arbeitskreise und Workshops Bürgern 
Beteiligungsmöglichkeiten zu bieten und die gesellschaftliche 
Akzeptanz weiter zu fördern.  

BÜRGERDIALOG IV:  
Bürgerversammlung 

Bürgerversammlung am 21. Mai 2015, die auch den 
Nachbarn aus den Umlandgemeinden offen stand. In der 
Versammlung zeichnete sich eine Mehrheit für den JVA-

http://www.jvarottweil.de/
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Standort Rottweil am „Esch“ ab. Standortkritiker hatten 
breiten Raum, ihre Bedenken vorzutragen und Fragen an die 
Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der 
Landesregierung zu stellen. Bürgerversammlungen sollen 
prozessbegleitend auch künftig bei Bedarf einberufen 
werden. 

BÜRGERDIALOG V:  
Gemeinderat 

Der Gemeinderat hat sich stets einhellig für den JVA-Standort 
Rottweil ausgesprochen und mit großer Mehrheit auch das 
kommunalpolitische Einvernehmen für den Standort „Esch“ 
erteilt. Eine große Zahl von Stadträten wirbt aktiv für den 
Standort mit der Aktion „JvA“ (Buttons und große Plakate im 
Stadtgebiet, Stand auf dem Wochenmarkt).  

BÜRGERDIALOG VI:  
Bürgerinitiative 
„Neckarburg ohne 
Gefängnis“ 

Die Bürgerinitiative spricht sich nicht gegen ein Gefängnis in 
Rottweil, sondern gegen den Standort „Esch“ wegen der 
Nähe zum Natur- und Naherholungsgebiet bei der 
Neckarburg aus. Die Initiative beteiligte sich sowohl am 
Runden Tisch als auch an der Bürgerversammlung mit 
eigenen Beiträgen, informiert auf dem Wochenmarkt und über 
eine eigene Webseite www.neckarburg-ohne-gefaengnis.de. 
Zudem werden Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen 
den Standort „Esch“ gesammelt.  

Bedienstete pro JVA-
Standort Rottweil 

Eine deutliche Mehrheit der Bediensteten hat sich in einer 
internen Umfrage des Bundes der Strafvollzugsbediensteten 
für den Standort Rottweil ausgesprochen. Angeführt wurden 
kürzere Anfahrtswege vom bisherigen Wohnort oder weiche 
Standortfaktoren am neuen möglichen Wohnort Rottweil 
(Schulen, Kultur- und Freizeitangebote etc.). 

Berichterstattung in den 
Medien  

Die örtlichen Medien berichten umfassend und differenziert 
über das Thema „JVA-Standortsuche“. Die Bürgerschaft ist 
entsprechend gut informiert und beteiligt sich auch über 
zahlreiche Leserbriefe an der Diskussion.  
10. Perspektive für Rottweil 

Sanfter Tourismus und 
Umweltbildung 

Bei einer Ansiedlung der JVA im Gewann „Esch“ hat die Stadt 
angekündigt, zugleich das Neckartal als Naherholungsgebiet 
zu stärken und im Sinne des sanften Tourismus zu 
erschließen. Kern des Konzepts ist eine Verlagerung des 
Neckartalradwegs vom „Esch“ ins Tal. Hierbei kann zudem 
über Projekte im Bereich Umweltbildung der Neckar mit den 
Umlaufbergen erfahr- und erlebbar gemacht werden. 

Ausblick für Rottweil  Durch die Ansiedlung des Leuchtturmprojektes 
„ThyssenKrupp Testturm“ in Rottweil hat die Stadt an 
landesweiter Ausstrahlungs- und Innovationskraft gewonnen. 
Den Gedanken der Weltoffenheit möchte die Stadt Rottweil 
weiterverfolgen und auf zivilgesellschaftliche Verantwortung 
im Rahmen des Projektes „JVA Rottweil“ übertragen. Ziel ist 
es, mit der JVA Rottweil selbstbewusst und 

http://www.neckarburg-ohne-gefaengnis.de/
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öffentlichkeitswirksam nach Außen zutreten. Dabei sollen 
zukunftsweisende Ansätze in architektonischer Hinsicht, aber 
auch Innovationen hinsichtlich der Integration der JVA ins 
gesellschaftliche Leben auf städtischer Ebene gefördert und 
umgesetzt werden. 

Frage des „Wo“ Nach der momentanen Einschätzung des Landes auf 
Grund der vorliegenden Informationen ist die 
gesellschaftliche Akzeptanz der Bürgerschaft in Rottweil 
höher. Die Bürgerinnen und Bürger in Rottweil 
beschäftigt sich fast ausschließlich mit der Frage des 
„Wo“ (also mit dem Standort an sich). 
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Anlage 3 

Lageplan Machbarkeitsstudie Meßstetten 

P75323/01  SCE/SALI  Anlage 3 Seite 1 
24. Oktober 2016  
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Anlage 4 

Standorterläuterung Meßstetten 

P75323/01  SCE/SALI  Anlage 4 Seite 1 
24. Oktober 2016  



Stand: 21. Juli 2015 – Ergänzungen des Landes sind durch Fettdruck kenntlich gemacht 
auf Basis 

Stand: 15. Juni 2015 – Ergänzungen der Stadt Meßstetten sind Rot kenntlich gemacht 
und 

Stand: 13. April 2015 – Ausgangsfassung des Landes 
 

Standorterläuterung: Meßstetten 
 

 

 

Foto: Manfred Grohe 

 
 
 
 
 
»Ziel der Landesregierung ist es, den ländlichen Raum stark und als 
Lebens- und Wirtschaftsraum für die Menschen attraktiv zu halten« 

(Quelle: Koalitionsvertrag der Landesregierung vom 9. Mai 2011) 
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Kriterien Untersuchungsergebnis 

1. Grundstück 

Grundstück allgemein Das Grundstück bei Meßstetten (Flurstück Nr. 12740) im 
Zollernalbkreis ist im Besitz des Bundes. Ein Ankauf ist 
grundsätzlich möglich. Ein Lageplan liegt vor. 

Bekanntermaßen verfolgt der Bund das Ziel, die im Zuge der 
Bundeswehrreform entbehrlich gewordenen Liegenschaften 
und Flächen zu veräußern und damit Erlöse zu erzielen.  

Zuständig hierfür ist die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BIMA). Nachdem sich eine gewerbliche 
Vermarktung sehr schwierig gestaltet, dürfte die BIMA sogar 
ein sehr großes Interesse daran haben, zumindest eine erste 
Teilfläche veräußern zu können. 

Grundstücksgröße/-form Das Grundstück umfasst rd. 56 ha. Ein Teilflächenerwerb für 
eine Bebauung des südlichen Grundstücksteils wäre möglich. 
Die Grundstücksform ist für eine JVA geeignet. 

2. Nachbarbebauung 

Zahl der Angrenzer Ein landwirtschaftlicher Betrieb grenzt unmittelbar an. Im 
nördlichen Bereich stehen ehemalige Kasernengebäude. 
Aktuell ist keine Aussage zur Folgenutzung der 
Kasernenrestfläche und zur Vereinbarkeit mit einer JVA-
Nutzung möglich. 

Aktuell befindet sich das Kasernenareal im 
Konversionsprozess; ein Projekt ist die Ausweisung eines 
interkommunalen Industriegebietes für den Zollernalbkreis. 
Eine Realisierung ist angesichts der bestehenden 
Rahmenbedingungen in keinster Weise gewährleistet.  

Planerische Vorbelastung Keine ersichtlich. 

Landwirtschaftliches Anwesen mit Tierhaltung und 
Biogasanlage (Abstandsfläche?) in unmittelbarer 
Nachbarschaft. 

3. Bebaubarkeit 

Baugrund Das Auftreten von Dolinen kann nicht ausgeschlossen 
werden. Die grundsätzliche Bebaubarkeit des Areals wird 



- 3 - 

dadurch jedoch nicht in Frage gestellt. 

Topographie Der Höhenunterschied beträgt weniger als 15 m. Dies 
erleichtert eine Überbauung mit einer JVA. 

Altlasten Keine Altlasten im Untergrund bekannt. 

Erdbebenzone Risiko stärkerer Erdbeben (Zone 3). 

Eine Differenzierung müsste vorgenommen werden. Während 
beim Erdbeben im Jahr 1978 hauptsächlich der sogenannte 
„Zollerngraben“ und die Stadt Albstadt betroffen waren, blieb 
die auf der Albhochfläche gelegene Stadt Meßstetten 
verschont. Ob überhaupt Schäden aufgetreten sind, müsste 
bei der früheren Gebäudeversicherung in Erfahrung gebracht 
werden. 

4. Erschließung 

Verkehr Die Verkehrsanbindung ist ohne größeren Aufwand möglich. 
Die A 81 ist ca. 39,9 km entfernt. 

Der nächste Bahnhof in Albstadt-Ebingen ist ca. 7,8 km 
entfernt. Eine Busverbindung zwischen Bahnhof und 
Grundstück besteht, eine Haltestelle ist bereits vorhanden. 
Die Anfahrtfrequenz müsste ggf. erhöht werden. 

Die straßenmäßige Anbindung war während der „Blüte“ der 
militärischen Nutzung für bis zu 1.500 militärische und zivile 
Mitarbeiter problemlos möglich. Als ehemaliger Natostandort 
kamen zudem eine Vielzahl der alliierten Streitkräfte aus dem 
Ausland.  

Darüber hinaus gibt es auch andere JVA-Standorte ohne 
Anbindung an das öffentliche Schienennetz (z.B. Heimsheim) 
bzw. mit entsprechenden Entfernungen zum 
nächstgelegenen Bahnhof.  

Wasser, Gas, Strom, 
Telefon, Breitband 

Insgesamt geringer Anbindungsaufwand. Lediglich bei der 
Anbindung der Regenwasserentsorgung höherer Aufwand. 

Versickerung des Regenwassers in unmittelbarer Nähe 
grundsätzlich ökologisch erwünscht, rechtlich gefordert und 
innerhalb der Wasserschutzzone III ohne größeren Aufwand 
und Probleme möglich. Die komplette Infrastruktur (Straße, 
Wasser, Abwasser, Strom, Gasversorgung, 
Telekommunikation, Breitbandanschluss) ist aufgrund der 
früheren Kasernennutzung bereits in Gänze vorhanden und 
führt damit zu betrieblichen Kosteneinsparungen. 

5. Recht: Natur, Forst, Wasser 



- 4 - 

Schutzgut Boden Auf Grund der zur Hälfte bereits vorhandenen Versiegelung 
kommt dem Thema Bodenschutz eine geringere Bedeutung 
zu. 

Schutzgut Arten und 
Biotope 

Der Standort weist großflächig überbaute Flächen sowie 
Grünflächen von naturschutzrechtlich geringerer Bedeutung 
aus. Schutzgebiete werden nicht tangiert. An das ehemalige 
Kasernengelände grenzt ein Landschaftsschutzgebiet sowie 
in einer Entfernung von ca. 1 km ein Vogelschutzgebiet an. 
Der östlich gelegene Truppenübungsplatz ist zugleich als 
FFH-Gebiet ausgewiesen. Auswirkungen sind insoweit eher 
unwahrscheinlich. Wildtierkorridore sind nicht betroffen. 

Auf dem Gelände liegt ein geschütztes Biotop „Doline 
Hölltal“. Dieses müsste in die konkrete Planung der JVA 
einbezogen werden. 

Schutzgut Landschaft 
und Erholung 

Die Landschaft ist durch die Bebauung vorbelastet. Die JVA 
würde sich an den bestehenden Siedlungskörper anschließen 
und keine zusätzliche Belastung darstellen. 

Angesichts des bestehenden Gebäudekomplexes der 
ehemaligen Zollernalb-Kaserne sowie der landwirtschaft-
lichen Hofstelle mit Biogasanlage ist die Vorbelastung der 
Landschaft bereits heute schon sehr hoch. 

Schutzgut Klima Das Grundstück hat wegen der vorhandenen Bebauung nur 
eine geringe Bedeutung für die Frischluftregeneration. 
Kaltluftbahnen mit Siedlungsrelevanz können 
ausgeschlossen werden. 

Schutzgut Wasser Am Standort bestehen keine Oberflächengewässer, die ggf. 
tangiert werden könnten. Das Grundwasser liegt tief. Der 
Standort liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten. 
Der Standort liegt jedoch im Wasserschutzgebiet Zone III und 
IIIA des Wasserschutzgebiets "Quellen im Schmiechatal", so 
dass die Festsetzungen dieses Schutzgebiets bei einer 
Überplanung des Standorts zu beachten sind. 

Durch die flächenhafte Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten wird Meßstetten eigentlich bei jedem Neubaugebiet 
mit dieser Aufgabenstellung konfrontiert. Wasserschutzzonen 
III sind jedoch erfahrungsgemäß unproblematisch für eine 
Bebauung. Dies bestätigt sich aus ähnlichen Verfahren bei 
zahlreichen städtischen Wohn- und Gewerbegebieten. 

Um zu prüfen, ob sich das Gelände der ehemaligen 
Zollernalbkaserne von der Größe her für eine JVA eignet, 
wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie der 
Grundriss der JVA Offenburg am Standort Meßstetten 
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abgebildet. Dabei zeigte sich, dass bei diesem Vorgehen 
die nord-westliche Ecke der Anlage geringfügig in ein 
Wasserschutzgebiet ragen würde. Dies wäre nach 
Einschätzung des Landratsamts jedoch unbedenklich.  

Schutzgut Sach- und 
Kulturgüter/Forst 

In der topographischen Karte sind keine eingetragenen Bau- 
und Bodendenkmäler vorhanden. Die Forstwirtschaft ist nicht 
betroffen, da der Standort keine Waldgebiete tangiert. 

Nähe zu Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet 

An das ehemalige Kasernengelände grenzt ein 
Landschaftsschutzgebiet sowie in einer Entfernung von ca. 
1 km ein Vogelschutzgebiet an. Der östlich gelegene 
Truppenübungsplatz ist zugleich als FFH-Gebiet 
ausgewiesen. Auswirkungen sind insoweit eher 
unwahrscheinlich. 

Überflutungsgebiet Kein Überflutungsgebiet. 

Flächenverbrauch Weniger gravierend, da Lage innerhalb des bestehenden 
Kasernenareals.  

Rein rechnerisch umfasst die ehemalige Kaserne sogar die 4 
½ fache Fläche, die für eine JVA benötigt wird. Im Hinblick 
auf den allseits beklagten Landschaftsverbrauch drängt sich 
deshalb eine solche Nachnutzung geradezu auf.  

Lärm und Licht Emissionen: Erhebungen in der JVA Offenburg (500 
Haftplätze) ergaben, dass dort täglich ca. 35 Fahrzeuge 
die Eingangsschleuse durchfahren; in Meßstetten ist 
aufgrund der geringeren geplanten Größe mit einem 
entsprechend geringeren Aufkommen zu rechnen. Hinzu 
kommt das durch Besucher und Mitarbeiter der Anstalt 
verursachte Aufkommen, das sich allerdings nicht näher 
beziffern lässt, da manche Besucher und Mitarbeiter mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad 
anreisen werden. 

Beleuchtung: Durch die nächtliche Beleuchtung, die an 
beiden Standorten gleichermaßen erfolgen muss, sind 
Beeinträchtigungen der Angrenzer nicht zu erwarten. Bei 
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Tierwelt nach 
aktuellen Prüfungen des Amts für Vermögen und Bau 
Konstanz zu erwarten. 

6. Kommunalpolitik 

Kommunalpolitisches 
Einvernehmen 

- Nahezu einstimmiger Gemeinderatsbeschluss zur 
Bewerbung um die Ansiedlung eines Großgefängnisses am 



- 6 - 

20. März 2012. 

- Erneute Beschlussfassung vorgesehen in öffentlicher 
Sitzung des Gemeinderates am 19. Juni 2015 zur 
Aufrechterhaltung der Bewerbung um die Ansiedlung einer 
JVA. (Ergebnis wird umgehend nachgereicht) 

Der Gemeinderat der Kommune Meßstetten hat am 19. Juni 
2015 beschlossen, die Bewerbung zur Ansiedlung des 
Gefängnisses in Meßstetten aufrechtzuerhalten (19 Ja- und 3 
Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Planungsrecht Das Kasernenareal ist im aktuellen Flächennutzungsplan der 
Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten-Nusplingen-Obernheim 
als Sondergebiet für die Bundeswehr ausgewiesen. Ein 
Änderungsverfahren wurde bislang noch nicht eingeleitet, 
wäre aber kurzfristig möglich. 

Ein Bebauungsplan existiert nicht. Die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes in Absprache mit den Ministerien und 
sonstigen Stellen wird jedoch zeitnah in Aussicht gestellt. 

 

Raumordnung: 

Der Regionalverband Neckar-Alb teilt mit, „dass die 
Ansiedlung einer überregional bedeutsamen öffentlichen 
Einrichtung mit den Zielen der Raumordnung für Meßstetten 
als Unterzentrum vereinbar ist.“  

„Von daher ist nach Aufgabe des Bundeswehrstandortes die 
Nachfolgenutzung des Kasernengeländes für die Ansiedlung 
einer Justizvollzugsanstalt zur Erhaltung des 
Arbeitsplatzstandorts Meßstetten zu begrüßen.“ 

„Die Errichtung der JVA ist auf dem Kasernengelände 
vorgesehen. Es handelt sich dabei um eine bereits für 
Siedlung in Anspruch genommene Fläche. Damit ist das 
regionalplanerische Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden durch die Inanspruchnahme von bereits bebauten 
Flächen anstelle von Flächen in der freien Landschaft erfüllt. 

Insgesamt steht somit die Ansiedlung der 
Justizvollzugsanstalt auf dem Kasernengelände im Einklang 
mit regionalplanerischen Grundsätzen und Zielen.“ 

Quelle: Schreiben des Regionalverbandes vom 31.05.2012 

7. Vollzugliche Belange 

Heimatnahe 
Unterbringung 

Die JVA soll für die Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil, 
Konstanz und Waldshut-Tiengen zuständig sein. Meßstetten 
liegt im Bezirk des Landgerichts Hechingen. Im Vergleich zu 
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einem Standort in Rottweil wäre der Standort in Meßstetten 
weiter von den Bezirken der anderen Gerichte und der 
Wohnorte der Gefangenen entfernt.  

Der geplante JVA-Standort Meßstetten ist maximal innerhalb 
von 1,5 Stunden von jedem Ort der Landgerichtsbezirke 
Hechingen, Rottweil, Konstanz und Waldshut-Tiengen zu 
erreichen.  

In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass 
es für einige spezielle Personenkreise (z.B. Frauen, 
Jugendliche oder Senioren) nur einige wenige 
Vollzugsanstalten im ganzen Land gibt und dies zwangsweise 
für die Angehörigen wesentlich weitere Entfernungen zum 
Wohnort bzw. zum Besuch in der Haftanstalt zur Folge hat. 
Es ist daher die berechtigte Frage zu stellen, ob der 
„Grundsatz“ einer heimatnahen Unterbringung nur für Männer 
mittleren Alters seine Gültigkeit hat? 

Transporte der 
Inhaftierten 

Transporte von Inhaftierten zu den Gerichten der 
Landgerichtsbezirke Konstanz und Waldshut-Tiengen wären 
im Vergleich zu einem Rottweiler Standort zeit- und 
personalintensiver. 

Bei anderen Haftanstalten sind ebenfalls weitere 
Entfernungen zu bewältigen, längere Fahrwege sind daher 
nicht unüblich. 

Darüber hinaus sind vom Standort Meßstetten die beiden 
Landgerichte Rottweil und Hechingen in rund einer halben 
Stunde zu erreichen.  

Besuchs-Möglichkeiten Meßstetten verfügt nicht über einen Autobahnanschluss. 
Besuche von Angehörigen, Verteidigern und der Polizei (zu 
Vernehmungen) wären im Vergleich zu einem Standort in 
Rottweil insoweit aufwändiger. Dies gilt - abgeschwächt - 
auch für den Fall, dass der öffentliche Personennahverkehr in 
und nach Meßstetten ausgebaut wird. 

Unserem Kenntnisstand nach wird die Bedeutung des ÖPNV 
für Besucher völlig überschätzt, da lt. Auskunft anderer 
Haftanstalten in der Praxis fast ausschließlich private PKW’s 
genutzt werden, um Besuche zur Haftanstalt zu organisieren. 

Die verkehrsmäßige Anbindung war während der Zeit der 
militärischen Nutzung ausreichend, obwohl die Zollernalb-
Kaserne mit bis zu 1.500 militärischen und zivilen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belegt war. Hierunter 
befanden sich auch zahlreiche Pendler. 

Weiterbeschäftigung Nach dem Bau der neuen JVA sollen mehrere kleinere 
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Mitarbeiter bestehender 
Gefängnisse 

Gefängnisse geschlossen werden. Die sozialen und 
wirtschaftlichen Belange der Beschäftigten sowie die 
Maßnahme der neuen Vollzugsanstalt müssten in einem 
angemessenen und ausgewogenen Verhältnis zueinander 
stehen. 

Die Wohnraumversorgung für Beschäftigte einer JVA stellt 
sich völlig unproblematisch dar, da nach dem Abzug der 
Bundeswehr sowohl einfache Wohnungen als auch 
Wohnungen mit gehobenem Standard zu günstigen 
Konditionen zur Verfügung stehen. Für Neubürger stehen 
sämtliche öffentliche Einrichtungen, wie z.B. alle 
Schulformen, Kindergärten (inkl. Ganztagesbetreuung und 
Kinderkrippe), beste Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen 
Bedarf, ärztliche Versorgung, reges Vereinsleben, und eine 
attraktive Wohnungsbauförderung zur Verfügung. 

8. Strukturpolitik 

Gemeinde Meßstetten In der Gemeinde Meßstetten leben 10.078 Menschen. Sie 
weist eine Bevölkerungsdichte von 131 Einwohner/km² auf. 
Der Anteil der Ausländer liegt bei 6,0 %. Das Durchschnitts-
alter beträgt 43,4 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 
bis 2010 um 4,0 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 
wird ein Bevölkerungsrückgang von 3,3 % prognostiziert. Die 
Zahl der Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 2,8 % 
zugenommen (Stand: 2012). 

Die Einwohnerzahlen der Stadt Meßstetten im Zeitraum 
zwischen 2003 und 2014 haben sich nach offiziellen Angaben 
des Statistischen Landesamtes von 11.032 auf 10.007 
reduziert.  

Mit der Schließung der Zollernalb-Kaserne im Jahr 2013 
gingen zuletzt rund 800 militärische Dienstposten bzw. zivile 
Arbeitsplätze verloren. Damit einher ging ein gravierender 
Kaufkraftverlust für die gesamte Region. Außerdem bekamen 
Handwerk, Handel und Dienstleister durch Umsatzrückgänge 
die negative Auswirkungen zu spüren. 

Die Stadt Meßstetten ist bereits im fünften Jahr in Folge 
sogenannte „Sockelgemeinde“ im Finanzausgleich und erhält 
daher Mehrzuweisungen aufgrund der niedrigeren 
Steuerkraft. 

Die kommunale Infrastruktur (z.B. Kindergärten, Schulen, 
Neubaugebiete, Ver- und Entsorgung usw.) wurde in der 
Vergangenheit auf die zurückliegend positive Entwicklung - 
mitunter durch die Bundeswehr - der Stadt ausgerichtet. 
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Zollernalbkreis Im Zollernalbkreis leben 184.658 Menschen. Er weist eine 
Bevölkerungsdichte von 201 Einwohner/km² auf. Der Anteil 
der Ausländer liegt bei 8,9 %. Das Durchschnittsalter beträgt 
44,3 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 2010 um 
3,7 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird ein 
Bevölkerungsrückgang von 3 % prognostiziert. Die Zahl der 
Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 2,3 % zugenommen. 
Die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 % und der Schuldenstand 
des Landkreises lag bei 948 €/Einwohner (Stand: 2012). 

Eine Justizvollzugsanstalt würde die regionale Wertschöpfung 
im gesamten Landkreis fördern. 

Außerdem würde mit der Ansiedlung einer JVA eine 
Sicherung bzw. viellelicht sogar Aufwertung des 
Justizstandortes in Hechingen (ebenfalls Zollernalbkreis) 
einhergehen. 

Nutzen Ca. 200 bis 250 Arbeitsplätze; die Beschäftigten werden sich 
in der Regel um eine Wohnung am JVA-Standort bemühen; 
die Anzahl der Haftplätze wird auf die Einwohnerzahl 
angerechnet mit Auswirkungen auf den kommunalen 
Finanzausgleich. 

Positiv zu werten sind auch die Ausbildungsplätze für 
Jugendliche im öffentlichen Dienst. 

Außerdem geht eine bessere Auslastung der öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen (Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung) mit der Ansiedlung einer JVA einher.  

Ein weiterer Vorteil wäre die Nutzung der Sporteinrichtungen 
durch örtliche Vereine und Schulen. 

Weitere Vorteile und Nutzen: 

Geschäftsbeziehungen mit den örtlichen Handwerkern, 
Dienstleistern und Lieferanten 

Die JVA würde eine sinnvolle und nachhaltige Nachnutzung 
für das leerstehende Kasernenareal bedeuten und somit zu 
einer Vermeidung einer möglichen langjährigen Brache 
beitragen. 

Wirtschaft Beim Bauunterhalt der JVA besteht die Möglichkeit, dass 
örtliche bzw. regionale Betriebe im Rahmen von 
Ausschreibungen zum Zuge kommen; auch Lieferungen und 
Leistungen, die für den laufenden Betrieb benötigt werden, 
können über Ausschreibungen auf örtliche/regionale Betriebe 
entfallen. 

Es sind keine Daten vorhanden, aus denen sich Erkenntnisse 
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über die volkswirtschaftliche Bedeutung einer 
Standortentscheidung für die Region ableiten ließen. 
Regionale Input-/Outputberechnungen werden vom StaLa 
nicht mehr angefertigt. Auch Forschungsinstitute haben dafür 
keine allgemeingültigen Kennzahlen. 

Mögliche Neuansiedlung von Unternehmen auf dem 
Kasernenareal, die mit der JVA kooperieren könnten. 

Stärkung der Wirtschaft durch das Beschaffungsvolumen der 
JVA sowie durch die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der 
Mitarbeiter 

Kleinere Reinigungs- oder Wartungsaufgaben werden 
weitestgehend durch die Gefangenen selbst erledigt. Der 
Lebensmitteleinkauf erfolgt für das ganze Land zentral. 

Konversion Beschluss des Ministerrates vom 24. Juli 2012 auf Grund der 
Kabinettsvorlage des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz: Bei anstehenden Projekten des Landes 
sollen alle Ressorts prüfen, ob dafür Standorte in Betracht 
kommen, die von der militärischen Umstrukturierung in 
Baden-Württemberg betroffenen sind. Dabei sind 
insbesondere strukturpolitische Aspekte zu berücksichtigen. 
In der Kabinettsvorlage wird dezidiert auf die 
Konversionsfläche Meßstetten hingewiesen. 
»Ziel der Landesregierung ist es, den ländlichen Raum stark 
und als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Menschen 
attraktiv zu halten.« 

Gleichzeitig wurde von der Landesregierung auch der 
Grundsatz geprägt: Innenentwicklung geht vor 
Außenentwicklung. So heißt es unter anderem im 
Koalitionsvertrag, „dass es nicht hinnehmbar ist, bei etwa 
gleich bleibender Bevölkerungszahl im ländlichen Raum 
immer neue Flächen auf der grünen Wiese zu verbauen. Wir 
wollen den Flächenfraß auf Netto-Null reduzieren.“ 

Quelle: Koalitionsvertrag der Landesregierung vom 9. Mai 2011 

 

Im Konversionsentwicklungskonzeptes (KEK) wurde unter 
Beteiligung der Bürgerschaft, von Unternehmen und 
sonstigen Experten neben der Ansiedlung eines 
Industriegebietes für den Zollernalbkreis als weiteres 
wichtiges Projektziel die Ansiedlung einer 
Justizvollzugsanstalt genannt. 

Justizstandort Meßstetten ist bislang kein Standort von Justizbehörden. 
Die Stadt liegt im Bezirk des Amtsgerichts Albstadt und 
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des Landgerichts Hechingen. 

9. Gesellschaftliche Akzeptanz 

 Bereits die Ansiedlung der Bundeswehr im Jahr 1963 traf 
nach anfänglicher sehr großer Skepsis sehr schnell auf große 
Akzeptanz der Meßstetter Bevölkerung. 
Die gelungene Integration zeigt sich am besten daran, dass 
viele ehemalige Soldaten Meßstetten zur neuen Heimat 
auserkoren haben. 

Darüber hinaus wird auch an die positive Haltung der Stadt 
Meßstetten erinnert, als es darum ging, innerhalb kürzester 
Zeit eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) auf dem Gelände 
der Zollernalbkaserne einzurichten. Hier wurde durch breite 
Unterstützung der Bevölkerung, des Gemeinderates und der 
Stadtverwaltung eine Einrichtung geschaffen, die es dem 
Land ermöglichte, seiner gesellschaftlichen 
Gesamtverantwortung bei der Aufnahme von Flüchtlingen 
gerecht zu werden.  

Außerdem hat die Bevölkerung der Stadt Meßstetten mit der 
Eröffnung der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge 
(LEA) gezeigt, dass sie bereit und in der Lage ist, sich 
überdurchschnittlich ehrenamtlich zu engagieren (Derzeit 
rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer). Unter den 
ehrenamtlich Tätigen befinden sich übrigens auch viele 
Vertreter der örtlichen Vereine. 

Zwischenzeitlich gründete sich eine Bürgerinitiative mit der 
Bezeichnung „Bürgerinitiative für ein lebenswertes 
Meßstetten ohne JVA“ 

Auf Facebook hat sich demgegenüber eine privatorganisierte 
Seite „PRO Großgefängnis in Meßstetten“ gegründet.  

Frage des „Ob“ Nach der momentanen Einschätzung des Landes auf 
Grund der vorliegenden Informationen ist die 
gesellschaftliche Akzeptanz der Bürgerschaft in Rottweil 
höher. Die Bürgerinnen und Bürger in Meßstetten 
beschäftigen sich mit der Frage des „Ob“ (Sorgen und 
Ängste vor einem Gefängnis, daneben auch mit dem 
Nutzen eines Gefängnisses). 
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Anlage 5 

Standorterläuterung Rottweil Hochwald 

P75323/01  SCE/SALI  Anlage 5 Seite 1 
24. Oktober 2016  



Stand: 13. April 2015 

 
Standorterläuterung: Rottweil-Hochwald * 

 

Kriterien Untersuchungsergebnis 

1. Grundstück  

Grundstück allgemein Das Grundstück bei Rottweil Hochwald (Flurstück Nr. 4300) 
ist im Besitz eines Eigentümers, der grundsätzlich 
verkaufsbereit ist. Ein Lageplan liegt vor. 

Grundstücksgröße/-form Das Grundstück umfasst ca. 14,6 ha. Die Grundstücksform ist 
zwar kein Rechteck, aber dennoch für eine JVA geeignet. 

2. Nachbarbebauung 

Zahl der Angrenzer Der Standort grenzt direkt an den Weiler Hochwald an und 
liegt unmittelbar an der B 462. 

Planerische Vorbelastung Der Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans der 
Verwaltungsgemeinschaft Villingendorf sieht 
Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf einem 
benachbarten Grundstück (Entfernung ca. 400 m) vor. Die 
Verwaltungsgemeinschaft Rottweil plant auf dem 
Angebotsgrundstück Konzentrationsflächen für 
Windenergieanlagen. Diese Planungen stehen in Konkurrenz 
zur JVA-Planung. 

3. Bebaubarkeit 

Baugrund  Der Baugrund ist gut tragfähig. Sporadische Dolinen sind 
nicht auszuschließen, allerdings liegen bisher noch keine 
Hinweise darauf vor. 

Topographie  Der Höhenunterschied beträgt mehr als 15 m. Dies erschwert 
die Überbauung mit einer JVA. 

Altlasten  Keine Altlasten im Untergrund bekannt. 

Erdbebenzone  Risiko weniger starker Erdbeben (Zone 1). 

4. Erschließung 

Verkehr  Die Verkehrsanbindung ist ohne größeren Aufwand möglich. 
Die Entfernung zur A 81 beträgt ca. 3,5 km. 

Die Entfernung zum Hauptbahnhof beträgt 9,2 km. Eine Bus-
Haltestelle ist bereits vorhanden. Der Bus fährt mehr als 10-
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mal am Tag, was als ausreichend angesehen wird. 

Wasser, Gas, Strom, 
Telefon, Breitband  

Für Wasser, Abwasser, Löschwasser und Strom normaler 
Anbindungsaufwand. Für Gas und Entsorgung Regenwasser 
hoher, für Breitband und Telefon geringer 
Anbindungsaufwand. 

5. Recht: Natur, Forst, Wasser 

Schutzgut Boden Dem Standort kommt im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit 
des Bodens eine mittlere bis geringere Wertigkeit zu.  

Schutzgut Arten und 
Biotope  

Der Standort wird intensiv als Wirtschaftsgrünland bzw. 
Weidefläche genutzt. Schutzgebietsausweisungen werden 
am Standort nicht tangiert. Zwar handelt es sich um ein 
potentielles Nahrungshabitat für Sing- und Greifvögel, die in 
den angrenzenden Wäldern brüten (z. B. Rotmilan). Für diese 
Vögel gibt es aber Ausweichmöglichkeiten. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind 
unwahrscheinlich. Wildtierkorridore sind nicht tangiert. 

Schutzgut Landschaft 
und Erholung  

Der Standort grenzt an den Weiler Hochwald mit 
landschaftstypischer dörflicher Struktur. Eine Bebauung mit 
einer JVA würde insoweit eine deutliche Fremdkörperwirkung 
entfalten. 

Schutzgut Klima  Auf Grund der Lage im Außenbereich sind Auswirkungen auf 
das Klima unbedeutend. Waldgebiete sind nur minimal 
betroffen. 

Schutzgut Wasser  Am Standort gibt es keine Oberflächengewässer, und das 
Grundwasser liegt tief (voraussichtlich keine 
Beeinträchtigung). Zudem besteht kein 
Überschwemmungsrisiko. Der Bereich liegt auch nicht in 
einem Wasserschutzgebiet. 

Schutzgut Sach- und 
Kulturgüter/Forst  

Es sind keine eingetragenen Bau- und Bodendenkmäler 
direkt am Standort vorhanden. Der Standort liegt nahe einer 
Römerstraße, so dass eine Einbindung des Landesamts für 
Denkmalpflege erforderlich wird. Wald wird nur am Rande 
tangiert. 

Nähe zu Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet 

Nicht gegeben. 

Überflutungsgebiet Kein Überflutungsgebiet. 

Flächenverbrauch Zusätzlicher Flächenverbrauch von rd. 12 ha erforderlich. 

6. Kommunalpolitik 
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Kommunalpolitisches 
Einvernehmen  

 

Planungsrecht  

7. Vollzugliche Belange 

Heimatnahe 
Unterbringung 

Die JVA soll für die Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil, 
Konstanz und Waldshut-Tiengen zuständig sein. Rottweil liegt 
im Zentrum dieses Zuständigkeitsbereichs. Die Inhaftierten 
wären heimatnah untergebracht. 

Transporte der 
Inhaftierten 

Transporte von Inhaftierten zu den Gerichten wären aufgrund 
der zentralen Lage im Zuständigkeitsbereich der 
Landgerichte Hechingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen und 
Rottweil, der guten Erschließung und der Anbindung an die A 
81 nicht aufwändig. 

Besuchs-Möglichkeiten Besuche von Angehörigen und Rechtsanwälten wären 
aufgrund der Lage im Zentrum des Zuständigkeitsbereichs 
der Landgerichte Hechingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen 
und Rottweil und der guten Erschließung durch den 
öffentlichen Personennahverkehr und durch die Anbindung 
an die A 81 nicht aufwändig. 

Weiterbeschäftigung 
Mitarbeiter bestehender 
Gefängnisse 

Nach dem Bau der neuen JVA sollen mehrere kleinere 
Gefängnisse geschlossen werden, darunter die JVA 
Waldshut. Eine sozialverträgliche Weiterbeschäftigung der 
Mitarbeiter der JVA Waldshut wäre möglich. 

8. Strukturpolitik 

Gemeinde Rottweil In der Gemeinde Rottweil leben 24.440 Einwohner. Sie weist 
eine Bevölkerungsdichte von 341 Einwohner/km² auf. Der 
Anteil der Ausländer liegt bei 10,5 %. Das Durchschnittsalter 
beträgt 43,6 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 
2010 um 6,9 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird 
ein Bevölkerungswachstum von 1,5 % prognostiziert. Die 
Zahl der Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 7,8 % 
zugenommen. Der Schuldenstand der Gemeinde lag bei 
1.677 €/Einwohner (Stand: 2012). 

Landkreis Rottweil Im Landkreis Rottweil leben 135.553 Menschen. Er weist eine 
Bevölkerungsdichte von 176 Einwohner/km² auf. Der Anteil 
der Ausländer liegt bei 7,1 %. Das Durchschnittsalter beträgt 
43,5 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 2010 um 
4,7 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird ein 
Bevölkerungsrückgang von 1,5 % prognostiziert. Die Zahl der 
Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 6,9 % zugenommen. 
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Die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 % und der Schuldenstand 
des Landkreises lag bei 912 €/Einwohner (Stand: 2012). 

Nutzen Ca. 200 bis 250 Arbeitsplätze; die Beschäftigten werden sich 
in der Regel um eine Wohnung am JVA-Standort bemühen; 
die Anzahl der Haftplätze wird auf die Einwohnerzahl 
angerechnet mit Auswirkungen auf den kommunalen 
Finanzausgleich. 

Wirtschaft Beim Bauunterhalt der JVA besteht die Möglichkeit, dass 
örtliche bzw. regionale Betriebe im Rahmen von 
Ausschreibungen zum Zuge kommen; auch Lieferungen und 
Leistungen, die für den laufenden Betrieb benötigt werden, 
können über Ausschreibungen auf örtliche/regionale Betriebe 
entfallen. 

Konversion Nicht möglich. 

9. Gesellschaftliche Akzeptanz 

  

 
* Im Rahmen des Suchlaufverfahrens ruht dieser Standort. 
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Stand: 13. April 2015 

 
Standorterläuterung: Rottweil-Bitzwäldle * 

 

Kriterien Untersuchungsergebnis 

1. Grundstück  

Grundstück allgemein Das Grundstück bei Rottweil-Zepfenhan (Flurstück Nr. 830/1) 
befindet sich vollständig in Landeseigentum. Ein Lageplan 
liegt vor. 

Grundstücksgröße/-form Das Grundstück umfasst 80 ha. Die Grundstücksform ist für 
eine JVA geeignet. 

2. Nachbarbebauung 

Zahl der Angrenzer Es gibt keine direkte Nachbarbebauung. Im Norden befinden 
sich Keltengräber. Südlich verläuft eine Leitung der 
Bodenseewasser-Versorgung. Dies ist mit einer JVA 
vereinbar. 

Planerische Vorbelastung Keine ersichtlich. 

3. Bebaubarkeit 

Baugrund  Der Baugrund ist für eine Überbauung geeignet. Es werden 
jedoch zusätzliche Maßnahmen für die Wasserhaltung 
erforderlich. 

Topographie  Der Höhenunterschied beträgt mehr als 15 m. Dies erschwert 
die Überbauung mit einer JVA. 

Altlasten  Keine Altlasten im Untergrund bekannt. 

Erdbebenzone  Risiko stärkerer Erdbeben (Zone 2). 

4. Erschließung 

Verkehr  Für die Verkehrsanbindung ist mit einem mittleren Aufwand 
zu rechnen. Die A 81 ist ca. 12,7 km entfernt. 

Der Hauptbahnhof ist ca. 10,5 km entfernt. Vor Ort müsste 
eine neue Bus-Haltestelle geschaffen werden. Der Bus fährt 
mehr als 10-mal am Tag, was als ausreichend angesehen 
wird. 

Wasser, Gas, Strom, 
Telefon, Breitband  

Für Wasser, Abwasser, Strom, Regenwasser und Gas hoher 
Anbindungsaufwand. 
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Löschwasser sowie Telefon und Breitband lassen sich 
einfach bereitstellen. 

5. Recht: Natur, Forst, Wasser 

Schutzgut Boden Dem Boden kommt eine hohe bis sehr hohe 
Funktionserfüllung als Standort für natürliche Vegetation zu.  

Schutzgut Arten und 
Biotope  

Der Standort liegt in einer Waldfläche (Fichtenforst) mit einge-
streuten lichten Flächen und hohem naturschutzfachlichem 
Entwicklungspotential. Er weist ein hohes Artenvorkommen 
(Gelbbauchunke, Vögel, verschiedene Fledermausarten und 
Tag- und Nachtfalterarten) auf. Schutzgebietsausweisungen 
werden am Standort nicht tangiert. In der näheren Umgebung 
befindet sich das Naturschutzgebiet "Schwarzenbach", das 
zugleich im FFH-Gebiet "Prim-Albvorland" liegt. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Schutzgebiete sind eher 
unwahrscheinlich, können aber derzeit nicht definitiv 
ausgeschlossen werden. Ein Wildtierkorridor mit nationaler 
Bedeutung verläuft in 2 km Entfernung. Negative 
Auswirkungen sind insoweit nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 
und Erholung  

Die Bedeutung des Waldes ist für die lokale Naherholung von 
mittlerer Qualität, da keine schöne Waldformation vorhanden 
ist. Die Fernwirkung ist auf Grund der Lage im Wald gering.  

Schutzgut Klima  Der Wald hat eine klimatische Bedeutung für die 
Frischluftproduktion. Es sind aber keine Kaltluftströme mit 
Siedlungsbezug erkennbar.  

Schutzgut Wasser  Der Standort liegt nicht im Wasserschutz- oder 
Überschwemmungsgebiet. Aber der Grundwasserstand ist 
hoch und es verlaufen kleine Oberflächengewässer (Gräben) 
über den Standort. Eine Betroffenheit des 
Stockbrunnenbachs durch Einleitung von Regenwasser kann 
nicht ausgeschlossen werden.  

Schutzgut Sach- und 
Kulturgüter/Forst  

In der topographischen Karte sind keine eingetragenen Bau- 
und Bodendenkmäler direkt am Standort vorhanden. Im 
nördlich angrenzenden Waldstück befinden sich historische 
Grabhügel, insoweit wird die Einbindung des Landesamts für 
Denkmalpflege erforderlich. Zudem liegt der Standort mitten 
im Wald.  

Nähe zu Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet 

In der näheren Umgebung befindet sich das 
Naturschutzgebiet "Schwarzenbach", das zugleich im FFH-
Gebiet "Prim-Albvorland" liegt. Erhebliche Auswirkungen auf 
die Schutzgebiete sind eher unwahrscheinlich, können aber 
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derzeit nicht definitiv ausgeschlossen werden. 

Überflutungsgebiet Kein Überflutungsgebiet. 

Flächenverbrauch Zusätzlicher Flächenverbrauch von rd. 12 ha erforderlich. 

6. Kommunalpolitik 

Kommunalpolitisches 
Einvernehmen  

 

Planungsrecht  

7. Vollzugliche Belange 

Heimatnahe 
Unterbringung 

Die JVA soll für die Landgerichtsbezirke Hechingen, Rottweil, 
Konstanz und Waldshut-Tiengen zuständig sein. Rottweil liegt 
im Zentrum dieses Zuständigkeitsbereichs. Die Inhaftierten 
wären heimatnah untergebracht. 

Transporte der 
Inhaftierten 

Transporte von Inhaftierten zu den Gerichten wären aufgrund 
der zentralen Lage im Zuständigkeitsbereich der 
Landgerichte Hechingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen und 
Rottweil, der guten Erschließung und der Anbindung an die A 
81 nicht aufwändig. 

Besuchs-Möglichkeiten Besuche von Angehörigen und Rechtsanwälten wären 
aufgrund der Lage im Zentrum des Zuständigkeitsbereichs 
der Landgerichte Hechingen, Konstanz, Waldshut-Tiengen 
und Rottweil und der guten Erschließung durch den 
öffentlichen Personennahverkehr und durch die Anbindung 
an die A 81 nicht aufwändig. 

Weiterbeschäftigung 
Mitarbeiter bestehender 
Gefängnisse 

Nach dem Bau der neuen JVA sollen mehrere kleinere 
Gefängnisse geschlossen werden, darunter die JVA 
Waldshut. Eine sozialverträgliche Weiterbeschäftigung der 
Mitarbeiter der JVA Waldshut wäre möglich. 

8. Strukturpolitik 

Gemeinde Rottweil In der Gemeinde Rottweil leben 24.440 Menschen. Sie weist 
eine Bevölkerungsdichte von 341 Einwohner/km² auf. Der 
Anteil der Ausländer liegt bei 10,5 %. Das Durchschnittsalter 
beträgt 43,6 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 
2010 um 6,9 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird 
ein Bevölkerungswachstum von 1,5 % prognostiziert. Die 
Zahl der Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 7,8 % 
zugenommen. Der Schuldenstand der Gemeinde lag bei 
1.677 €/Einwohner (Stand: 2012). 
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Landkreis Rottweil Im Landkreis Rottweil leben 135.553 Menschen. Es weist 
eine Bevölkerungsdichte von 176 Einwohner/km² auf. Der 
Anteil der Ausländer liegt bei 7,1 %. Das Durchschnittsalter 
beträgt 43,5 Jahre. Die Zahl der Einwohner ist von 1990 bis 
2010 um 4,7 % gewachsen. Für die Jahre 2011 bis 2030 wird 
ein Bevölkerungsrückgang von 1,5 % prognostiziert. Die Zahl 
der Beschäftigten hat von 2003 bis 2013 um 6,9 % 
zugenommen. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 % und der 
Schuldenstand des Landkreises lag bei 912 €/Einwohner 
(Stand: 2012). 

Nutzen Ca. 200 bis 250 Arbeitsplätze; die Beschäftigten werden sich 
in der Regel um eine Wohnung am JVA-Standort bemühen; 
die Anzahl der Haftplätze wird auf die Einwohnerzahl 
angerechnet mit Auswirkungen auf den kommunalen 
Finanzausgleich;  

Wirtschaft Beim Bauunterhalt der JVA besteht die Möglichkeit, dass 
örtliche bzw. regionale Betriebe im Rahmen von 
Ausschreibungen zum Zuge kommen; auch Lieferungen und 
Leistungen, die für den laufenden Betrieb benötigt werden, 
können über Ausschreibungen auf örtliche/regionale Betriebe 
entfallen. 

Konversion Nicht möglich. 

9. Gesellschaftliche Akzeptanz 

  

 
* Im Rahmen des Suchlaufverfahrens ruht dieser Standort. 
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Fakten und Daten zum Standort Stallberg 

 
 
Geotechnisches Gutachten der Materialprüfungsanstalt an der Universität Stuttgart 
(MPA) 
 
 Das Land hat im Jahr 2008 bei der Universität Stuttgart ein geotechnisches Gutachten 

für eine Machbarkeitsstudie für den Neubau einer JVA am Standort Stallberg in Auf-
trag geben. Dieses liegt der Stadt Rottweil seit dem Jahr 2008 vor. 

 Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich auf Grund der geologischen Si-
tuation in dem Gelände für großflächige Gebäude mit größeren Geländeein-
schnitten überdurchschnittliche geologische Risiken ergeben. 

 Eine Bebaubarkeit wird dabei zwar nicht grundsätzlich verneint, aber darauf hinge-
wiesen, dass diese mit erheblichen Schwierigkeiten und Problemen verbunden wäre, 
die im Gutachten näher ausgeführt werden. 

 Es bestehen danach Restrisiken, die nicht ausgeschlossen werden können.  
 Die Landesregierung kann und will beim Umgang mit Steuergeldern ein solches Rest-

risiko nicht in Kauf nehmen, zumindest solange der Bau an einem anderen Standort – 
und zwar ohne die oben beschriebenen Risiken – grundsätzlich möglich ist.  

 Daher hat das Land entschieden, den Standort Stallberg nicht weiter zu verfolgen. An 
dieser Entscheidung hält das Land fest. 

 Nachfolgend die Gründe im Einzelnen: 
 
 

1. Baugrund (S. 4 ff. unter Ziff. 3.1) 
Baugrundsituation 
 Die Hauptrisiken des Baugrundes ergeben sich im Wesentlichen aus zwei Aspek-

ten: 
1. Quellpotential des Baugrundes infolge der mineralogischen Umwandlung von An-

hydrit in Gips. 
2. Vorhandene und durch fortschreitende Subrosion neu entstehende Gipsauslau-

gungshohlräume im Untergrund, die Einzelabmessungen in der Größenordnung 
von mehreren Metern aufweisen können. 

 Die [vorhandene] flachwellige Landschaftsform ist auf die Verkarstung von Gips- 
und Anhydritschichten zurückzuführen. 

 Die Existenz [einer] flachen Senke deutet darauf hin, dass dort Oberflächenwasser 
bevorzugt im Baugrund versickert und an dieser Stelle u.U. ebenfalls ein kaminarti-
ger Karsthohlraum (Karstschlotte) vorhanden ist. 

 Eine Satelittenaufnahme des Geländes lässt den Schluss auf eine weitere relativ 
große unterirdische Hohlraumstruktur etwa zwischen [zwei genannten] Bohrpunkten 
zu. 
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2. Hydrogeologische Situation 
Grundwasser in den Bohrungen BK 1/08 bis BK 4/08 (S. 8 unter Ziff. 3.2) 
 In allen drei Bohrungen in den Grundgipsschichten und im Lettenkeuper war ein 

hundertprozentiger Spülwasserverlust festzustellen. Hieraus folgt, dass eindringen-
des Oberflächenwasser durch das Kluft- und Hohlraumsystem dieser Schichten 
aufgenommen werden kann und abfließt. 

 Grundwasserproben wurden bislang nicht untersucht. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass das Grundwasser auf Grund eines milieubedingten hohen Sulfatge-
halts als stark betonaggressiv im Sinne von DIN 4030 einzustufen ist. 

Wasserdurchlässigkeit und Gipsauslaugungshohlräume (S. 9 f. unter Ziff. 3.2) 
 Gipskarsthohlräume dürften für die Wasserwegigkeit auf dem Gelände bedeutsam 

sein und ggf. sogar eine zentrale Rolle spielen. Zwei der vier Erkundungsbohrun-
gen waren in Bezug auf Karsthohlräume auffällig. 

 Zudem könnte die eine flache Senke im zentralen Bereich des Geländes auf die 
Lage eines Karsthohlraums im Untergrund hindeuten. 

 

3. Bodenmechanische und mineralogische Labortuntersuchungen (S. 10 f. unter Ziff. 
3.3) 
 Häufig kommen an Gesteinsbrocken aus den grundgipsschichten, die ein Quellpo-

tential besitzen, sowohl Anhydrit-, als auch Halbhydrat- und Gipsminerale gleichzei-
tig vor. 

 Auf der Basis der bisher vorliegenden Erkenntnisse ist von einem Quellpotential 
des Baugrundes im Bereich des erkundeten Geländes auszugehen, das zu Bau-
werksschäden führen kann. 

 

4. Geotechnische Kennwerte und Bodenklassen (S. 14 f. unter Ziff. 3.4) 
Bodenklassen 
 Karsthohlräume (Gipsauslaugungskarst) müssen bei Bedarf verfüllt werden. Hierbei 

ist zu beachten, dass sich die zur Verfüllung erforderlichen Mengen noch von vorn-
herein abschätzen lassen. 

 
 
Stellungnahmen des Instituts für Materialprüfung in Leipheim (IFM) und ergänzende 
Stellungnahme des Instituts für Geotechnik der Universität Stuttgart (US) / Vermö-
gen und Bau (VB) 
 
 Die dem Land vorliegenden Stellungnahmen des IFM kommen zu dem Ergebnis, dass 

eine Bebauung möglich sei, diese aber durch eine entsprechende Planung und kon-
struktive Gründungselemente begleitet werden müsse, so dass unter Berücksichtigung 
eines nicht auszuschließenden Restrisikos am Stallberg eine JVA gebaut werden 
könne. 
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Stellungnahmen IFM & ergänzende Stellungnahme US / VB 
 
Erste Stellungnahme IMF Ergänzende Stellungnahme US / VB 
Zu 1. 
"Diese Risiken liegen prinzipi-
ell vor, bedeuten jedoch nicht, 
dass der Standort nicht grund-
sätzlich für eine Wohnbebau-
ung geeignet ist." 

 
Eine Wohnbebauung mag u.U. möglich sein. Auch In-
dustriehallen in Stahlbau können ggf. konstruktiv so 
ausgebildet werden, dass Quellhebungen abzufangen 
sind. Damit nicht zu vergleichen sind jedoch zusam-
menhängende große, massive JVA-Baukörper (u.a. 
viergeschossige Haftgebäude, 200 Meter langes Werk-
stattgebäude usw.). 

Zu 1. 
"...- unter Berücksichtigung 
eines nicht auszuschließen-
den Restrisikos - die JVA auch 
an diesem Standort gebaut 
werden kann." 

 
Beim Umgang mit Steuergeldern kann die Verwaltung 
keine Restrisiken in Kauf nehmen, zumindest solange 
noch Alternativstandorte grundsätzlich möglich sind. 

Zu 2. 
"...wenn nicht in diesen 
Schichten gegründet wird..." 

 
Der Haftbetrieb erfordert, dass die JVA-Gebäude in 
einer ganz bestimmten Art und Weise einander zuge-
ordnet sind. Eine Beplanung und Bebauung des Stall-
bergs nach den Vorgaben des Baugrunds ist daher 
nicht möglich. 

Zu 3.a 
"...Verzicht auf größere Ein-
schnitte und tiefere Abgra-
bungen..." 

 
Der Stallberg ist stark hängig. Dies erfordert bei einer 
Überbauung mit großen Baukörpern, die auch noch 
funktionsgerecht einander zugeordnet sein müssen, 
zwangsläufig starke Eingriffe in das Erdreich. 

Zu 3. b und c 
"Verankerung von Grün-
dungssohlen" und "Einbau 
von Knautschzonen" 

 
Mit diesen Maßnahmen lässt sich u.U. das Risiko von 
Bauwerksschäden vorübergehend reduzieren, aber 
nicht dauerhaft ausschließen. 

 
 
Weitergehende Untersuchungen des Baugrundes zur Ermittlung möglicher Mehr-
kosten und Verdeutlichung nicht beherrschbarer Restrisiken 
 

Mehrkosten 
 Angaben zu eventuellen Mehrkosten am Standort Stallberg sind nicht möglich. Es 

müsste zunächst ein Baugrund- und Gründungsgutachten für die konkreten Gebäude-
standorte erstellt werden, das auf die Situation am Stallberg entsprechend eingeht. 
Daraus könnten dann Angaben zu Mehrkosten abgeleitet werden. 

 Laut Vermögen und Bau – Amt Konstanz betragen die Kosten für die konkrete Bepla-
nung zur Bebauung des Stallbergs alleine 2,17 Mio. €. 

 Das Land müsste also erst mal rd. 2,2 Mio. € in die Hand nehmen, um anschließend 
die Mehrkosten konkret beziffern zu können, um dann aus heutiger Sicht zu sagen, 
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dass am Stallberg – ganz unabhängig von den voraussichtlich zu erwartenden Mehr-
kosten – nicht gebaut wird, weil Restrisiken bestehen, die nicht ausgeschlossen 
werden können. 

 Im Zusammenhang mit diesen Angaben hat das Amt Vermögen und Bau in Konstanz 
jüngst erneut darauf hingewiesen, „dass aus baufachlichen Gründen der Standort 
Stallberg nicht weiter verfolgt werden sollte. Auch unter Inkaufnahme von bauli-
chen Mehraufwendungen und Mehrkosten wird ein Restrisiko bleiben. Dies er-
scheint uns nicht hinnehmbar bei einer JVA mit einem erwarteten Lebenszyklus 
von über 100 Jahren, zumal derzeit noch Alternativstandorte zur Verfügung ste-
hen.“ 

 

Restrisiken 
 Die verbleibenden, nicht beherrschbaren Restrisiken können anhand der folgenden 

Beispiele unter Nennung der Kosten exemplarisch veranschaulicht werden: 
 Stadt Staufen im Breisgau 

-  Die Schäden in Staufen wurden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
dadurch ausgelöst, dass fehlerhaft ausgeführte Erdwärmebohrungen dazu ge-
führt haben, dass Wasser in quellfähiges Gestein eingedrungen ist. Dadurch 
kommt es in Staufen zu Hebungen des Erdbodens, was an rund 270 Gebäuden 
zu Schäden geführt hat. Die schadhaften Bohrlöcher wurden zwischenzeitlich 
saniert, wodurch kein Wasser mehr nachfließen kann. Dennoch geht der Quell- 
und damit Hebungsprozess des Erdbodens immer noch weiter, auch wenn sich 
die Hebungsgeschwindigkeit verlangsamt hat. Wann es zu einem vollständigen 
Stillstand kommt, ist derzeit nicht absehbar. Die Stadt Staufen hatte den Auftrag 
für die Bohrungen gegeben. 

-  Die exakte Schadenssumme kann momentan noch gar nicht genau beziffert 
werden. Es gibt verschiedene Schätzungen in Höhe von 40, 50 oder größer 50 
Mio. €. Weil die Hebungen immer noch weitergehen, treten auch noch neue 
Schäden auf. 

 Bundesautobahn A 81 bei Oberndorf 
-  Hebung des Bodens durch Quellung rd. 2 cm pro Jahr, zu Beginn des Baus im 

Jahr 1976 15 cm pro Monat (!). 
-  Sanierung alle drei Jahre erforderlich, Kosten jeweils 2 Mio. €. 

 Bundesautobahn A 81 am Engelbergbasistunnel bei Leonberg 
-  Nach der Fertigstellung 1998 erste Sanierungen in 2008 und 2010, aktuell muss 

wieder saniert werden. 
-  Kostenpunkt 34 Mio. € einmalig. 

 Wagenburgtunnel 
-  Auf Grund der geologischen Verhältnisse sind am Wagenburgtunnel in größeren 

Abständen nach mehreren Jahren Instandsetzungsmaßnahmen in nicht unerheb-
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lichem Umfang erforderlich. Die Kosten belaufen sich dabei jeweils auf einige 
hunderttausend Euro. 
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STANDORTFESTLEGUNG

Entscheidung für den Standort Esch bei
Rottweil

Inhalt

Die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) im südlichen Landesteil soll am Standort Esch bei
Rottweil mit zunächst 400 Haftplätzen gebaut werden. Darauf hat sich die Landesregierung
am 21. Juli 2015 verständigt (Pressemitteilung). Grundlage der Entscheidung des Kabinetts
war eine Vielzahl von Einzelkriterien, die in den Standorterläuterungen zusammengefasst
sind. Die Kommunen Rottweil und Meßstetten hatten im Rahmen des Dialogverfahrens
Gelegenheit, die jeweilige Standorterläuterung und auch Themenlandkarten zu ergänzen.

Die Prüfung und Abwägung der Einzelkriterien hat deutliche Vorteile für Rottweil – und damit
den Standort Esch – ergeben. Die Festlegung, Bewertung und Gewichtung der Kriterien sind
aus den Themenlandkarten ersichtlich.

Vor allem die vollzuglichen Belange und das Ergebnis der Bürgerbeteiligung sprechen für
Rottweil. Die Bedeutung dieser Gesichtspunkte kann durch die für Meßstetten sprechende
Konversion nach derzeitiger Planungslage nicht aufgewogen werden.

Im Einzelnen:

Vollzugliche Belange

Gefangene müssen regelmäßig zu Gericht gebracht werden. Vor allem zur
Hauptverhandlung, an deren Ende der Richter ein Urteil spricht. Gefangenentransporte
kosten Zeit, Geld, sind schlecht für die Umwelt und belasten Gefangene und Personal.
Deshalb gilt: Je kürzer die Wege und je besser ausgebaut die Straßen, desto besser. Das
neue Gefängnis soll für die Landgerichtsbezirke Rottweil, Hechingen, Konstanz und
Waldshut-Tiengen zuständig sein. Die Transporte in diese Bezirke sind vom Standort



Rottweil aus mit erheblich weniger personellem und finanziellem Aufwand zu leisten. Wie
viel Geld dies spart, lässt sich noch nicht exakt beziffern. Das Justizministerium rechnet
aber wegen kürzerer Wege und kürzerer Fahrzeiten damit, dass das Land jährlich mehr als
150.000 Euro einsparen kann.

Es ist wichtig, dass die Gefangenen regelmäßig Besuch von Angehörigen bekommen
können: Ziel einer Gefängnisstrafe ist es, den Gefangenen in der Haft so zu betreuen und
wenn nötig so zu behandeln, dass er hinterher keine Straftaten mehr begeht. Der
Fachbegriff lautet „Resozialisierung“. Das ist der beste Opferschutz. Das geht aber nur
dann, wenn ein Gefangener während der Haft den Kontakt zur Außenwelt nicht verliert.
Und dazu gehört, dass er regelmäßig Besuch von seinen Angehörigen bekommen kann.
Die Angehörigen können ihm auch Halt geben, wenn er nach der Haft das Leben in
Freiheit erst wieder lernen muss.

Das setzt ganz praktisch voraus, dass Angehörige das Gefängnis gut erreichen können.
Rottweil liegt zentral im Zuständigkeitsbereich der neuen JVA und direkt an der
Bundesautobahn A 81. Viele Besucher werden ferner mit dem Zug anreisen. Auch hier hat
Rottweil, das direkt an das Schienennetz angebunden ist, gegenüber Meßstetten Vorteile.
So dauert eine einfache Fahrt von Waldshut-Tiengen, Konstanz oder Villingen-
Schwenningen nach Rottweil etwa eine Stunde weniger lang als eine Fahrt nach
Meßstetten, wenn das Baden-Württemberg-Ticket verwendet wird.

Schließlich kann in Rottweil den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der zur Schließung
vorgesehenen sechs Vollzugseinrichtungen die Möglichkeit einer sozialverträglichen
Weiterbeschäftigung besser eröffnet werden. Davon betroffen sind die Beschäftigen der
beiden Hauptanstalten Waldshut-Tiengen und Rottweil sowie der vier Außenstellen in
Hechingen, Oberndorf, Villingen-Schwenningen und Tübingen.

Gesellschaftliche Akzeptanz

Nach den derzeit vorliegenden Informationen ist die gesellschaftliche Akzeptanz der
Bürgerinnen und Bürger in Rottweil nach Einschätzung der Landesregierung höher. Die
Bürgerschaft in Rottweil beschäftigt sich fast ausschließlich mit der Frage des „Wo“ (also
mit dem Standort an sich), in Meßstetten hingegen mit der des „Ob“ (Sorgen und Ängste
vor einem Gefängnis, daneben auch mit dem Nutzen eines Gefängnisses).

Konversion und Strukturpolitik

Am Standort Meßstetten wäre es möglich, einen Teil des Geländes der Zollernalb-Kaserne
im Wege der Konversion auf neue Weise nutzbar zu machen. Allerdings ist zu beachten,
dass die etwa 200 Arbeitsplätze in der neuen JVA zunächst zum überwiegenden Teil
bereits durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zu schließenden kleineren
Gefängnisse besetzt sein werden. Kleinere Reinigungs- oder Wartungsaufgaben werden
zudem weitestgehend durch die Gefangenen selbst erledigt. Der Lebensmitteleinkauf
erfolgt für das ganze Land zentral.

Ferner kann der überwiegende Teil des Geländes der ehemaligen Zollernalb-Kaserne
(rund 50 Hektar) durch die Ansiedlung einer Justizvollzugsanstalt (rund zwölf Hektar) nicht
genutzt werden. Die bereits bestehenden Kasernengebäude wären für eine Nutzung als
Vollzugsgebäude bereits aus Sicherheitsgründen völlig ungeeignet. Ein Neubau wäre also
auch am Standort Meßstetten unumgänglich.
Auch für die Ansiedlung des neuen Gefängnisses in Rottweil sprechen Argumente der
Strukturpolitik: Die Stadt hat im Dialogverfahren deutlich gemacht, dass man dort den
Verbleib der Justizvollzugsanstalt nicht nur als Stärkung des traditionellen Justizstandortes



http://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/projekte-der-
landesregierung/beteiligungsprojekte/gefaengnisneubau/standort-esch/

verstehe, sondern auch als wesentlichen Teil einer Zukunftsvision für die Stadt begreife, zu
der auch die Präsenz staatlicher Institutionen und des Öffentlichen Dienstes gehöre.

Recht: Natur, Forst, Wasser

Sowohl das Gelände der Zollernalb-Kaserne in Meßstetten als auch der Standort Esch
grenzen an Landschaftsschutzgebiete. Der Standort Esch liegt zudem in der Nähe eines
FFH-Gebietes, berührt es aber nicht. Auch der frühere Truppenübungsplatz östlich der
ehemaligen Zollernalb-Kaserne ist als FFH-Gebiet ausgewiesen. Nach bisheriger Planung
wäre durch den Bau der JVA in Meßstetten ein geschütztes Biotop betroffen.

Die nächtliche Beleuchtung müsste an beiden Standorten gleichermaßen erfolgen.
Erhebliche Beeinträchtigungen der Tierwelt (Fledermäuse, Nachtfalter) sind nach aktuellen
Prüfungen des Amts für Vermögen und Bau Konstanz jedoch nicht zu erwarten, wenn
entsprechende Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden.

Der Standort Meßstetten liegt im Wasserschutzgebiet Zone III und IIIA. (laut
Stellungnahme der Stadt Meßstetten erfahrungsgemäß unproblematisch), während der
Standort Esch lediglich im Nordwesten an ein Wasserschutzgebiet grenzt, in das das
Gelände je nach konkreter Planung geringfügig hineinragen könnte. Voraussichtlich kann
darauf planerisch reagiert werden. Laut Stellungnahme des Landratsamtes Rottweil wäre
eine geringfügige Überbauung unter Berücksichtigung von Auflagen möglich. Die weiteren
Einzelheiten sind im Genehmigungs- und Planungsverfahren zu klären.

Am Standort Esch muss ein Großteil der benötigten Fläche neu versiegelt werden. Auch
am Standort Meßstetten müsste aber nach derzeitiger Planung voraussichtlich am
südlichen Rand des Kasernengeländes gebaut werden: Nur dieses Gebiet ist relativ eben.
Außerdem müssten anderenfalls zunächst Bunkeranlagen beseitigt werden. Das wäre mit
erheblichen Kosten verbunden.

Nach aktueller Planung müssten deshalb auch am Standort Meßstetten in erheblichem
Umfang (etwa 50 Prozent) bislang nicht versiegelte Flächen bebaut werden. Außerdem
müssten derzeit von den Bürgerinnen und Bürgern Meßstettens genutzte Sportanlagen
(zwei Hallen und ein Fußballfeld) rückgebaut werden. 
Das Gebiet um den Standort Esch ist für die wohnortnahe Erholung von Bedeutung. Die
Stadt Rottweil hat deshalb bereits Überlegungen angestellt, wie das Naherholungsgebiet
im Zuge des JVA-Neubaus aufgewertet werden könnte. Der Eingriff in das
Naherholungsgebiet wird dadurch zumindest erheblich abgemildert. Vorschläge für ein
Gesamtkonzept „JVA plus Naherholung & Naturschutz“ sind bereits erarbeitet und können
auf der Internetseite der JVA Rottweil abgerufen werden.

Nachbarbebauung

Die unmittelbar angrenzende Nachbarbebauung auf der anderen Straßenseite (großer
Aussiedlerhof) spricht in der Gesamtabwägung gegen den Standort Meßstetten.

Weitere Kriterien

Das kommunalpolitische Einvernehmen beider Gemeinden liegt vor. Die Kriterien
Bebaubarkeit, Erschließung und Grundstück spielen bei der Entscheidung eine
untergeordnete Rolle, da sie für beide Standorte in etwa vergleichbar sind.
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                                                                                                               Tischvorlage    
 

Abteilung 4.1 - Stadtplanung  
Sachbearbeiter(in): Olga Gozdzik 
07.01.2016 

 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Gemeinderat (nicht öffentlich) 13.01.2016 

Gemeinderat (öffentlich) 20.01.2016 
 
 
 
 

Erweiterung des Plangebietes  - Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die vorläufigen Prüfergebnisse zum Thema Verschiebung des Plangebietes 
für die geplante Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch zur Kenntnis und schlägt dem Land Baden-
Württemberg vor, die in der Anlage 1 dargestellte Fläche im westlichen Bereich des Waldes (ca. 
46.800 m²) zusätzlich in das Plangebiet einzubeziehen. 
 
  
 

Begründung: 
 
Sachverhalt: 
Mit Datum vom 15.10.2015 wurde durch die Freien Wähler ein Prüfantrag gestellt (Vorlage 
Nr. 151/2015). Der Prüfantrag umfasste, dass der Waldstreifen zwischen der Fläche gemäß 
Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans „Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch“ vom 30.09.2015 
(Vorlage 110/2015) und der B 27 in den Architekturwettbewerb zur Bebauung des Gewands Esch 
mit der neuen JVA einbezogen wird (Teil des Flurstücks Nr. 2630/1, Gemarkung Rottweil). 
Weiterhin wurde die Erschließung über die B 14 anstatt über die B 27 in der Begründung des 
Prüfantrages ausgeführt.  
 
Der Vorschlag der Freien Wähler wird durch den Bürgermeister der Gemeinde Villingendorf 
(Schreiben vom 10.12.2015) unterstützt (Anlage 2 zu Vorlage Nr. 151/2015). Weiterhin wurde 
mit Datum vom 07.12.2015 durch den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – 
Ortsgruppe Rottweil, den NABU Deutschland – Gruppe Rottweil und Umgebung sowie den 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg – Arbeitsgruppe Rottweil ebenfalls eine 
Verschiebung in den Wald begrüßt (Anlage 1 zu Vorlage Nr. 151/2015).   
 
Der Prüfantrag ist bereits im Rahmen der ersten Sitzung der Beteiligungsgruppe am 01.12.2015 
sowie im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Stadthalle am 14.12.2015 diskutiert 
worden. Die Verwaltung hat gemeinsam mit Vermögen und Bau im Rahmen der Erarbeitung der 
Wettbewerbsauslobung umfangreiche Prüfungen einer Verschiebung in den Wald vorgenommen. 
Dabei wurde das zu prüfende Gebiet im Vergleich zum Antrag in südwestliche Richtung erweitert. 
Dabei wurde der vorhandene Weg als Grenze definiert (siehe Anlage 1). 
 
Die Ergebnisse werden im Folgenden dokumentiert. Die Zusammenfassung der vorläufigen 
Prüfergebnisse wurde von der von der Stadt mit der Projektsteuerung beauftragten Dipl.-Ing. Eva 
Maria Schmitz (Müller-BBM Projektmanagement GmbH) in Abstimmung mit der Verwaltung 
erstellt.  
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Zusammenfassung der vorläufigen Prüfergebnisse:  
 
1 Erschließung über die B 27 
Die Möglichkeit einer Erschießung des Plangebietes unabhängig von einer Verschiebung in den 
Wald über die Bundesstraße B 27 ist auf Anregung des Landratsamtes Rottweil mit dem Regie-
rungspräsidium Freiburg (Ausstelle Donaueschingen, Referat 47.2) abgestimmt worden.  
 
Das Regierungspräsidium weist mit Schreiben vom 04.12.2015 darauf hin, dass die B 27 in 
Richtung Balingen eine stark belastete Straße ist und die eine der wenigen Ost-West-
Verbindungen darstellt. Es wird ein großes Problem im Verkehr von der JVA ausgehend gesehen, 
der links nach Balingen abbiegen wolle. Dieser würde eine Spur queren und müsse dann 
beschleunigen. Somit würde die gesamte Geschwindigkeit des Verkehrs auf der B 27 gedrosselt. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass zwei bestehende Anschlusspunkte vergleichsweise dicht 
hintereinander liegen. Die Leichtigkeit des Verkehrs wird hierdurch unnötig eingeschränkt, zumal in 
unmittelbarer Nähe die B 14 mit einem Anschluss in das Esch bereits existiert.  
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass die B 14 deutlich geringer belastet ist, als die B 27, so 
dass die Leichtigkeit des Verkehrs durch eine stärker frequentierte Einmündung nicht gefährdet 
wird, zumal eine Linksabbiegespur bereits angelegt sei und nur die Zufahrtsstraße angepasst 
werden müsse.  
 
Für das Regierungspräsidium Freiburg ist eine Zufahrt zum Esch nur von der B 14 denkbar. Es wird 
darum gebeten, dies in den Planungen zu berücksichtigen. Auch wenn die Bundesstraße B 14 zu 
einer Landesstraße herabgestuft werden soll, würden sich die Einschätzungen nicht ändern.  
 
 
2 Ermittlung des möglichen Erweiterungsgrundstücks im Bereich der Waldflächen 
 
2.1 Geologische und geotechnische Rahmenbedingungen 
Das Institut für Geotechnik ist vom Land Baden-Württemberg bereits im Rahmen der Standort-
suche mit geologischen und geotechnischen Untersuchungen des Standortes Esch beauftragt 
worden. Der zuständige Gutachter Dipl.-Ing. Tobias Bräutigam wurde um eine Einschätzung der 
Bebaubarkeit des Waldstreifens gebeten (s. Anlage 2).  
 
Im Ergebnis zeigt sich, dass im östlichen Teil des Waldgebietes zwischen der landwirtschaftlichen 
Fläche und der B 27 mehrere relativ große und einige kleinere Dolinen liegen und die Fläche in 
östlicher Richtung zunehmend verkarstet und zonenweise erheblich geschwächt ist. Es ist davon 
auszugehen, dass zum Teil im Untergrund ein zusammenhängendes Karstholraumsystem 
vorzufinden ist. Der Gutachter spricht aufgrund der vorgefundenen Situation die Empfehlung aus, 
dass auf eine Bebauung des Geländes östlich des Bohrpunktes BK 8/15 verzichtet wird (zur Lage 
des Bohrpunktes Übersichtsplan in Anlage 1).  
 
Eine Bebauung des westlichen Bereiches erscheint aus gutachterlicher Sicht grundsätzlich möglich, 
da dieser Bereich des Flurstücks weniger stark verkarstet ist.  
 
Den Empfehlungen des Gutachters folgend ist auf eine weitere Prüfung des Flurstückes östlich des 
Bohrpunktes BK 8/15 wegen mangelnder Bebaubarkeit bzw. großen Unsicherheiten bei der 
Bebaubarkeit verzichtet worden. An dieser Stelle ist ergänzend anzumerken, dass für die gesamte 
landwirtschaftliche Fläche die Bebaubarkeit bereits geprüft und durch den Gutachter bestätigt 
worden ist.  
 
 
2.2 Bodenarchäologie  
Ebenfalls im östlichen Bereich des Waldes zwischen dem Otto-Gulde-Weg und der B 27 ist das 
Vorkommen eines frühkeltischen Grabhügelfeldes aus der beginnenden Eisenzeit bekannt (s. 
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Anlage 1), von dem heute noch einige Hügel schwach als Bodenerhebungen zu erkennen sind. 
Weiterhin ist mit dem Vorkommen eines römischen Gutshofes (villa rustica) südlich der 
Bundesstraße zu rechnen, dessen Hauptgebäude teilweise ergraben wurde. Die tatsächliche Aus-
dehnung dieser Denkmäler ist bislang nicht bekannt. Es muss nach Auskunft des Landesamtes für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart vom 11.12.2015 (Referat 84.2 Archäologische 
Denkmalpflege) damit gerechnet werden, dass sich diese Denkmäler mit weiteren Gräbern bzw. 
weiteren Gebäuden deutlich über die bekannten Umrisse hinaus erstrecken.  
 
Von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege wurde darauf hingewiesen, dass an der Erhaltung 
der Denkmäler ein öffentliches Interesse bestehe. Grundsätzlich könne dies z. B. durch den 
Verzicht auf Bodeneingriffe im Bereich der bekannten Grabhügel erreicht werden. Sollte die 
Planung jedoch dazu führen, dass diese oder andere Bodendenkmäler im Zuge der Realisierung der 
Baumaßnahmen gefährdet oder zerstört werden, könne dies aus denkmalfachlicher Sicht nur 
hingenommen werden, wenn zuvor eine archäologische Rettungsgrabung durchgeführt würde, die 
mindestens den Denkmalwert nach § 6 Denkmalschutzgesetz erhält.  
 
Eine Überplanung der archäologischen Fundstellen ist im weiteren Verlauf nicht geprüft worden, 
da eine Bebaubarkeit aus geotechnischer Sicht in diesem Bereich nicht empfohlen werden kann 
(siehe Punkt 2.1).  
 
 
2.3 Otto-Gulde-Weg als südliche Grenze der Erweiterung des Plangebietes 
Für die vorläufige Prüfung der Verschiebung des Plangebietes in den Wald hinein sind neben den 
geologischen, geotechnischen und archäologischen Informationen auch die vorhandenen 
Wegestrukturen berücksichtigt worden. Die Grenze der Erweiterung des Plangebietes wurde auf 
den Otto-Gulde-Weg im Süden gelegt (s. Anlage 1), da aus der Öffentlichkeitsbeteiligung auch die 
Forderung nach Erhalt von bestehenden Wegestrukturen zu Freizeit und Erholungszwecken zu 
entnehmen war.  
 
Weiterhin ist von einer Bundesfernstraße gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz ein Abstand 
von 20 m zu halten („Längst der Bundesfernstraßen dürfen nicht errichtet werden […] 
Hochbauten jeder Art in einer Entfernung […] bis zu 20 m bei Bundesstraßen außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten jeweils 
gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.“). 
 
 
2.4 Mögliche Erweiterungsflächen im Bereich des Waldstreifens 
Unter Berücksichtigung der in den Punkten 2.1 bis 2.3 aufgeführten Rahmenbedingungen 
verbleibt eine mögliche Flächenerweiterung von rund 46.000 m2 zwischen der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche im Esch und der Bundesstraße B 27. Die Fläche weist eine Nord-Süd-Ausdehnung 
von rund 100 m im südlichen Bereich und rund 225 m im südwestlichen Bereich und eine Ost-
West-Ausdehnung von rund 380 m auf. 
 
Der Geländeverlauf kann der Anlage 4 entnommen werden. Grundlage ist eine vollständige 
Bestandsaufnahme durch einen Vermesser. 
 
Aus dem Schnitt 3, der von Nord nach Süd verläuft und innerhalb der möglichen Erweiterungs-
fläche liegt, ist folgender Sachverhalt abzulesen: die Straße „Auf die Neckarburg“ liegt auf einer 
Höhe von 626,8 m. Das Gelände fällt Richtung Süden bis auf eine Höhe von 617,6 m ab (Schnitt 
nach „links lesen“). Dieser tiefste Punkt liegt auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Danach 
steigt das Gelände im Bereich des Waldstreifens wieder an (Höhe am Otto-Gulde-Weg rund 629,5 
m). Die B 27 liegt auf einer Höhe von rund 630,0 m. Der südliche Bereich der Ackerfläche liegt 
somit rund 9 m tiefer als die Straße „Auf die Neckarburg“ sowie die B 27. 
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2.5 Überbauung der Waldflächen und des Eschtals 
Beim im Wald gelegenen Eschtal handelt es sich um ein Trockental nördlich der Waldabteilung 
Schachtloch. Die oberflächennahen Schichten sind großflächig stark sandhaltig und weisen eine 
verstärkte Tendenz zu Erosion und Sandverfrachtung in Richtung des Trockentals auf. 
 
 Der Gutachter Herr Bräutigam weist in seiner Stellungnahme (Anlage 2) darauf hin, dass zu 
berücksichtigen ist, dass das Eschtal mit seinen Funktionen für die Wasserführung insbesondere vor 
dem Hintergrund zunehmender Wetterextreme besonders zu beachten ist. Es handelt sich um ein 
Trockental, welches z. B. im Rahmen der Schneeschmelze oder bei Starkregenereignissen Wasser 
führend ist. 
 
Aus topografischen Gründen sei es nach gutachterlicher Einschätzung voraussichtlich erforder-lich, 
dass Eschtal im Zuge der Optimierung der Geländeoberfläche zumindest teilweise aufzu-füllen. 
Sollten naturschutzfachliche oder gewässerschutzrechtliche Aspekte (die im Rahmen dieser 
Voruntersuchung noch nicht abschließend geprüft worden sind) der künstlichen Auffüllung nicht 
entgegenstehen, sei es erforderlich, unter der künstlichen Auffüllung einen Wasserpfad anzulegen, 
der auch den Schichtwasserzutritt aus Richtung Norden zulässt. Periodische 
Wartungsaufwendungen sind aufgrund der Sandfrachten nicht ausgeschlossen.  
 
Aus den Ausführungen, die auch im Rahmen des Abstimmungsgespräches mit den Fachbehörden 
gemacht worden sind kann geschlussfolgert werden, dass eine Überbauung des Eschtals nicht 
ohne größere Aufwendungen möglich ist.  
 
 
3 Naturschutzfachliche und naturschutzrechtliche Rahmenbedingungen 
 
3.1 Naturschutzfachliche Bewertung und Ausgleichbarkeit 
Der Gutachter Dipl.-Biologe Jochen Kübler von 365° wurde um eine Bewertung der in Rede 
stehenden Waldflächen gebeten (s. Anlage 3). Der Gutachter hat bereits die naturschutzfachli-
chen Untersuchungen im Rahmen der Standortsuche im Auftrag des Landes durchgeführt. Die 
vorliegende Einschätzung kann keine detaillierte fachgutachterliche Bewertung im Rahmen eines 
Planverfahrens ersetzen und muss im Falle einer Waldinanspruchnahme durchgeführt werden. 
 
Er kommt zu dem Schluss, dass der verbleibende Wald drei Biotoptypen zugeordnet werden kann: 
 

- Mischbestand mit überwiegendem Nadelbaumanteil 
- Mischbestand mit überwiegendem Laubbaumanteil (standortheimische Baumarten) 
- Buchen-Wald basenreicher Standorte, naturnah 

 
Grundsätzlich sind die Waldflächen von naturschutzfachlicher untergeordneter bis mittlerer Be-
deutung. Eine Ausgleichbarkeit ist grundsätzlich gegeben (zu beachten sind die unter Nr. 3.2 
dargestellten Einschränkungen). 
 
Es ist jedoch festzustellen, dass ein Eingriff in den Wald für das Schutzgut Tiere und Pflanzen einen 
3-6 Mal höheren Kompensationsbedarf erfordert, als wenn der gleiche Eingriff auf der Ackerfläche 
im Esch umgesetzt werden würde. Entsprechend höher wird die Größe der Ausgleichsflächen sein 
müssen, die im Rahmen der Bauleitplanung gesichert werden müssen. 
 
 
3.2 Waldumwandlung 
Bereits im Abstimmungsgespräch mit den Fachbehörden am 18.11.2015 wurde durch die Untere 
Forstbehörde in Abstimmung mit der Höheren Forstbehörde eine mögliche Inanspruchnahme des 
Waldes äußerst kritisch beurteilt. Es wurde darauf hingewiesen, dass bei einer Waldinan-
spruchnahme die Vorgaben des Landeswaldgesetzes Baden-Württemberg zu beachten sind.  
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Danach darf Wald nur mit Genehmigung der Höheren Forstbehörde in eine andere Nutzungsart 
umgewandelt werden. Gemäß § 9 Abs. 3 Landeswaldgesetz kann zum vollen oder teilweisen 
Ausgleich nachteiliger Wirkung einer Umwandlung für die Schutz- oder Erholungsfunktion des 
Waldes insbesondere bestimmt werden, dass in der Nähe als Ersatz eine Neuaufforstung ge-
eigneter Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist vorzunehmen ist und diese Forderung wird 
in der Regel auch von den Forstbehörden erhoben.  
 
Es ist im Falle einer Waldinanspruchnahme davon auszugehen, dass Aufforstungsflächen in der 
Größenordnung von 1:1 in räumlicher Nähe erforderlich werden (der forstrechtliche Ausgleich 
kann mit dem naturschutzrechtlichen Ausgleich unter Umständen kombiniert werden). Sowohl die 
Forstbehörde als auch der Gutachter Herr Kübler haben auf die Schwierigkeiten hingewiesen, 
geeignete und verfügbare Aufforstungsflächen in der erforderlichen Größenordnung zu finden. Ob 
Ersatzaufforstungsflächen in ausreichender Qualität und Lage zur Verfügung stehen, kann derzeit 
noch nicht abschließend beurteilt werden. Sollten die Flächen nicht gefunden werden können, wird 
die Waldumwandlung nicht genehmigt werden. 
 
Weiterhin wurde durch die Untere Forstbehörde darauf hingewiesen, dass mit einem gleichwer-
tigen Waldbiotop z. B. hinsichtlich der klimatologischen Eigenschaften erst nach 30 bis 50 Jahren 
zu rechnen sei.  
 
Von Seiten der Unteren Forstbehörde wurde weiterhin im Informationsaustausch darauf hinge-
wiesen, dass eine Alternativenprüfung im Rahmen des Waldumwandlungsantrages erforderlich sei. 
 
 
3.3 Artenschutzrechtliche Einschätzung  
Der Gutachter Herr Kübler wurde neben der naturschutzfachlichen Einschätzung auch um eine 
artenschutzrechtliche Einschätzung gebeten. Er stellt dar (s. Anlage 3), dass bei den Untersu-
chungen 2014 im Bereich des Waldrandes, der hier in Rede steht, hohe Aktivitäten und ein relativ 
breites Artenspektrum von Fledermäusen festgestellt wurde. Der Wald selbst wurde damals nicht 
vertieft untersucht. Daher kann insbesondere das Quartierspotenzial im Wald (geeignete Höhlen 
und Spaltbäume, Totholz mit abgeplatzter Rinde) nicht beurteilt werden.  
 
Durch den Gutachter wird festgestellt, dass durch den Wald mindestens eine potenzielle Trans-
ferflugstraße im Bereich des Otto-Gulde-Weges verläuft, die bei Verlust oder Beeinträchtigung 
eine erhebliche Störung im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes darstellen könnte.  
 
Es wird bei einem Eingriff in den Wald nicht mit erheblichen artenschutzrechtlichen Konflikten 
gerechnet, jedoch wird durch den Gutachter hervorgehoben, dass der bestehende Waldrand als 
Leitstruktur und Nahrungshabitat für Fledermäuse beeinträchtigt wird und eine solche Leitstruktur 
im Sinne des „Dunkelkorridors“ bei einer Inanspruchnahme des Waldes neu geschaffen werden 
müsse.  
 
Weitere ggf. geschützte Arten können in ihrem Vorkommen nicht vollkommen ausgeschlossen 
werden (z. B. Haselmaus). 
 
 
3.4 Naturschutzfachliche Bewertung des bisherigen Plangebietes - Auswirkungen auf die 
Schutzgebiete 
Von 365° wurde am 22.07.2015 das abschließende faunistische Gutachten für den Standort Esch 
im Rahmen des Standortsuchlaufes für den Neubau einer JVA vorgelegt. Im Rahmen die-ses 
Gutachtens werden Einschätzungen zu den Eingriffen in Fauna-Biotope und Biotopverbund sowie 
Vorschläge für die Vermeidung und Minderung und Kompensation von Beeinträchtigungen in 
Bezug auf eine Inanspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Fläche vorgenommen. Das 
Gutachten wird ergänzt durch die Ergebnisse der 6. Nachtfalteruntersuchung mit Stand vom 
10.11.2015.  
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Hinsichtlich der befürchteten Auswirkungen durch die geplante JVA auf die nördlich des Plan-
gebietes gelegenen Schutzgebiete sind den Gutachten die folgenden Erkenntnisse zu entnehmen:  
 

- Die FFH-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der 
maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebietes ausgeschlossen werden können, wenn ei-ne 
Reihe von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen durchgeführt wird. Dazu gehört 
insbesondere 

- die Minimierung der Außenbeleuchtung auf das für die Sicherheit erforderliche 
Mindestmaß und die Verwendung von insektenschonenden LED-Leuchtmitteln und die 
Verwendung von Lampenträgern, die vollständig eingekoffert sind 

-  ein möglichst weites Abrücken von der Hangkante zum Neckartal, um eine direkte Strah-
lungswirkung auf angrenzende Waldbestände zu minimieren. 

- Eine Eingrünung der Anlage z.B. durch eine dichte Heckenpflanzung insbesondere nach 
Süden, Osten und Norden vor. Die Eingrünung im Norden soll eine Breite von 5-10 m 
aufweisen und eine wirksame Höhe haben (siehe Anlage 3). 
 

Die vorm Gutachter vorgeschlagenen Maßnahmen werden zwingender Bestandteil der Auslobung 
werden, so dass von einer Umsetzung durch die Planer im Rahmen des Wettbewerbs ausgegangen 
werden kann. 
 
Zusammenfassend kommt der Gutachter für die Umsetzung des Vorhabens auf der Ackerfläche zu 
dem folgenden Ergebnis:  
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fledermäuse 
und Nachtfalter sowie für sonstige streng geschützte Arten erhebliche Beeinträchtigungen durch 
die geplante Bebauung unter Berücksichtigung der […] aufgeführten Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden können.  
Es ist nicht zu erwarten, dass bei Umsetzung des Vorhabens die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG bzw. des Artikel 12 FFH-RL und Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie eintreten. Ein 
Ausnahmeverfahren gemäß § 45 Abs. 8 BNatSchG ist nicht erforderlich.  
Eine erhebliche Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des angrenzenden FFH-Gebietes 
„Oberes Neckartal mit Seitentälern“ durch das Vorhaben ist ebenfalls nicht zu erwarten.  
Durch das Vorhaben werden keine naturschutzfachlich hochwertigen Lebensräume in Anspruch 
genommen. Der Eingriff in die Ackerfläche und in den Waldrand ist kompensierbar.  
Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen müssen Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der 
im Plangebiet vorkommenden streng geschützten Arten sowie von Arten, die maßgeblich 
Bestandteil der FFH-Lebensräume sind, durchgeführt werden. Es wird vorgeschlagen, das Vor-
haben möglichst weit von den sensiblen Lebensräumen im Neckartal abzurücken, das heißt, das 
Vorhaben Richtung Westen zu verschieben. Der Waldrand im Süden sollte ebenfalls nicht in 
Anspruch genommen werden. Mögliche Beeinträchtigungen von Nachtfaltern und Fledermäusen 
durch nächtliche Beleuchtung sind ferner durch ein angepasstes Beleuchtungskonzept und einer 
ausreichenden Eingrünung zu minimieren.“  
 
 
4 Ergebnisse der Beteiligungsgruppe am 01.12.2015 und der Öffentlichkeitsbeteiligung am 
14.12.2015 
Die mögliche Verschiebung des Plangebietes in den Waldstreifen zwischen der Ackerfläche und der 
B 27 war sowohl in der ersten Sitzung der Beteiligungsgruppe am 01.12.2015 als auch in der 
Veranstaltung in der Stadthalle am 14.12.2015 ein Thema.  
 
Die Verschiebung wurde rege diskutiert, ohne dass ein abschließendes Votum z. B. durch die 
Beteiligungsgruppe bereits gefasst worden wäre. Dabei wurde die Frage gestellt, seit welchem 
Zeitpunkt und warum ein Abweichen von dem Grundstück, das Gegenstand des Standortsuch-
laufs des Landes und der Bewertungen im Vergleich zu Meßstetten sowie des Bürgerentscheides 
der Stadt Rottweil war, diskutiert wird. 
 
Aus Sicht der Teilnehmer spricht für eine Verschiebung in den Wald insbesondere:  
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- eine erwartete Minimierung der Lichtverschmutzung und der Sichtbeziehungen im Bereich 
Dietingen, Villingendorf und Tierstein, 

- ein maximal großer Spielraum für die Planer im Rahmen des Architekturwettbewerbs, 
- eine möglichst kurze Verkehrserschließung über die B 27, 
- die Minimierung von Auswirkungen auf die angrenzenden Schutzgebiete.  

 
Neben den Argumenten, die für eine Verschiebung in den Wald sprechen, wurden jedoch auch 
zahlreiche Aspekte durch die Bürgerinnen und Bürger genannt, die als Argument für eine Erhal-
tung der Waldfläche interpretiert werden können. Hierzu zählen insbesondere die folgenden 
Argumente: 
 

- Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft durch Ausrichtung des Baufensters, 
- möglichst geringer Landschaftsverbrauch, 
- möglichst geringe Eingriffe in die Natur beim Erschließen von Versorgungswegen, 
- Erhalt der Naherholungswege und Möglichkeiten, 
- Vermeidung von Eingriffen in die Waldbiotope. 

 
 
5 Zusammenfassung 
 
Erschließung: 

- Das Regierungspräsidium Freiburg sieht bei einer Erschließung des Geländes über die B 27 
die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs auf der Ost-West-Verbindung gefährdet und 
empfiehlt rät zu einer Erschließung über die vorhandene Einmündung an der B 14 und 
bittet dies bei den Planungen zu berücksichtigen. 

 
Geologie und Geotechnik:  

- In dem östlichen Bereich der an die landwirtschaftliche Fläche grenzende Waldstreifen ist 
aufgrund der geologischen und geotechnischen Bedingungen eine Überbaubarkeit nicht 
gegeben. 

- Bei einer Überbauung des Eschtals (Trockental) sind die Funktionen für die Wasserführung 
insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender Wetterextreme besonders zu beachten 
(Schneeschmelzen, Starkregenereignisse. Aufgrund der Bodenverhältnisse ist mit 
periodischen Wartungsaufwendungen zu rechnen. 

 
Bodenarchäologie: 

- Es liegt zwischen dem Otto-Gulde-Weg und der B 27 ein frühkeltisches Grabhügelfeld vor. 
Nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalpflege besteht an der Erhaltung der Denk-
mäler ein öffentliches Interesse. 

 
Ausgleichbarkeit der Eingriffe: 

- Für die Umwandlung von Wald ist eine Genehmigung der Höheren Forstbehörde erforder-
lich, die an die Bedingungen des Landeswaldgesetzes geknüpft sind. Es ist von einem 1:1-
Ausgleich der in Anspruch genommenen Waldflächen in räumlicher Nähe auszugehen. Der 
Gutachter und die Untere Forstbehörde haben auf Schwierigkeiten bei der Suche nach 
Ersatzaufforstungsflächen hingewiesen. 

-  Eine Realisierung des Vorhabens innerhalb der Waldfläche führt zu einem 3-6 Mal höheren 
Kompensationsbedarf im Vergleich zur Realisierung des Vorhabens auf der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche. Die ökologische Wertigkeit des Waldes ist höher einzustufen. 

- Erforderlichkeit der Alternativenprüfung im Rahmen des Waldumwandlungsantrages. 
 
Naturschutzfachliche Bewertungen: 

- Es wird bei einem Eingriff in den Wald nicht mit erheblichen artenschutzrechtlichen Konflik-
ten gerechnet. Der bestehende Waldrand fungiert jedoch als Leitstruktur und Nahrungsha-
bitat für Fledermäuse. Weiterhin ist bei einer Waldinanspruchnahme mit einer Beeinträch-
tigung einer potenziellen Transferflugstraße insbesondere für Fledermäuse im Bereich des 
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Otto-Gulde-Wegs zu rechnen (ggf. erhebliche Störung im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes). 

-  Die FFH-Vorprüfung für eine Vorhabenrealisierung auf der landwirtschaftlichen Fläche 
kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen der maßgeblichen Bestand-
teile des Schutzgebietes ausgeschlossen werden können, wenn eine Reihe von Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen durchgeführt wird. Dazu gehört insbesondere die 
Minimierung der Außenbeleuchtung, die Verwendung von insektenschonenden LED-
Leuchtmitteln und auch eine Eingrünung der Anlage z.B. durch eine dichte Heckenpflan-
zung insbesondere nach Süden, Osten und Norden. Die Eingrünung im Norden soll eine 
Breite von 5-10 m aufweisen und eine wirksame Höhe haben. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht ist eine Verschiebung des Plangebietes daher nicht erforderlich. 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

- In der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden Argumente für eine Verschiebung in den Wald 
und gegen eine Verschiebung in den Wald ergebnisoffen diskutiert. Es wurde hinterfragt, 
warum ein Abweichen vom Grundstück aus dem Standortsuchlauf erforderlich ist. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Zuständigkeit: 
Gemäß § 2 Abs. 3.1 Hauptsatzung ist der Gemeinderat für Angelegenheiten von erheblicher oder 
grundsätzlicher Bedeutung zuständig. 
 
 
 

 

Anlagen: 
Anlage 1: Übersichtsplan; Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch – mögliche Erweiterung in den 
Wald, Stand 15.12.2015, Stadt Rottweil 
 
Anlage 2: Vorläufige geotechnische Prognose zur Bebaubarkeit der potentiell vorgesehenen 
zusätzlichen Waldflächen im Distrikt Beckenhölzle, Abteilung 2, Schachtloch (Universität 
Stuttgart, IGS Institut für Geotechnik, Dipl.-Ing. Tobias Bräutigam) 
 
Anlage 3: Bewertung der Waldflächen südlich und südwestlich der Ackerfläche „Esch“ aus 
naturschutzfachlicher und naturschutzrechtlicher Sicht, Stand: 05.01.2016 (365° Freiraum + 
Umwelt, Dipl.-Biologe Jochen Kübler) 
 
Anlage 4: Geländeschnitte 
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Anlage 10 

Entscheidung der Stadt Rottweil mit Übersichtsplan 
(geänderter Beschlussvorschlag) – Vorlage Nr. 21/2016 
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Vorlage Nr. 021/2016 

                                                                                  ergänzt Vorlage Nr. 010/2016 - Tischvorlage    
 

Abteilung 4.1 - Stadtplanung  
Sachbearbeiter(in): Gozdzik, Olga 
19.01.2016 

 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Gemeinderat (öffentlich) 20.01.2016 
 
 
 
 

Erweiterung des Plangebietes  - Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch 
 
 
Geänderter Beschlussvorschlag auf Grundlage der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
am 13.01.2016:  
Der Gemeinderat nimmt die vorläufigen Prüfergebnisse zum Thema Verschiebung des 
Plangebietes für die geplante Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch zur Kenntnis und schlägt dem 
Land Baden-Württemberg vor, die südlich des Plangebietes liegende (Wald-) Fläche bis 20 m 
vor der B27 zusätzlich in das Plangebiet einzubeziehen.  
Die Abgrenzung der Erweiterungsfläche (ca. 112.290 m²) ist der Anlage 1 zur Vorlage 021/2016 
zu entnehmen (gelbe Umrandung).  
  
 

 
 

 
 
 

 

Anlagen: 
Anlage 1: Übersichtsplan; Justizvollzugsanstalt Rottweil Esch - Erweiterung in den Wald - auf 
Grundlage: Beschluss 13.01.2016, Stand 14.01.2016, Stadt Rottweil  
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Stellungnahme Vermögen und Bau 
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Geländeschnitte 
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Breinlinger Ingenieure  
Tuttlingen Stuttgart 
Kanalstraße 1-4 
78532 Tuttlingen 
 
 
Wertung der Standortangebote 
Standort: 3---Rottweil – Esch 
 
4.3.1.      Verkehrsanbindung 
  
4.3.1.1.   PKW/LKW 
 
Bestehende Zuwegung: 
 
Das Plangebiet ist über einen bestehenden Wirtschaftsweg an das übergeordnete Netz 
(Bundesstraße 14) angeschlossen. Der Wirtschaftsweg verfügt über eine bituminöse 
Querschnittsbreite von 3,00 m. Dieser Querschnitt ist nicht in der Lage den zu erwar-
tenden Verkehr aufzunehmen. Eine Verbreiterung auf 6,50m wäre erforderlich. Aller 
Wahrscheinlichkeit ist die Dicke des frostsicheren Gesamtaufbaus ungenügend. Somit 
wäre ein kompletter Vollausbau erforderlich. 
 
Anschluss an das übergeordnete Straßennetz: 
 
Der Anschlussknoten an die B 14 liegt zwischen Rottweil und Villingendorf, Zwischen 
Netzknoten 7817 041 und Netzknoten 7817 043 ca. bei Station 0,500 
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Der Knotenpunkt zum übergeordneten Straßennetz (B14) ist bereits mit einer Linksab-
biegespur aus Richtung Villingendorf ausgestattet. Der Knotenpunkt ist somit in der La-
ge den prognostizierten Verkehr aufzunehmen. 
 

 
 

Zur verkehrstechnischen Erschließung des Plangebiets ist der Neubau einer ca. 500 m 
langen Anschlussstraße erforderlich. 

 
Bewertung:   Lage ideal; geringer Anbindungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  3 

 
 
4.3.1.2.   Entfernung zur A81 
 
Von Plangebiet aus fährt man ca. 465 m auf der bestehenden Wirtschaftswegtrasse zur 
B 14. Anschließend biegt man links auf die B 14 ab und folgt ihr in südlicher Richtung. 
Man passiert den Kreisverkehr in Richtung Bundesstraße B 462. Am der Einmündung B 
463 folgt man der Bundesstraße in westlicher Richtung bis zur Anschlussstelle 34 der 
Bundesautobahn A81. Die Gesamtstrecke beläuft sich auf 3,6 km 
 
Bewertung:   Entfernung zwischen 1 – 5 km 
 
Wertungspunkte:  3 
 
 
4.3.1.3.   ÖPNV / Taktung 
 
Auf der B 14 zwischen Rottweil und Villingendorf fährt die Linie SBG-Bus 7444 und der 
Regionalbus 20. Die Busse befahren diese Strecke öfters als 10-mal am Tag.  
 
Bewertung:   > 10 x täglich 
 
Wertungspunkte:  3 
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4.3.1.4.   Haltestelle 
 
Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich in Rottweil / Hegneberg und Villingen-
dorf. Zur Anbindung des Plangebiets wäre die Errichtung einer neuen Haltestelle im 
Bereich der Anbindung an die B 14 erforderlich. Da sich der Knotenpunkt in einem un-
bebauten, ebenen Gebiet befindet ist  der Herstellungsaufwand gering. 
 
Bewertung:   zusätzliche Haltestelle mit geringem Aufwand herstellbar 
 
Wertungspunkte:  2 
 
 
4.3.1.5.   HBF 
 
Die Entfernung vom Plangebiet bis zum Bahnhof Rottweil beläuft sich auf 6,4 km. Diese 
Route führt über die B 27 und L 432 zum Bahnhof. 
 
Bewertung:   Entfernung < 15 km 
 
Wertungspunkte:  1 
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4.3.2.      Medienerschließung 
  
4.3.2.1.   Abwasser 
 
Im direkten Planungsbereich befinden sich keine örtl. oder überörtlichen Abwasserent-
sorgungsanlagen. Der Schmutzwasseranfall (Spitzenwert) wurde hierbei nach Angabe 
des AG mit 32 l/s (ca. 1-2 l/s bei Druckleitung) angesetzt.  
 
Für die Abwasserentsorgung (Schmutzwasser) bietet sich folgende Lösung an: 
 
Erstellung einer Pumpstation mit ausreichend dimensioniertem Vorlagebehälter und 
anschließender Ableitung des Schmutzwassers zu einem Anschlusspunkt an die öffent-
liche Kanalisation im Bereich Industriegebiet „Berner Feld“. Für den Anschluss ist die 
Verlegung einer ca. 1,5 km langen Abwasserleitung (gebündelt mit anderen Versor-
gungsträgern) mit Querung der B27 und des Neckartals ( Neckartalbrücke) erforder-
lich. 
 
In diesem Gebiet stehen die Kapazitäten für die Einleitung der ungereinigten Abwässer 
der geplanten JVA zur Verfügung. Gleichfalls verfügt die Kläranlage Rottweil über die 
entsprechenden Reserven und eine gute Leistungsfähigkeit. Hierbei sind der Vorlage-
behälter und die Pumpensteuerung so zu dimensionieren, dass ein Pumpbetrieb und 
damit eine Beschickung der Kläranlage Rottweil vorwiegend nachts möglich ist. 
 
Aufgrund des erforderlichen Herstellungsaufwands für die Abwasseranlagen und die 
relativ große Leitungslänge wird der Standort hinsichtlich des Abwassers folgenderma-
ßen bewertet. 
 
Bewertung:   Lage schlecht, großer Herstellungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  1 
 
 
4.3.2.2.   Regenwasser 
 
Im Planungsbereich befinden sich keine örtl. oder überörtlichen Regenwasserbehand-
lungsanlagen. Der Standort liegt teilweise im Wassersschutzgebiet Zone III der Was-
serversorgung „Oberer Neckar“. D.h. es ist hinsichtlich der Regenwasserbehandlung 
und –ableitung mit erhöhten Anforderungen zu rechnen. Auch sollten keine Versicke-
rungsanlagen im Plangebiet angeordnet werden. 
 
Nach ersten Rücksprachen mit dem Wasserwirtschaftsamt sollte das anfallende Ober-
flächenwasser über eine Regenwasserbehandlungsanlage (z.B. Retentionsbodenfilter) 
in Kombination mit einer Retentionsanlage in den Neckar eingeleitet werden. Die Einlei-
tung erfolgt über offene Gräben (L ~ 1 km) und sollte unterhalb der Stauanlage bei der 
Neckarburg erfolgen. 
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      Einleitungsstelle in den Neckar unterhalb der Stauanlage 

 
Im Hinblick auf die Lage (im bzw. am Rande des Wasserschutzgebiets), die Herstellung 
der erforderlichen Regenwasserbehandlungsanlagen, sowie der zugehörigen Zu- und 
Ableitungsgräben bewerten wir den Punkt Regenwasserentsorgung gemäß Wertungs-
matrix wie folgt: 
 
Bewertung:   Lage schlecht, großer Herstellungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  1 
 
 
4.3.2.3.   Wasser 
 
Im direkten Planungsbereich befinden sich keine örtlichen, oder überörtlichen Versor-
gungs- oder Wassergewinnungsanlagen. 
 
Nach den Angaben des AG ist für die Anlage von einem Spitzenverbrauchswert von ca. 
25 l/s auszugehen. Der Durchschnittsverbrauch ist gerundet mit 5 l/s angesetzt.  
 
Da im Planungsbereich keine leistungsfähigen Vorfluter mit entsprechender Wasser-
qualität sind, sowie nur stark schwankende Schicht- bzw. Karstwasservorkommen vor-
handen sind, scheidet die Einrichtung einer Eigenversorgung aus. 
 
Es wird vorgeschlagen, über neu zu bauende Versorgungsleitungen an die bestehen-
den Versorgungsleitungen im Bereich des Industriegebietes „Berner Feld “ der Stadt-
werke Rottweil anzuschließen. 
 
Durch eine zweiseitige Einspeisung (zusätzliche Versorgung über das Wasserwerk 
Neckarburg) könnten höhere Versorgungsmengen bereitgestellt sowie die Versorgung 
generell gesichert werden. 
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                             Anschlusspunkt „Berner Feld“ 

 

 
              Neckarbrücke zur Aufnahme der Leitungstrassen 

 
Im Hinblick auf die erforderlichen Leitungslängen (L ~ 1,5 km) und den Herstellungs-
aufwand (Querung B 27 und Neckartal) wird der Punkt Wasserversorgung gemäß Wer-
tungsmatrix wie folgt bewertet: 
 
Bewertung:   Lage schlecht, großer Anbindungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  1 
 
 
4.3.2.4.   Löschwasser 
 
Der Löschwasserbedarf für die JVA beträgt 192 m³/h. Diese erforderliche Löschwas-
sermenge kann aus der öffentlichen Versorgung nicht gewährleistet werden. Durch eine 
entsprechende Konzipierung der erforderlichen Regenwasserbehandlungsanlage als 
offenes Regenklär-/Sedimentationsbecken im Dauerstau kann dieses auch als Lösch-
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wasserbecken genutzt werden. Des Weiteren können innerhalb des JVA-Geländes 
Löschwasserzisternen errichtet werden. 
 
Im Hinblick auf den Herstellungsaufwand und die Nutzungsmöglichkeit der Regenwas-
serbehandlungsanlage wird der Punkt Löschwasser gemäß Wertungsmatrix wie folgt 
bewertet: 
 
Bewertung:   Lage gut, normaler Herstellungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  2 
 
 
4.3.2.5.   Gas 
 
Die Gasversorgung der JVA ist für eine Anschlussleistung von 1.800 KW (Jahresver-
brauch ca. 3.600 MWh) auszulegen. 
 
Im direkten Planungsbereich befinden sich keine örtlichen oder überörtlichen Versor-
gungsanlagen. Für die Anbindung der geplanten Anlage an die öffentliche Gasversor-
gung des Netzes der ENRW steht der Anschlusspunkt im Industriegebiet „Berner Feld“ 
zur Verfügung. 
 
Im Hinblick auf die erforderliche Leitungslänge (L ~ 1,5 km) und den Herstellungsauf-
wand (Querung B 27 und Neckartal) wird der Punkt Gasversorgung gemäß Wertungs-
matrix wie folgt bewertet: 
 
Bewertung:   Lage schlecht, großer Herstellungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  1 
 
 
4.3.2.6.   Strom 
 
Für die Anbindung an das Stromnetz ist für die JVA eine Leistung von ca. 1 MW erfor-
derlich. 
 
Parallel zur B 27 verlaufen Versorgungsleitungen der ENRW mit ausreichend Quer-
schnitten und Kapazitäten. Diese Kapazität steht nach Angaben des Versorgungsbe-
triebes der ENRW am Entnahmepunkt im Bereich des Rad/Gehweges zur Verfügung. 
 
Aufgrund der Länge der erforderlichen Leitungstrasse (L ~ 250 m) sowie der Möglich-
keit, die Stromversorgungstrasse teilweise mit anderen Versorgungsträgern zu bündeln, 
bewerten wir den Punkt Stromversorgung gemäß Wertungsmatrix wie folgt: 
 
Bewertung:   Lage gut, normaler Anbindungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  2 
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4.3.2.7.   Telefon und Breitband 
 
Derzeit verläuft mitten durch den geplanten Standort ein asphaltierter Privatweg nebst 
Breitbandkabel der Kabel BW (L ~ 250 m). Sollte dieser Standort die Zusage erhalten, 
müssen der Privatweg sowie die Breitbandkabel teilweise umverlegt werden. 
 
Südwestlich des geplanten Standortes kann die JVA an die o.g. Breitbandkabel ange-
schlossen werden. Eine ausreichende Kapazität hierfür ist vorhanden. 
 
Wir bewerten den Punkt Telefon- und Breitbandanbindung aufgrund der Leitungstrasse 
sowie der notwendigen Leitungsumverlegung gemäß Wertungsmatrix wie folgt: 
 
Bewertung:   Lage gut, normaler Anbindungsaufwand 
 
Wertungspunkte:  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt:  
Tuttlingen, den 14.06.2012 
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Faunistisches Gutachten für den Standort Esch 
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 

 

 

Biotoptypen gemäß Biotopschlüssel LUBW (2009)

(33.41) Fettwiese mittlerer Standorte

(37.10) Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation

(59.40) Fichtenbestand

(60.21) Versiegelte Straße



 



 

 





 

 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is%20/225809/%20Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf?command=downloadContent&filename=Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is%20/225809/%20Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf?command=downloadContent&filename=Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is%20/225809/%20Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf?command=downloadContent&filename=Fledermaeuse_komplett_Endversion.pdf
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
http://www.bing.com/maps/






Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 
1. Allgemeine Angaben 

1.1 Vorhaben 
 

Standortsuchlaufs für den Neubau einer Justizvollzugsanstalt (JVA) Standort 
„Esch“ bei Rottweil 

1.2 Natura 2000-Gebiete 
(bitte alle betroffenen Gebiete 
auflisten) 

Gebietsnummer 
 
7717-341 

Gebietsnamen 
 
 „Neckartal zwischen Rottweil und Sulz“ 

1.3 Vorhabenträger 
 
 

Adresse 

Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Amt Konstanz · Außenstelle Rottweil 
Ansprechpartner Eduard Schmid 

Schillerstraße 6∙  
78628 Rottweil 

Telefon / Fax / E-Mail 

Telefon: 0741-482 130  

Fax     : 0741-482 135 

e-mail  : 
eduard.schmid@vbv.bwl.de 

1.4 Gemeinde Rottweil, Landkreis Rottweil 

1.5 Genehmigungsbehörde 
(sofern nicht § 34 Abs. 1a 
BNatSchG einschlägig) 

Landratsamt Rottweil 

1.6 Naturschutzbehörde  Landratsamt Rottweil 

1.7 Beschreibung des 
Vorhabens  Das Land Baden-Württemberg ist seit vielen Jahren auf der Suche nach einem 

Standort für eine dringend notwendige Justizvollzugsanstalt (JVA) im Raum 
Rottweil, Donaueschingen und Tuttlingen.  Im Rahmen eines im Jahr 2012 
durchgeführten Standortsuchlaufes wurden dem Land von Kommunen und 
Bürgern elf Standortvorschläge genannt. Deren Bewertung ergab im Ergebnis, 
dass eine auf Gemarkung Tuningen gelegene Konversionsfläche ("Liapor") für 
den Bau am besten geeignet war. Nachdem sich die Bevölkerung der Gemeinde 
Tuningen im Rahmen eines Bürgerentscheids gegen den Neubau einer 
Justizvollzugsanstalt auf der Gemarkung Tuningen ausgesprochen hatte, 
unterzieht das Land Baden-Württemberg drei Standorte bei Rottweil (Esch, 
Hochwald und Bitzwäldle) und den Standort Meßstetten einer weiteren vertieften 
Prüfung, um eine Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile vornehmen zu 
können. Eine genaue Planung der JVA liegt noch nicht vor. Diese wird nach 
erfolgter Standortentscheidung für den Standort erstellt, der den Zuschlag erhält.  
Es ist davon auszugehen, dass das neue Gefängnis sich an der neu gebauten 
JVA Offenburg orientiert. 

Die mögliche JVA beansprucht eine Fläche von ca. 12 ha. Der Standort „Esch“ 
liegt auf einer leicht nach Osten geneigten Hochfläche oberhalb des Neckartals 
in einer Entfernung von ca. 50 m zum FFH-Gebiet. 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 

 
2. Zeichnerische und kartographische Darstellung 

 Das Vorhaben soll durch Zeichnung und Kartenauszüge soweit dargestellt werden, dass dessen 
Dimensionierung und örtliche Lage eindeutig erkennbar ist. Für Zeichnung und Karte sind angemessene 
Maßstäbe zu wählen. 

2.1  Zeichnung und kartographische Darstellung in beigefügten Antragsunterlagen enthalten 

2.2  Zeichnung / Handskizze als Anlage  kartographische Darstellung zur örtlichen Lage als Anlage 
 
 

 

mailto:eduard.schmid@vbv.bwl.de


 2 
 
3. Aufgestellt durch (Vorhabenträger oder Beauftragter): 

Anschrift *  Telefon * Fax * 
365° freiraum + umwelt  07551 / 949558-3 07551 / 949558-9 

Jochen Kübler     

Klosterstraße 1  e-mail *   

88662 Überlingen  j.kuebler@365grad.com 

  * sofern abweichend von Punkt 1.3 
 
 
17.07.2015 

 

  

Datum Unterschrift  Eingangsstempel 
Naturschutzbehörde 

(Beginn Monatsfrist gem.  
§ 34 Abs. 1a BNatSchG) 

Erläuterungen zum Formblatt sind bei der 
Naturschutzbehörde erhältlich oder unter http://natura2000-
bw.de  

  

 

 

  

http://natura2000-bw.de/
http://natura2000-bw.de/


 3 
 
Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 
4. Feststellung der Verfahrenszuständigkeit  

(Ausgenommen sind Vorhaben, die unmittelbar der Verwaltung der Natura 2000-Gebiete dienen) 
 

4.1 Liegt das Vorhaben 
 in einem Natura 2000-Gebiet   (Leitungen) oder 
 außerhalb eines Natura 2000-Gebiets mit möglicher Wirkung auf ein oder ggfs. mehrere 

Gebiete oder auf maßgebliche Bestandteile eines Gebiets?  JVA 

 weiter bei Ziffer 4.2 
 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 

4.2 Bedarf das Vorhaben einer behördlichen Entscheidung oder besteht eine sonstige 
Pflicht, das Vorhaben einer Behörde anzuzeigen? 

  ja   weiter bei Ziffer 5 

  nein  weiter bei Ziffer 4.3 
 

 

4.3  Da das Vorhaben keiner behördlichen Erlaubnis    oder 
 sonstigen Anzeige an eine Behörde bedarf, wird es gemäß 

§ 34 Abs. 1a Bundesnaturschutzgesetz der zuständigen 
Naturschutzbehörde hiermit angezeigt. 

 

 weiter bei Ziffer 5 
 

Fristablauf: 
       
 

  
 

(1 Monat nach Ein-
gang der Anzeige) 

 
 
5. Darstellung der durch das Vorhaben betroffenen Lebensraumtypen bzw. Lebensräume 

von Arten *) 

 Lebensraumtyp (einschließlich 
charakteristischer Arten) oder 
Lebensräume von Arten **) 

Lebensraumtyp oder Art bzw. deren 
Lebensraum kann grundsätzlich durch 
folgende Wirkungen erheblich beeinträchtigt 
werden:  

 

Vermerke der 
zuständigen Behörde 
 
 

 5130 Wacholderheiden 

6210 Magerrasen 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

Vorübergehende Flächeninanspruchnahme im 
Zuge von Leitungsbau 

Verwirrung von Nachtfaltern als maßgebliche 
Bestandteile des LRT durch Licht 

 

 91E0* Auwälder  Vorübergehende Flächeninanspruchnahme im 
Zuge von Leitungsbau 

 

 9180* Schlucht- und Hangmischwälder Verwirrung von Nachtfaltern als maßgebliche 
Bestandteile des LRT durch Licht 

 

 3260 Fließgewässer 

1163 Groppe  

1032 Bachmuschel  

Thermische, stoffliche oder hydraulische Belastung 
durch Einleitung von Niederschlagswasser 

1163: Verknappung des Nahrungsangebotes 
durch Verwirrung von flugaktiven Wasserinsekten 
durch Licht 

 

 1323  Bechsteinfledermaus (Myotis 
           bechsteinii)  

1324  Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Verknappung des Nahrungsangebotes durch 
Verwirrung von Nachtfaltern durch Licht und 
Störung durch künstliche Beleuchtung 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen. 

 weitere Ausführungen: siehe Anlage  
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Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
 
6. Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

anhand vorhandener Unterlagen 
 

 mögliche erhebliche 
Beeinträchtigungen 

betroffene 
Lebensraum- 

typen oder Arten 
*) **) 

Wirkung auf Lebensraumtypen oder 
Lebensstätten von Arten (Art der Wirkung, 
Intensität, Grad der Beeinträchtigung) 

Vermerke der 
zuständigen 
Behörde 
 
 

6.1 anlagebedingt     

6.1.1 Flächenverlust   Keine Flächenverluste durch Leitungsbau 

 keine erhebliche Beeinträchtigung 
maßgeblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.2 Flächenumwandlung  5130 

6210 

6510 

 

 

 

 

 

 

 

91E0* 

 

Die Trasse der Wasserleitung verläuft teilweise 
durch das FFH-Gebiet "Neckartal zwischen Rott-
weil und Sulz". Die genaue Trassenführung der 
Wasserleitung sollte vor Ort bei einem Gelände-
termin im Detail abgestimmt werden, um Ein-
griffe in die geschützten Biotoptypen möglichst 
zu vermeiden. In den geschützten LRT müssen 
voraussichtlich nur kleine Flächen in Anspruch 
genommen werden, deren Größe wahrscheinlich 
unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegt. 
Zudem ist die Inanspruchnahme nur vorüber-
gehend. Es wäre auch möglich, die Rasensoden 
abzutragen und nach Verlegung der Leitung 
wieder aufzubringen. 

Die Regenwasser-Ableitung verläuft auf einem 
kurzen Abschnitt ebenfalls im NSG/ FFH-Gebiet; 
am nördlichen Ende ist möglicherweise ein Ein-
griff in den begleitenden Gehölzbestand des 
Neckars erforderlich. Die Maßnahme sollte nach 
Vorliegen der detaillierten Planung vor Ort 
genauer abgestimmt werden, um eine erheb-
liche Flächeninanspruchnahme zu vermeiden. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung 
maßgeblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.3 Nutzungsänderung 5130 

6210 

6510 

 

Die Leitungsverlegung ist in wenigen Wochen 
abgeschlossen. Nutzungsänderungen sind nicht 
erforderlich. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung 
maßgeblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.4 Zerschneidung, Fragmen-
tierung von Natura 2000-
Lebensräumen  

5130 

6210 

6510 

Leitungen verlaufen unterirdisch. Der Biotop-
verbund im Neckartal wird durch das geplante 
Vorhaben nicht erkennbar tangiert. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung 
maßgeblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.1.5 Veränderungen des (Grund-) 
Wasserregimes  

   

6.2 betriebsbedingt    

6.2.1 stoffliche Emissionen   -  -  

6.2.2 akustische Veränderungen , 
Störungen 

 

 

 

 

 

 -  
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Stand: 03 / 2009 Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg 
6.2 betriebsbedingt    

6.2.3 optische Wirkungen durch 
Licht 

1163 

1323 

1324 

3260 

5130 

6210 

6510 

9180* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1323 

1324 

 

Die zu erwartenden Lichtemissionen können 
durch einen langanhaltenden und beständigen 
Individuen-Entzug langfristig zu einer Beein-
trächtigung von lebensraumtypischen Nacht-
falterzönosen und Makrozoobenthos-Zönosen 
des Fließgewässers Neckar führen. Letzteres ist 
aufgrund des tief eingeschnittenen Neckartales 
und der Abschirmung durch Gehölze nicht zu 
erwarten. Inwieweit und in welche Zeithorizont 
dies für die Nachtfalter im FFH-Gebiet ge-
schehen könnte, hängt ganz erheblich von Art 
und Intensität der Beleuchtung sowie der Nähe 
der lockwirksamen Lichtquellen zu den betrof-
fenen Habitaten1 ab. Um erhebliche Beeinträch-
tigungen zu vermeiden, sind folgende Maß-
nahmen erforderlich:  

 Die Außenbeleuchtung ist auf das für die 
Sicherheit notwendige Mindestmaß zu redu-
zieren. Für die Außenbeleuchtung sind insek-
tenschonende LED-Leuchtmittel und Lampen-
träger zu verwenden, die vollständig eingekoffert 
sind. Der Lichtpunkt befindet sich im Gehäuse, 
der Lichtstrahl ist nach unten auszurichten. 

 Möglichst weites Abrücken von der Hang-
kante zum Neckartal, um eine direkte Strah-
lungswirkung auf die angrenzenden Waldbe-
stände zu minimieren2. Eingrünung der Anlage 
durch eine dichte Heckenpflanzung. 

Das Plangebiet hat eine untergeordnete Bedeu-
tung als Nahrungshabitat für das Große Maus-
ohr, die Bechsteinfledermaus wurde nicht nach-
gewiesen. Beide Arten meiden beleuchtete 
Bereiche.  

 Durch geeignete Bepflanzung (mindestens 3-
reihige mindestens 5 m hohe Hecke parallel zum 
neuen Waldrand) und Eingrünung muss ein 
möglichst dunkler Korridor entlang des künftigen 
Waldrandes im Süden und Osten (südlich und 
östlich der JVA) entwickelt werden, um die 
Funktionalität als Leitstruktur aufrechtzuerhalten. 

 bei Umsetzung der Maßnahmen keine 
erhebliche Beeinträchtigung maßgeblicher 
Bestandteile zu erwarten. 

 

 

 

 

                                            
1 Für die Lebensraumtypen 6210/6510 ist hierzu eine klare Aussage möglich: Die Magerrasen-Komplexe des NSG „Neckar-
burg“ sind Lebensstätte einer charakteristischen Artengemeinschaft des mageren Grünlands, die in der Umgebung außer-
halb des NSG mangels geeigneter Lebensräume kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Hier können erhebliche Beeinträch-
tigungen durch Lichtemissionen entstehen, wenn Beleuchtungsanlagen im Außenbereich der JVA näher als 500 m an diese 
Lebensstätten heranrücken. Für den LRT 9180 ist die Sachlage weniger eindeutig. Wohl gibt es eine große Zahl gehölzbe-
wohnender Nachtfalterarten, darunter auch solche deren Vorkommen nicht ausschließlich von der Präsenz der Raupen-
nahrungspflanze sondern auch von anderen - etwa mikroklimatischen - Faktoren bestimmt wird, aber eine überwiegende 
oder auch nur sehr starke Bindung an den LRT 9180 besteht allenfalls bei sehr wenigen Arten. Die vergleichsweise große 
Ausdehnung von vielfältigen Wald-Lebensräumen im reich strukturierten Neckartal gibt diesen Arten Ausweichmöglichkeiten, 
bzw. eine Vernetzung über artenreiche Waldgesellschaften. Dennoch stellt eine in unmittelbarer Nachbarschaft zu den 
Lebensräumen installierte, bisher nicht vorhandene lockwirksame Lichtquelle aufgrund eines ständigen Individuenentzugs 
eine mögliche Beeinträchtigung dar. 
 
2 Falls ein Heranrücken von weniger als 500 m an das NSG „Neckarburg“ erforderlich sein sollte: Kompensation unver-
meidlicher Individuenverluste bei lebensraumtypischen Arten durch Erschließung neuer Reproduktionsflächen durch 
habitatgenerierende Maßnahmen (Entbuschung, Extensivierung, Pflegemanagement). Diese Maßnahmen sind bei der 
Auswahl auf diesen Standort im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren zu konkretisieren. 
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6.2 betriebsbedingt    

6.2.4 Veränderungen des Mikro- 
und Mesoklimas  

- -  

6.2.5 Gewässerausbau -  -  

6.2.6 Einleitungen / 
Wasserentnahme in 
Gewässer (stofflich, 
thermisch, hydraulischer 
Stress)  

1032 

1163 

3260 

 

Die Niederschlagswasserbewirtschaftung 
muss so erfolgen, dass eine erhebliche 
thermische, stoffliche oder hydraulische 
Belastung des Neckars ausgeschlossen 
werden kann, z.B. durch den Bau von aus-
reichend dimensionierten Retentionsfilter-
becken etc. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.2.7 Zerschneidung, 
Fragmentierung, Kollision  

-  -  

6.3 baubedingt     

6.3.1 Flächeninanspruchnahme 
(Baustraßen, Lagerplätze 
etc.) 

- Keine zusätzlichen Flächen für Baubetrieb, 
Lagerplätze erforderlich. Baufahrzeuge und 
Material werden außerhalb des FFH-Gebietes 
abgestellt /gelagert 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

6.3.2 Emissionen  -   

6.3.3 akustische Wirkungen, 
Störungen 

5130 

6210 

6510 

Der Bau der Leitung sollte im Spätsommer/ 
Herbst erfolgen. Die Bauzeit erstreckt sich über 
einen kurzen Zeitraum (wenige Wochen) in der 
zweiten Jahreshälfte außerhalb der Vogelbrut-
zeit. Die Störungen durch baubetrieb sind mit 
der normalen Bewirtschaftung des Grünlandes 
vergleichbar und nicht erheblich. 

 keine erhebliche Beeinträchtigung maß-
geblicher Bestandteile zu erwarten 

 

 
*) Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art an verschiedenen Orten vom Vorhaben betroffen ist, bitte geografische 

Bezeichnung zur Unterscheidung mit angeben. 
 Sofern ein Lebensraumtyp oder eine Art in verschiedenen Natura 2000-Gebieten betroffen ist, bitte die jeweilige 

Gebietsnummer – und ggf. geografische Bezeichnung – mit angeben. 
**) Im Sinne der FFH-Richtlinie prioritäre Lebensraumtypen oder Arten bitte mit einem Sternchen kennzeichnen.  
 

7. Summationswirkung  

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken mit anderen, bereits bestehenden 
oder geplanten Maßnahmen die Schutz- und Erhaltungsziele eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete 
erheblich beeinträchtigt werden?  
 

 ja  weitere Ausführungen: siehe Anlage 
 betroffener  

Lebensraum-
typ oder Art 

mit welchen Planungen oder 
Maßnahmen kann das Vorhaben 
in der Summation zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führen ? 

welche Wirkungen sind betroffen? Vermerke der 
zuständigen Behörde 

7.1     

7.2     
 Sofern durch das Vorhaben Lebensraumtypen oder Arten in mehreren Natura 2000-Gebieten betroffen 

sind, bitte auf einem separaten Blatt die jeweilige Gebietsnummer mit angeben. 

 nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben  
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8. 

 
Anmerkungen  

 
(z.B. mangelnde Unterlagen zur Beurteilung der Wirkungen oder Hinweise auf Maßnahmen, die eine 
Beeinträchtigung von Arten, Lebensräumen, Erhaltungszielen vermeiden könnten) 
 

-  

 weitere Ausführungen: siehe Anlage 
 
 

9. Stellungnahme der zuständigen Naturschutzbehörde  
 

 Auf der Grundlage der vorstehenden Angaben und des gegenwärtigen Kenntnisstandes wird davon 
ausgegangen, dass vom Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutz- und Erhaltungsziele 
des / der oben genannten Natura 2000-Gebiete ausgeht. 

 
 Begründung:        
 

 Das Vorhaben ist geeignet, die Schutz- und Erhaltungsziele des / der oben genannten Natura 2000-Gebiets 
/ Natura 2000-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung muss 
durchgeführt werden.  

 
 Begründung:        
 

 
Bearbeiter Naturschutzbehörde (Name, Telefon)  
 

Datum 
 

Handzeichen Bemerkungen 
 

Erfassung in Natura 2000 Eingriffsdatenbank durch: 
 

Datum 
 

Handzeichen Bemerkungen 
 

 
Bearbeiter Genehmigungsbehörde (Name, Telefon) 
 

Datum 
 

Handzeichen Bemerkungen 
 



Anhang 
 
Anhang 1: Lage des Vorhabens 

 
Plan Kartendienst LUBW, http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml, abgerufen am 17.07.2015, unmaßstäblich 

http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
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Anlage 15 

Bewertung der Waldflächen südlich und südwestlich der Ackerfläche „Esch“ aus 
naturschutzfachlicher und naturschutzrechtlicher Sicht 

P75323/01  SCE/SALI  Anlage 15 Seite 1 
24. Oktober 2016  



Anlage 3 zu Vorlage Nr. 010/2016 



∙

http://www.365grad.com/
mailto:j.kuebler@365grad.com
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Anlage 16 

Geotechnische Prognose 

 

P75323/01  SCE/SALI  Anlage 16 Seite 1 
24. Oktober 2016  



JVA Rottweil, Standort Esch 

Vorläufige geotechnische Prognose zur Bebaubarkeit der potentiell vorgesehenen zusätz- 

lichen Waldfläche im Distrikt Beckenhölzle, Abteilung 2,  Schachtloch (FlSt. 2634/2). 

Sehr geehrter Herr Schmid, 

Sie hatten uns per Mail am 07.05.2015 mitgeteilt, dass seitens der Stadtverwaltung Rottweil 

erwogen wird, die Fläche des potentiellen JVA Standortes Esch, Gemarkung Rottweil, in 

südlicher Richtung zu verschieben, so dass das von der JVA beanspruchte Areal dann 

vollständig südlich des Neckarburg-Sträßchens liegen und sich damit im Landschaftsbild 

weniger stark abheben würde.  

Vor wenigen Wochen ist eine Baugrunderkundung in der oben genannten Waldabteilung, 

Schachtloch, in der mehrere relativ große Dolinen und einige kleinere Dolinen liegen, durch 

vier Bohrungen, acht Baggerschürfe und geophysikalische Verfahren erfolgt. Die 

Bohrergebnisse und die Ergebnisse der Baggerschürfe konnten inzwischen ausgewertet 

werden. Die Befunde der geophysikalischen Untersuchungen liegen uns momentan noch 

nicht vor, da diese Felduntersuchungen erst vor wenigen Tagen abgeschlossen werden 

konnten. 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Bohrungen zeigen, dass der Baugrund in der 

östlichen Hälfte des Flurstücks 2634/2, wo auch die großen Dolinen liegen, in östlicher 

Richtung zunehmend verkarstet und zonenweise erheblich geschwächt ist. Im Bereich 

zwischen BK 8/15 und BK 9/15 sowie in dem durch Baggerschürfe erkundeten Bereich 

liegen die größten Dolinen des Flurstückes. Es ist auch aufgrund der Beschaffenheit des 

aus der Erkundungsbohrung BK 9/15 gewonnenen Bohrgutes, das tiefgründig gestörte 

Schichten erkennen lässt, davon auszugehen, dass sich hier im Untergrund ein 

zusammenhängendes Karsthohlraumsystem befindet.  

Aufgrund der geschilderten Situation wird eine Bebauung des Geländes östlich einer Linie 

die durch die Achse Nord-Süd begrenzt wird und durch den Bohrpunkt BK 8/15 verläuft, 

nicht empfohlen. Die für eine Bebauung dieser östlichen Zone erforderlichen 

Zusatzmaßnahmen, z. B. die Herstellung von Tiefgründungselementen in Form von 

Hülsenpfählen durch Hohlräume hindurch, wäre sehr unwirtschaftlich. 

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Befunde der geophysikalischen Untersuchungen 

deuten die derzeit vorliegenden Erkenntnisse aus den westlich gelegenen Bohrungen BK 

6/15 und BK 7/15 darauf hin, dass der Baugrund in der westlichen Hälfte des Flurstückes 

2634/2  weniger stark verkarstet ist und grundsätzlich bebaubar wäre.  

Eine Bebauung der derzeitigen Waldabteilung Schachtloch würde einen flächenhaften 

Waldeinschlag voraussetzen und damit zu einer deutlichen Verminderung der örtlichen 
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Retentionswirkung führen. Bei Niederschlägen fließt Oberflächenwasser von Süden 

dadurch schneller in Richtung des Eschtals, dem Trockental nördlich der Waldabteilung 

Schachtloch ab. Da die oberflächennahen Schichten großflächig stark sandhaltig sind 

(Sandige Pflanzenschiefer des Lettenkeupers) ist eine verstärkte Tendenz zur Erosion und 

zur Sandverfrachtung in Richtung des Trockentals (Eschtal) nicht auszuschließen. 

 

Der Höhenunterschied zwischen der Anhöhe Esch, südlich des Neckarburg-Sträßchens 

sowie der geodätisch höher gelegenen Bereiche der heutigen Waldabteilung 2, 

Schachtloch,  und dem Geländetiefpunkt liegt in der Größenordnung zwischen 4 m  und  

>20 m.  

Für den Fall, dass die Bebauung der JVA bis in die Waldabteilung Schachtloch reicht, ist es 

aus topographischen Gründen voraussichtlich erforderlich, das Eschtal im Zuge der 

Optimierung der Geländeoberfläche zumindest teilweise aufzufüllen. Soweit 

naturschutzfachliche und gewässerschutzrechtliche Aspekte der künstlichen Auffüllung 

eines Trockentals nicht entgegenstehen, ist es zwingend erforderlich unter der künstlichen 

Auffüllung einen Wasserpfad anzulegen, der auch den seitlichen Wasserzutritt (z. B. 

Schichtwasserzutritte aus Richtung Norden) zulässt. Durch Sedimente aus der oben 

angesprochenen Sandfracht der Sandigen Pflanzenschiefer südlich des Eschtals kann ein 

solcher künstlicher Wasserpfad periodische Wartungsaufwendungen erfordern, um im 

Ereignisfall einen Aufstau von Oberflächenwasser am Westrand der JVA auszuschließen. 

   

Eine umfassendere Bewertung der Bebaubarkeit der Waldabteilung Schachtloch ist möglich, 

sobald die Auswertung der geophysikalischen Erkundung vorliegt. 

 

Zusammenfassung und Bewertung 
 
 

Gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Lage des JVA-Geländes auf der Hochfläche 

Esch  wäre eine Verschiebung des Standortes nach Süden auf voller Breite aus 

geotechnischer Sicht in mehrfacher Hinsicht nachteilig und mit erheblichen Zusatzkosten 

verbunden.  

Eine Bebauung in der Zone östlich von BK 8/15 wird aufgrund der Befunde nicht empfohlen. 

Westlich von BK 8/15 ist die Verkarstung nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung 

dagegen weniger stark ausgeprägt, so dass dort eine Bebauung gegebenenfalls möglich 

wäre. 
 
Der Aspekt der hydrologischen Folgen einer Geländeverfüllung im Eschtal ist vor dem 

Hintergrund zunehmender Wetterextreme bei der Ausführungsplanung besonders zu 

beachten. 
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